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OFFENTLICHE BESCHLUSSVORLAGE

Amt/Eigenbetrieb:
61 Fachbereich Stadtentwicklung, -planung und Bauordnung

Beteiligt:
60 Fachbereich Immobilien, Bauverwaltung und Wohnen
69 Umweltamt

Betreff:

Bebauungsplans Nr. 8/19 (694)

eingeschranktes Gewerbegebiet Knippschildstralle

Verfahren nach § 13a BauGB

hier:

a) Beschluss zur Einleitung des Verfahrens gemal} § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch
(BauGB) i. V. m. § 13a BauGB

b) Beschluss Uber den Verzicht der frihzeitigen Burgerbeteiligung nach § 3 Abs. 1
BauGB und Uber den Verzicht der frihzeitigen Behdrdenbeteiligung nach § 4 Abs. 1
BauGB

c) Beschluss zur 6ffentlichen Auslegung nach § 3 Abs. 2 BauGB

Beratungsfolge:

26.11.2019 Naturschutzbeirat

27.11.2019 Ausschuss fur Umwelt, Stadtsauberkeit, Sicherheit und Mobilitat
03.12.2019 Stadtentwicklungsausschuss

11.12.2019 Bezirksvertretung Hagen-Nord

12.12.2019 Rat der Stadt Hagen

Beschlussfassung:
Rat der Stadt Hagen

Beschlussvorschlag:

Zu a)

Der Rat der Stadt beschliet die Einleitung des Bebauungsplanverfahrens
Bebauungsplan Nr. 8/19 (694) eingeschranktes Gewerbegebiet Knippschildstralle -
Verfahren nach § 13a BauGB - gemall § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) in
Verbindung mit § 13a BauGB in der zurzeit gultigen Fassung.

Zu b)

Der Rat der Stadt Hagen beschliel3t, dass gemall § 13 in Verbindung mit
§ 13a Abs. 2 Nr. 1 BauGB in diesem Bebauungsplanverfahren auf die frihzeitige
Beteiligung der Offentlichkeit nach § 3 Abs. 1 BauGB und auf die friihzeitige
Beteiligung der Behdrden und sonstigen Trager oOffentlicher Belange nach
§ 4 Abs. 1 BauGB verzichtet wird.
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Zu c)

Der Rat der Stadt Hagen beschliel3t den im Sitzungssaal ausgehangten und zu
diesem Beschluss gehdrigen Entwurf des Bebauungsplans Nr. 8/19 (694)
eingeschranktes Gewerbegebiet Knippschildstralie — Verfahren nach § 13a BauGB
und beauftragt die Verwaltung, den Plan einschlieRlich der Begrindung vom
31.10.2019 gemall § 3 Abs. 2 BauGB fur die Dauer eines Monats o6ffentlich
auszulegen.

Die Begrindung vom 31.10.2019 wird gemalk § 9 Abs. 8 BauGB dem
Bebauungsplan beigeflgt und ist als Anlage Gegenstand der Niederschrift.

Geltungsbereich

Das Plangebiet wird im Stiden durch die Knippschildstrale und im Norden durch die
Wohnbebauung der Buschstralle begrenzt. Westlich des Plangebiets finden sich
entlang der Hagener Stralle Sondergebiete mit der Nutzung Verwaltung. Im Osten
bilden die Wohnbebauung der Baurothstralle sowie ein grof¥flachiges
Regenrlickhaltebecken die Grenze. Das Plangebiet umfasst eine Flache von ca.
18.568gm.

Das Plangebiet beinhaltet die Flursticke Gemarkung Boele, Flur 10, teilweise das
Flurstick 36, Gemarkung Boele, Flur 11 die Flurstlicke 717, 720, 722, 723, 724,
725, 768 sowie teilweise die Flursticke 680, 737 und 793.

In dem im Sitzungssaal ausgehangten Bebauungsplanentwurf im Maf3stab 1:500 ist
der beschriebene Geltungsbereich eindeutig dargestellt. Er ist Bestandteil des
Beschlusses.

Nachster Verfahrensschritt:

Die offentliche Auslegung des Bebauungsplanentwurfs soll nach dem
Ratsbeschluss durchgefuhrt werden. Parallel dazu erfolgt die Beteiligung der
Behdrden und sonstiger Trager 6ffentlicher Belange nach § 4 Abs. 2 BauGB.
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Kurzfassung

Mit der Aufstellung des Bebauungsplan Nr. 8/19 (694) eingeschranktes
Gewerbegebiet Knippschildstrale — Verfahren nach § 13a BauGB ist vorgesehen,
die planungsrechtlichen Voraussetzungen fur die Standorterweiterung eines
angrenzenden Gewerbebetriebs zu schaffen, um der Nachfrage nach gewerblichen
Flachen nachzukommen und langfristig den Betrieb sowie die Arbeitsplatze zu
sichern. Der im sudlichen Plangebiet liegende Regionale Grinzug soll
planungsrechtliche gesichert werden. Zudem werden die planungsrechtlichen
Voraussetzungen zur SchlielRung einer Wohnbaullicke geschaffen.

Begriindung
Zu a) und c)

Anlass

Ein alteingesessenes Hagener Unternehmen will verschiedene Betriebsstandorte am
Standort Hagen konzentrieren und zusammenlegen. Daflir sind entsprechende
Bauflachen erforderlich.

Angrenzend an den derzeitigen Betriebssitz an der Hagener Strale findet sich dstlich
ein zur Verfugung stehendes Baugrundstuck. Dieses ist im Bebauungsplan Nr. 5/88
(449) als ,Sondergebiet Verwaltung® festgesetzt. Das 30 jahrige brachliegen dieser
Flache zeigt, dass Flachenzuschnitt, die ErschlieBungssituation in ,zweiter Reihe*
sowie die enge Festsetzung als Verwaltungsstandort nicht den heutigen
Bedarfsanspruchen genugt. Daher werden im Zuge der Neuaufstellung Teile des
bestehenden B-Plans 5/88 (449) Uberplant, um die Flachen neu zu ordnen und einer
neuen Nutzung zuzufuhren. Um einen bedarfsgerechten Flachenzuschnitt zu
erhalten, wird eine Ostlich des freien Baufeldes angrenzende Grunflache, welche
isoliert zwischen Wohnbebauung, dem Baufeld und einem grof¥flachigen
Regenrtickhaltebecken aus Beton liegt, mit in die Planung einbezogen.

Da in Hagen zudem Bedarf an Wohnbaugrundsticken besteht, wird im Zuge der
Neuaufstellung des Bebauungsplans Planungsrecht zur SchlieRung einer Baullicke
an der Buschstral3e geschaffen.

Samtliche in die Planung einbezogenen Flachen entsprechen in der tatsachlichen
Nutzung nicht den Festsetzungen des derzeitigen Bebauungsplans 5/88 (449). Die
ursprunglichen Ziele des Bebauungsplan 5/88 (449), wie die Orientierung an dem
nicht stérenden Gewerbe, wie Verwaltung und Bdronutzung, die Erhaltung und
Aufwertung von Grinflachen und des Regionalen Grinzugs zwischen dem
,Fleyerwald® und dem ,Hameckepark® sowie die Schaffung eine fulllaufigen
Wegeverbindung zwischen der Busch- und Knippschildstral’e bleiben durch die
Uberplanung des Gebiets erhalten.

Ziel

Ziel des Bebauungsplan 8/19 eingeschranktes Gewerbegebiet Knippschildstralle —
Verfahren nach § 13a BauGB ist es durch Innenentwicklung dem Flachenverbrauch
im Auflenbereich entgegenzuwirken. Neben dem Erhalt bestehender und der
Schaffung neuer Arbeitsplatze wird durch die SchlieBung einer Baullicke attraktiver
Wohnraum geschaffen. Zudem sollen durch die Uberplanung der Flachen die
Defizite des Bebauungsplans 5/88 (449) beseitigt werden. So bietet sich die Chance
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langst fallige Grin- und Ausgleichsmalinahmen sowie Wegeverbindungen zu
verwirklichen und bestehende Grunflachen okologisch aufzuwerten.

Planungsrechtliche Grundlagen

Regionalplan
Der Regionalplan flr den Regierungsbezirk Arnsberg (Teilabschnitt Oberbereich

Bochum und Hagen) sowie der derzeitige Entwurf des Regionalplans Ruhr des RVR
stellt den Bereich als ,Allgemeinen Siedlungsbereich (ASB)“ dar. Der sudliche
Teilbereich liegt in einem Regionalen Grunzug.

Flachennutzungsplan
Der Flachennutzungsplan stellt den Bereich zum Teil als ,Sondergebiet Verwaltung®,
zum Teil als Grunflachen sowie zum Teil als Wohnflache dar.

Nach Abschluss des Verfahrens wird der Flachennutzungsplan gemaR § 13a Abs. 2
Nr. 2 BauGB im Wege der Berichtigung angepasst. Eine Anderung in einem
separaten Planverfahren ist nicht erforderlich.

Landschaftsplan

Teile des Plangebiets finden sich im Geltungsbereich des Landschaftsplanes der
Stadt Hagen und sind als Landschaftsschutzgebiet Nr. 1.2.2.11 festgesetzt. Im
sudlichen Teil des B-Plan-Gebietes bleiben diese Flachen als Freiflache erhalten und
werden als Grunflache festgesetzt.

Vertragliche Regelungen

Neben den Festsetzungen des Bebauungsplans werden im Stadtebaulichen Vertrag
weitere MaRnahmen zur Sicherung klimarelevanter Standards des Vorhabens
bertcksichtigt. Darunter fallen die Verpflichtung zur Errichtung und Nutzung
erneuerbarer Energien, die Unterschreitung der aktuellen Energieeinsparverordnung
(EnEV) um 15% im Zusammenhang mit einer Energieberatung, die Errichtung von
Regenwassernutzungsanlagen zudem mussen Vorkehrungen zur Nutzung der
Elektromobilitat bei der Errichtung der Stellplatze bertcksichtigt werden.

Bestandteile der Vorlagendrucksache
- Ubersichtsplan des Geltungsbereiches
- Begrindung zum Bebauungsplan Nr. 8/19 (694) eingeschranktes
Gewerbegebiet Knippschildstralde — Verfahren nach § 13a BauGB vom
31.10.2019, erstellt durch Planungsburo g8 GbR

Anlagen der Beschlussvorlage
Folgende Unterlagen konnen im Verwaltungsinformationssystem ALLRIS bzw.
Burgerinformationssystem und als Original in den jeweiligen Sitzungen eingesehen
werden:
- Artenschutzrechtlicher Beitrag zum Bebauungsplan Nr. 8/19 (694) in
Hagen vom 28.10.2019, erstellt durch grunplan, Buro fur
Landschaftsplanung
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- Eingriff-Ausgleichsbilanzierung zum B-Plan Nr. 8/19 (694) vom 28.10.2019,
erstellt durch grunplan, Buro fur Landschaftsplanung

- Gerausch-Immissions-Gutachten vom 28.10.2019, erstellt durch ING.
BURO FUR AKUSTIK UND LARM-IMMISSIONSSCHUTZ

- Einleitungsplan Bebauungsplan Nr. 8/19 (649) eingeschranktes
Gewerbegebiet Knippschildstralde — Verfahren nach § 13a BauGB

- Entwurf des Bebauungsplan Nr. 8/19 (694) eingeschranktes
Gewerbegebiet Knippschildstralde — Verfahren nach § 13a BauGB, vom
05.11.2019, erstellt durch Planungsbiro g8 GbR

Der Bebauungsplan Nr. 8/19 (694) eingeschranktes Gewerbegebiet
Knippschildstralke — Verfahren nach § 13a BauGB wird als Bebauungsplan der
Innenentwicklung und Nachverdichtung im beschleunigten Verfahren nach § 13a
BauGB aufgestellt.

Dieses ist mdglich, weil

- das Plangebiet im Geltungsbereich eines bestehenden Bebauungsplans
(Beurteilung nach § 30 BauGB) liegt und als MaRnahme der
Innenentwicklung einzustufen ist.

- das Vorhaben eine MalRnahme zur Nachverdichtung darstellt. Es soll die
bauliche Ausnutzung erhdht und derzeit zum Teil ungenutzte Bauflachen
aktiviert werden. Dadurch werden Arbeitsplatze gesichert und Wohnraum
geschaffen.

- keine Anhaltspunkte fur eine Beeintrachtigung der Gebiete von
gemeinschaftlicher Bedeutung und der Europaischen Vogelschutzgebiete
im Sinne des Bundesnaturschutzgesetztes bestehen.

- eine zulassige Grundflache (der Anteil, der von baulichen Anlagen
uberdeckt werden darf) weniger als 20.000 gm betragt (das gesamte
Plangebiet umfasst ca. 18.568 gm).

Zu b)

Der Bebauungsplan Nr. 8/19 (694) eingeschranktes Gewerbegebiet
KnippschildstralRe wird nach § 13a BauGB im beschleunigten Verfahren
durchgefuhrt, d. h. u. a. dass die Mehrstufigkeit von Behorden und
Offentlichkeitsbeteiligung auf ein einstufiges Verfahren zuriickgefihrt werden kann.
In diesem Verfahren wird deshalb auf eine frihzeitige Burger- und
Behordenbeteiligung verzichtet.
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Inklusion von Menschen mit Behinderung

Belange von Menschen

E sind nicht betroffen

mit Behinderung

Finanzielle Auswirkungen

gez.

Erik O. Schulz
Oberbiirgermeister

x | Es entstehen keine finanziellen und personellen Auswirkungen

gez.

Henning Keune

Technischer Beigeordneter
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Verfugung / Unterschriften

Veroffentlichung
Ja
Nein, gesperrt bis einschliellich

Oberbiirgermeister

Gesehen:

Erster Beigeordneter

und Stadtkimmerer Stadtsyndikus Beigeordnete/r
Die Betriebsleitung
Amt/Eigenbetrieb: Gegenzeichen:

61 Fachbereich Stadtentwicklung, -planung und Bauordnung

60 Fachbereich Immobilien, Bauverwaltung und Wohnen

69 Umweltamt

Beschlussausfertigungen sind zu libersenden an:
Amt/Eigenbetrieb: Anzahl:




[27/ STADT HAGEN

Vorstandsbereich

fur Stadtentwicklung, Bauen und Sport
Fachbereich Stadtentwicklung, -planung und Bauordnung

Begrindung

zum Bebauungsplan Nr. 8/19 (694)
eingeschranktes Gewerbegebiet Knippschildstralle
- Verfahren nach § 13a BauGB -

Bearbeitungsstand: Offentliche Auslegung

Datum: 31.10.2019

Fachbereich Stadtentwicklung, -planung und Bauordnung
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1. PLANGEBIET

1.1 Raumlicher Geltungsbereich

Das Gebiet des Bebauungsplans Nr. 8/19 (694) eingeschrénktes Gewerbegebiet Knipp-
schildstral3e liegt im Stadtbezirk Hagen-Nord im Ortsteil Helfe.

Der raumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes umfasst die Flurstiicke 717, 720,
722,723,724, 725, 768, sowie teilweise die Flursticke 680, 737 und 793, Flur 11, Gemar-
kung Boele, sowie das Flurstick 36, Flur 10, Gemarkung Boele (teilweise) bis ca. 5 m siud-
lich des bestehenden Weges von der Knippschildstralle aus zum Gehoft, im Osten und
nordlich des Buschbaches, umfasst ca. 18568 m? und ist wie folgt begrenzt:

e im Norden durch die ,Buschstralle” (Flurstick 680, Flur 10), sowie die suddstlichen
Grundstucksgrenzen der Wohnbebauung an der Buschstral3e (Flursticke 173, 172,
171,177, 175 und 736 Flur 11, sowie Flurstuck 34, Flur 10)

e im Osten durch die westlichen Grundstlucksgrenzen der Wohnhauser (Flursticke 167,
494 und 477, Flur 11), sowie die westliche und nordliche Grenze des Regenruckhalte-
beckens (Flurstuck 35, Flur 10),

e im Suden durch die KnippschildstralBe (Flurstucke 658 und 656) bzw. das Grundstuck
Knippschildstral’e 5, (Flursticke 90, 91 und 92) sowie eine gedachte Linie sudlich des
Weges von der Knippschildstral3e aus zum Gehoft im Osten und nérdlich des Buschba-
ches zwischen Knippschildstral3e und Regenrickhaltebecken (auf Flurstick 35)

e im Westen durch die Ostgrenze des angrenzenden Gebaudes auf dem Flurstiuck 740,
Flur 11 sowie ein Stuck der Ostgrenze des Gebaudes Flurstick 772, Flur 11.

1.2 Gegenwartige Situation im und um das Plangebiet

Das Plangebiet des neu aufzustellenden Bebauungsplanes, schliel3t an die vorhandene
Bebauung der BuschstraRe und Hagener Stral’e an. Es erstreckt sich nach Nordosten bis
zur Bebauung an der Baurothstral’e, sowie an das neu errichtete Regenrickhaltebecken
des Wirtschaftsbetriebs Hagen.

Die Flache ist im geltenden B-Plan 5/88 teilweise als Sonderbaugebiet fur Verwaltung
ausgewiesen und mit einem Baufenster belegt. Im Nordosten sowie im Suden ist sie als
Grunflache und als Ausgleichsflache festgesetzt. Die Grunflache wird als Wiese genutzt
und regelmafig gemaht. Das zu Verfligung stehende Baufeld stellt derzeit eine verwilderte
Brachflache mit heterogen gepragtem Geholzbestand sowie Brombeer- und Brennnessel-
dickicht dar. Aufgrund der bestehenden baulichen Vorpragung, der Nahe zu Bebauung
und Stralden, sowie zu dem eingezaunten Regenruckhaltebecken (Betonbecken) ist der
Bereich vorbelastet und kann als bedingt naturnah eingestuft werden.

Schutzwirdige oder gesetzlich geschutzte Biotope nach § 42 LNatSchG NRW oder durch
das LANUV ausgewiesenen Biotopverbundflachen sind im Plangebiet nicht vorhanden.
Die wichtige Griunverbindung im sudlichen Teil des Plangebietes bleibt erhalten. Der
Schutzzweck und die Erholungsfunktion des rund 57 ha gro3en Landschaftsschutzgebie-
tes (LSG) werden durch die kleinflachige Inanspruchnahme im Randbereich des LSG nicht
gefahrdet oder in Frage gestellt.

2. ANLASS, ZIEL UND ZWECK DER PLANUNG

Der Bebauungsplan dient der Erweiterung und damit auch der langfristigen Arbeitsplatz-
und Standortsicherung des benachbarten Gewerbebetriebes (Hagener Stralte 153) in Ha-
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gen. Der Betrieb plant eine wirtschaftlich notwendige Zentralisierung auswartiger Standor-
te am Standort Hagen vorzunehmen.

Vorrangiges stadtebauliches Ziel ist hierbei die Innenentwicklung durch bauliche Entwick-
lung angrenzend an den Bestand. Auf der definierten Flache sollen im Rahmen einer bau-
lichen Entwicklung, fur die geplante Erweiterung des Gewerbebetriebes, die erforderlichen
zusatzlichen Verwaltungs- und Ausstellungsflachen sowie Manufaktur-, Lager- und Kom-
missionierungsflachen entstehen.

Mit einer sinnvollen Arrondierung der bestehenden Bebauung soll eine zwischen Bebau-
ung und dem naturfernen RRB isoliert gelegene Grunflache einbezogen werden.

Entlang der Buschstralde, wo derzeit noch ein Teil der Grinflache erhalten geblieben ist,
kann zusatzlich im Zuge dieses Bebauungsplanes durch eine Baullckenschlieung attrak-
tiver Wohnraum entstehen. Die Buschstral’e erhalt somit ein geschlossenes und stadte-
baulich einheitliches Bild.

Der ursprunglich planmafig festgesetzte Verwaltungsnutzung, éstlich der angrenzenden
Grundstucke und Gebaude Hagener Stral’e 145 und Hagener Stral’e 153, wird seit Jah-
ren nicht genutzt. Eine Umnutzung des Sondergebietes in nicht stérendes Gewerbe er-
scheint hier sinnvoll um Nutzungsmaoglichkeiten Uber die derzeit festgesetzte Nutzung als
Verwaltungsstandort hinaus zu schaffen. Zum Schutz und visuellen Abgrenzung des rei-
nen Wohngebietes nordlich und 6stlich des Geltungsbereichs ist ein breiter Pflanzstreifen
zur optischen Abgrenzung und als gruner Puffer zwischen Gewerbegebiet und Reinem
Wohnbauflachen vorgesehen. Der Grunstreifen dient zum einen dem Sichtschutz, zum
anderen tragt er durch die intensive Begriinung zu einer mikroklimatischen Verbesserung
bei.

Der regionale Grunzug wird durch Erhalt der Frischluftschneise sudlich der bestehenden
und geplanten Bebauung in seiner Funktion bewahrt.

3. PLANUNGSRECHTLICHE SITUATION

3.1 Darstellungen im Regionalplan und im Flachennutzungsplan

Regionalplan:

Der Regionalplan Arnsberg, Teilabschnitt — Oberbereiche Bochum und Hagen, Stand Sep-
tember 2011, stellt die entsprechenden Flachen als Allgemeinen Siedlungsbereich (ASB)
dar. Der sudliche Bereich des B-Plans liegt in einem regionalen Grinzug.

Flachennutzungsplan:

Im rechtswirksamen Flachennutzungsplan (FNP) der Stadt Hagen, ist die Flache in Teilbe-
reichen als Sonderbauflache Zweckbestimmung Landesbehérden / Verwaltung, als
Wohnbauflache sowie als Grunflache dargestellt. Eine Anpassung des FNP ist erforder-
lich; sie erfolgt gemaly § 13a Abs.2 Nr.2 BauGB somit im Zuge einer Berichtigung.

3.2 Andere bestehende Rechtsverhaltnisse

Bebauungsplan:

FUr den Geltungsbereich des neuen B-Planes Nr. 8/19 qilt in Teilen bisher der Bebau-
ungsplan Nr. 5/88 (449) Hagener Stral3e/Knippschildstral3e. Dieser setzt im westlichen
Bereich ein Sondergebiet mit der Zweckbestimmung Verwaltung und norddstlich angren-
zend eine Grunflache mit der Zweckbestimmung Parkanlage fest.

Da dieser Teil des bestehenden Bebauungsplans bis heute nicht umgesetzt wurde, wird er
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nunmehr im Rahmen der Neuaufstellung den heutigen Bedurfnissen und gesetzlichen
Rahmenbedingungen angepasst. Zielsetzung des B-Planes soll der Erhalt und die Arron-
dierung einer nicht stérenden gewerblichen Nutzung sein.

Mit Rechtskraft des Bebauungsplanes Nr. 8/19 wird der Uberplante Teil des B-Plans Nr.
5/88 aufgehoben.

Die realisierten Teile des Bebauungsplanes genielden Bestandsschutz und die
Festsetzungen werden nicht auRer Kraft gesetzt.

Landschaftsschutzgebiet:

Ein Teil des Geltungsbereichs des Bebauungsplanes liegt im Geltungsbereich des Land-
schaftsplanes und ist als Landschaftsschutzgebiet 1.1.2.11 (LSG) ,Buschbach® festge-
setzt. Durch den Bebauungsplan werden lediglich kleinflachige Randbereiche des LSG
Uberplant. Die Grunverbindung im sudlichen Teil des Plangebietes, die die Waldflachen
am Buschbach mit dem Hameckepark verbindet, bleibt als 6kologische Verbundflache und
fur den Luftabfluss klimawirksam erhalten und wird durch die Pflanzung von Obstbaumen
okologisch deutlich aufgewertet (siehe Punkt 7.2.2). Der Schutzzweck und die Erholungs-
funktion des rund 57 ha groRen Landschaftsschutzgebietes werden durch die kleinflachige
Inanspruchnahme im Randbereich des LSG nicht gefahrdet oder in Frage gestellt.

Andere schutzwilrdige oder gesetzlich geschitzte Biotope nach § 42 LNatSchG NRW o-
der durch das LANUV ausgewiesenen Biotopverbundflachen sind im Plangebiet nicht vor-
handen.
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4. STADTEBAULICHE PLANUNG

4.1 Art der baulichen Nutzung

Entsprechend der stadtebaulichen Zielsetzung wird als Art der baulichen Nutzung einge-
schranktes Gewerbegebiet auf der ehemaligen Sonderbauflache sowie im Osten auf der
Grunflache festgesetzt. An der Buschstralde wird ein Allgemeines Wohngebiet festgesetzt.

Da sich in der unmittelbaren Nachbarschaft des Bebauungsplanes Wohngebiete befinden,
hat das Eingeschrankte Gewerbegebiet auf die bestehende Bebauung Ricksicht zu neh-
men (siehe Gerausch-Immissions-Gutachten). Die angestrebte Nutzung zielt darauf, den
benachbarten Gewerbebetrieb zu erweitern, ohne, dass das bestehende Wohnen gestort
wird. Entsprechend ist die Festsetzung des eingeschrankten Gewerbegebietes sachge-
recht. Zulassig sind Gewerbebetriebe aller Art, die das Wohnen nicht wesentlich stéren
(siehe Gerausch-Immissions-Gutachten). Allgemein zulassig sind zudem Lagerhauser,
offentliche Betriebe, Geschafts-, Blro- und Verwaltungsgebaude, sofern sie ebenfalls das
Wohnen nicht wesentlich storen. Alle weiteren Betriebe, sowie die ausnahmsweise zulas-
sige Nutzung nach BauNVO, sind ausgeschlossen. Die Nutzung Einzelhandel ist nicht zu-
lassig, eine Ausnahme ist das ,Handwerkerprivileg“. Die GroRRe der Verkaufsflache wird
auf 250 m? begrenzt, sie ist dem Hauptbetrieb raumlich zuzuordnen und in Zusammen-
hang mit diesem zu errichten und dem Hauptbetrieb flachen- und umsatzmassig deutlich
untergeordnet.

Allgemein zulassig sind im WA Wohngebaude, Nutzungen die der Versorgung des Gebie-
tes dienen. Dazu zahlen Laden, Schank- und Speisewirtschaften, sowie Anlagen flr sozia-
le, gesundheitliche und sportliche Zwecke. Ausnahmsweise konnen nicht stérende Hand-
werksbetriebe und sonstige nicht stérende Gewerbebetriebe zugelassen werden. Anlagen
fur kirchliche, kulturelle Zwecke, Betriebe des Beherbergungswesens, Anlagen fur Verwal-
tungen, Gartenbaubetriebe und Tankstellen sind nicht zulassig, da entlang der Buschstra-
Re fast ausschlieRlich Wohngebaude vorhanden sind.

4.2 MaR der baulichen Nutzung

Im Wohnbaugebiet ist die Vollgeschosszahl auf zwei (Il) beschrankt. Als Orientierung die-
nen die Gebaudehdhen der umliegenden Nachbarschaft. Die GFZ wird gemal zweige-
schossiger Bauweise auf 0,8 festgesetzt.

Im eingeschrankten Gewerbegebiet sind maximale Gebaudehdhen auf 162 m Uber NHN
beschrankt. Die GRZ wird mit 0,6 und die GFZ mit 1,8 festgesetzt. Damit unterschreiten
beide Festsetzungen die Maximalwerte des § 17 BauNVO. Weitere stadtebauliche Steue-
rungen erfolgen Uber die Baugrenzen.

Die im eingeschrankten Gewerbegebiet festgesetzte maximale Gebaudehohe orientiert
sich dabei an der Gebaudehdhe des Verwaltungsgebaudes auf dem direkt an das Plange-
biet angrenzende sudwestlich gelegenen Flurstuck 740, Flur 11 (Hagener Stralie 145).

Anlagen zur regenerativen Energiegewinnung bleiben von der Festsetzung der maximalen
Gebaudehohe unberinhrt.

4.3 Bauweise
Im Allgemeinen Wohngebiet gilt die offene Bauweise.
Im Gewerbegebiet wird auf die Festsetzung der Bauweise verzichtet.

4.4 Uberbaubare Grundstiicksflichen
Die uberbaubaren Grundstiucksflachen (Baufelder) werden durch Baugrenzen definiert.
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Diese sind so gewahlt, dass mal3stabssprengende Bauten nicht realisiert werden kdnnen.

Das Wohngebaude im Allgemeinen Wohngebiet nimmt die Bauflucht der bestehenden
Nachbargebaude auf. Hier sind Uberdachte Stellplatze, Garagen und Stellplatzanlagen,
sowie sonstige Nebenanlagen gemal} §14 (1) BauNVO im Vorgarten (d. h. zwischen Bau-
grenze und Strallenbegrenzungslinie), mit Ausnahme von Stutzwanden, unzulassig. Das
einheitliche stadtebauliche Bild an der Buschstralle wird durch die Festsetzungen ver-
starkt.

Im eingeschrankten Gewerbegebiet sind Stellplatze und Stellplatzanlagen ausschlielich
innerhalb des Baufensters und innerhalb der dafur gekennzeichneten Flachen zulassig.
Damit wird ein ungeordnetes Parken auf dem Betriebsgelande unterbunden. Fahrradstell-
platze sind hier ebenfalls in ausreichender Zahl zu errichten.

Die Flachen fur den ruhenden Verkehr orientieren sich nach Suden, so dass eine Bebau-
ung im Bereich des eingeschrankten Gewerbegebietes eine Abschirmung gegenuber dem
anschlielenden Reinen und Allgemeinen Wohngebiet darstellt.

In der privaten Grunflache ist die Errichtung einer Werbeanlage oder eines Hinweisschil-
des von maximal 5 m? Sichtflache zulassig.

4.5 Sonstige Festsetzungen

Da das Umfeld bereits sehr heterogen bebaut ist, wird auf gestalterische Festsetzungen
weitgehend verzichtet, klimarelevante Festsetzungen werden allerdings festgeschrieben.
Grundacher werden im Allgemeinen Wohngebiet bei Flachdachern sowie flach geneigten
Dachern (bis 20°) aus Okologischen Grunden und im Rahmen des Klimaschutzes fur
Haupt- und Nebengebaude vorgeschrieben. Je 300 m? Grundsticksflache ist ein standort-
gerechter Laubbaum auf dem Grundstuck zu pflanzen. Mit Ausnahme von Ful3- und Fahr-
wegen ist der Vorgarten grin zu gestalten. Kies oder Schottervorgarten sind unzulassig.

Im eingeschrankten Gewerbegebiet werden Grundacher festgesetzt, sowie die Verwen-
dung von Anlagen zur Nutzung der Solarenergie ermdglicht. Fir Nebengebaude im einge-
schrankten Gewerbegebiet sind auf allen Flachdachern und Dachern mit geringer Neigung
(bis 20°) Grundacher zu errichten.

5. VERKEHR / ERSCHLIESSUNG

5.1 Verkehrliche ErschlieBung

Die ErschlieBung der Bauflache im Allgemeinen Wohngebiet erfolgt Uber die ,Buschstra-
RBe“.

Das eingeschrankte Gewerbegebiet wird hauptsachlich von Stiden von der ,Knippschild-
stral3e“ Uber eine neu zu errichtende o6ffentliche Stralde, die bis zum Regenrickhaltebe-
cken ausgebaut wird, erschlossen. Die Wegfuhrung orientiert sich dabei an einer heute
bereits bestehenden und versiegelten Stralle. Die Fahrgasse wird als Mischverkehrsflache
ausgebildet, da so ein Stralenquerschnitt realisierbar ist, der bei mdglichst geringer Ver-
siegelung allen Nutzern gerecht wird. Die Stral3e kann auch den zu erwartenden geringfu-
gigen Lkw-Verkehr aufnehmen, der der Anbindung des eingeschrankten Gewerbegebietes
dient. Eine Ausweichstelle auf der Mischverkehrsflache garantiert auch den Begegnungs-
fall Lkw/Lkw. Fur FuRganger und Radfahrer wird aufgrund des geringen Verkehrsaufkom-
mens kein begleitender Weg im Bereich der 6ffentlichen Mischverkehrsflache notwendig.

Die bisher bestehende Zufahrt zum Gebaude Hagener Stralde 153 (Flurstlck 772, Flur 11)
von Westen von der ,Hagener Stral3e” Uber ein Geh- und Fahrrecht wird flr Besucherver-
kehr so bestehen bleiben. Dadurch werden stérende Nutzungsuberschneidungen zwi-
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schen Kundenverkehren und Mitarbeiterverkehren im eingeschrankten Gewerbegebiet
vermieden. Zusatzliche Festsetzungen sind dazu nicht zu treffen.

5.2 Ruhender Verkehr

Da die Realisierung des Bauvorhabens in Bauabschnitten erfolgen soll, kdnnen die west-
lich des Neubaus im eingeschrankten Gewerbegebiet geplanten Stellplatze im ersten
Schritt Uber das bestehende Geh-, Fahrrecht sudlich des Gebaudes (Flurstuck 740, Flur
11) von der ,Hagener Stral3e“ kommend angedient werden.

Alle Stellplatze, die sudlich des Neubaus innerhalb der Flache fur Nebenanlagen und
Stellplatze geplant sind und spater errichtet werden, werden von der neuen ErschlieBung
Uber die ,KnippschildstralBe” aus angedient. Die Stellplatze dstlich des Gebaudes Hagener
Stralle Nr. 145/147 sind als direkter barrierefreier Zugang fir Kunden vorgesehen.

5.3 Offentlicher Personennahverkehr

Das Plangebiet ist durch mehrere Buslinien (6) an das Netz des OPNV angebunden. Die
nachstgelegene Haltestelle Loxbaum befindet sich etwa einen Fuweg von 3 min vom
Plangebiet entfernt.

5.4 Rad- und FuBwege

Im Bebauungsplan Nr. 5/88 Hagener Stral3e/ Knippschildstralie ist eine Wegeverbindung
zwischen Buschstralle und Knippschildstral’e vorgesehen (erst Wegeflache, dann Verlauf
durch die Grunflache). Dieser Weg wurde bisher nicht hergestellt; ein vorhandener Tram-
pelpfad macht aber deutlich, dass die Verbindung durch Fulganger genutzt wird und wei-
terhin zur Verfugung gestellt werden sollte. Dies wird auch durch historische Luftbilder be-
legt. Der Trampelpfad stellt allerdings in der bisherigen Form einen Angstraum dar.

Im Bebauungsplan Nr. 8/19 wird daher ein durchgangig verlaufender offentlicher Ful3- und
Radweg von der Buschstralle bis zur Knippschildstralde festgesetzt, um so eine Ful3- und
Radweganbindung zu implementieren. Er verlauft sidwestlich des Gebaudes Buschstralde
Nr. 12 entlang der bestehenden Wohnbebauung und neben dem vorhandenen Ruckhalte-
becken und mindet im Bereich des RRB in die Mischverkehrsflache der geplanten o6ffent-
lichen, von der Knippschildstrale aus kommenden ErschlieBungsstralle.

Damit besteht erstmals eine sichere und befestigte Ful- und Radweganbindung von der
Buschtrasse bis zur Knippschildstral3e.

6. VER- UND ENTSORGUNG / WASSER UND ENERGIE

6.1 Strom-, Gas- und Wasserversorgung

Die Versorgung des Gewerbegebietes und des Allgemeinen Wohngebietes mit Gas, Was-
ser und Strom ist durch den ortlichen Versorgungstrager gewahrleistet.

Im Bereich der Knippschildstrale im Stiden angrenzend an das Plangebiet liegt eine Was-
ser- und Stromversorgung.

Im Bereich zwischen der Hagener Stral’e 145 sowie der Hagener Stralle 153 liegt eine
Wasser-, Strom- und Gasversorgung, ebenso in der Buschstralle.

6.2 Mit Leitungsrechten zu belastenden Flachen

Im Bebauungsplangebiet befinden sich Entwasserungskanale des offentlichen Entsor-
gungstragers. Dies ist zum einen ein Schmutzwasserkanal (DN 250-300) sowie ein Re-
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genwasserkanal (DN 700-1200).

Das gesammelte Regenwasser wird durch einen vorhandenen Regenwasserkanal
(DN1200) zum Regenruckhaltebecken oOstlich des Geltungsbereichs des Bebauungspla-
nes gefuhrt.

Die Kanaltrassen sind Uber ein 7,5 m breites Geh-, Fahr- und Leitungsrecht (GFL) gesi-
chert. In Absprache mit dem Entsorgungstrager befindet sich die Leitungstrasse zwischen
dem Baufeld und den Stellplatzen nicht mittig im GFL. Dies soll eine optimierte bauliche
Ausnutzung innerhalb des Plangebiets ermoglichen. Bei der Bebauung ist daher sicher zu
stellen, dass der geplante Baukorper die 6ffentliche Kanalisation nicht statisch belastet.

6.3 Abwasserbeseitigung
6.3.1 Offentlicher Kanalanschluss

Das anfallende Schmutz- und Regenwasser der geplanten Wohnbebauung kann direkt in
den vorhandenen Mischwasserkanal in der Buschstrale eingeleitet werden.

Die Entwasserung des Gewerbegebietes erfolgt in sudlicher Richtung im Trennsystem:

Das anfallende Schmutzwasser kann in den o6ffentlichen Schmutzwasserkanal im Plange-
biet eingeleitet werden.

Zur ortsnahen Niederschlagswasserbeseitigung sind im Rahmen von Planverfahren
§ 55 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) und § 44 Landeswassergesetz (LWG) zu beachten.

Aufgrund der relativ geringen Durchlassigkeit des Bodens kann das Regenwasser nur
schwer versickert werden. Eine bestehende naturliche Vorflut existiert auf dem Gelande
nicht. Entsprechend ist Regenwasser gedrosselt in die bestehenden Kanale einzuleiten.
Um dieses zu drosseln, sind unter anderem Dachbegriunungen und Mulden/Rigolen im
Bereich der geplanten Stellplatze vorgesehen, durch diese Art der Drosselung kdnnen
auch okologische Vorteile erzielt werden.

Die grundsatzliche Entwasserungsmaoglichkeit ist damit gegeben und somit die entwasse-
rungstechnische ErschlieRung gesichert. Die Dimensionierung der Drosselungsanlagen
und Fuhrung der Zuleitung zum Rickhaltebecken wird im Rahmen der Baugenehmigung
festgelegt.

6.3.2 Uberflutungsschutz

Entwasserungssysteme sind gemal® dem Arbeitsblatt DWA-A 118 der DWA auf eine
Uberstausicherheit nachzuweisen, die von der baulichen Nutzung im Umfeld abhangt.
Hierbei wird eine bestimmte Jahrlichkeit angesetzt, bei der das Abwasser nicht aus dem
Entwasserungssystem austreten darf. Darliber hinaus muss aber auch eine Uberflutungs-
sicherheit fir ein noch selteneres Niederschlagsereignis gewahrleistet werden. Unter
Uberflutung wird dabei ein Ereignis verstanden, bei dem das Abwasser aus dem Entwas-
serungssystem entweichen oder gar nicht erst in dieses eintreten kann und auf der Ober-
flache verbleibt oder in Gebaude eindringt. Die Fachwelt geht davon aus, dass ein Ent-
wasserungssystem unmdglich auf jeden erdenklichen Niederschlag ausgelegt werden
kann und der Uberflutungsschutz letztendlich gemeinsam von allen Beteiligten gewahrleis-
tet werden muss. Dies bedeutet:

1. ausreichende Auslegung des offentlichen Entwasserungssystems
2. bei Uberstau: Ableitung iber die 6ffentlichen Strafken
3. bauliche Vorsorge seitens der Grundstlickseigentimer

Damit die bauliche Vorsorge auch in dem Bebauungsplangebiet gewahrleistet ist, sollten
alle Offnungen im Gebaude, Uber die Wasser in das Gebaude eintreten kann (insbesonde-
re Turen und Kellerfenster) mindestens 20 cm Uber Gelande liegen. Bauliche Anlagen so-
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wie andere Anlagen und Einrichtungen im Sinne des § 1 Abs. 1 Satz 2 der BauO NRW
sind im Geltungsbereich des Bebauungsplans zum Schutz vor Hochwasser und urbanen
Sturzfluten gem. § 16 BauO NRW so anzuordnen und so gebrauchstauglich auszubilden,
dass u.a. durch Wasser und Feuchtigkeit Gefahren oder unzumutbare Belastigungen nicht
entstehen kdnnen.

6.4 Mullentsorgung

Die Mullabfuhr wird durch die Hagener Entsorgungsbetriebe erfolgen. Die Breite der Zu-
fahrt in das Plangebiet und die Wendemaglichkeiten im GEe sind fur Mullfahrzeuge aus-
reichend dimensioniert.

7. UMWELTBELANGE

Der Bebauungsplan Nr. 8/19 (694) — eingeschranktes Gewerbegebiet Knippschildstralie -
Verfahren nach § 13a BauGB - kann im beschleunigten Verfahren aufgestellt werden. Das
beschleunigte Verfahren kann bei diesem Bebauungsplan angewendet werden, weil fol-
gende Kriterien erfullt sind:

e Dieses Verfahren ist als MalRnahme der Nachverdichtung einzustufen, da eine Arrondie-
rung des Innenbereichs vorliegt.

e Es findet keine Beeintrachtigung der Schutzgiter nach § 1 Abs. 6 und 7 Buchstabe
BauGB durch die Planung statt, d.h. es sind keine FFH- oder Vogelschutzgebiete von
der Planung betroffen.

e Es bestehen keine Anhaltspunkte, dass bei der Planung Pflichten zur Vermeidung oder
Begrenzung der Auswirkungen von schweren Unfallen nach § 50 Satz 1 des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes zu beachten sind. Das bedeutet, es liegen keine ,Storfallbe-
triebe“ in der Nahe.

e Die durch den Bebauungsplan vorgesehene Nutzung begriindet keine Zulassigkeit von
UVP-pflichtigen Vorhaben.

e Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes hat eine Flache von ca. 1,86 ha. Da im
Plangebiet groRe Grunflachen festgesetzt werden, liegt die voraussichtlich versiegelte
Flache mit ca. 11.309 m? deutlich unterhalb des Schwellenwertes von 20.000 m?, so

dass die Durchfuhrung des Planverfahrens nach § 13 a BauGB erfolgen kann.

e Bei diesem Verfahren kann daher von der Umweltprifung nach § 2 Abs. 4 BauGB, vom
Umweltbericht nach § 2a BauGB und der zusammenfassenden Erklarung gemaf
§ 10 Abs. 4 BauGB abgesehen werden. Eine Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung mit der
Ermittlung und Ausweisung von KompensationsmaRnahmen bzw. Kompensationsfla-
chen ist gemaly i.V.m. § 13a Abs. 2 Nr. 4 BauGB nicht erforderlich.

e Auch im beschleunigten Verfahren i.V.m. § 13a BauGB werden Umweltbelange wie der
Arten- und Larm-/Immissionsschutz sowie das Thema Nachhaltigkeit beachtet.

7.1 Bodenbelastungen

7.1.1 Altlasten

Altlasten oder schadliche Bodenveranderungen sind nicht bekannt. Sollten sich jedoch bei
Eingriffen in den Boden Anhaltspunkte flr das Vorliegen einer Altlast oder schadlichen
Bodenveranderung ergeben, so ist die Untere Bodenschutzbehorde der Stadt Hagen un-
verzuglich zu verstandigen. In diesem Fall kénnen weitere Auflagen formuliert werden (§ 2
(1) Landesbodenschutzgesetz). Im Bebauungsplan ist ein entsprechender Hinweis aufge-
fuhrt.

10
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7.1.2 Kampfmittelbelastung

Das Plangebiet ist nicht als ehemaliges Bombenabwurfgebiet dokumentiert. Eine Luftbild-
auswertung war daher nicht erforderlich. Es wird allerdings auf ein bestehendes Restrisiko
hingewiesen, weil das Vorhandensein von Kampfmitteln nie vollig ausgeschlossen werden
kann. Insbesondere bei Erdeingriffen ist deshalb mit besonderer Vorsicht vorzugehen.
Weist bei der Durchfuhrung von Bauvorhaben der Erdaushub auf eine auliergewohnliche
Verfarbung hin oder werden verdachtige Gegenstande beobachtet, sind die Arbeiten sofort
einzustellen und die zustandige Polizeidienststelle oder das Amt fur o6ffentliche Sicherheit,
Verkehr und Personenstandwesen zu verstandigen.

7.2 Natur-, Arten- und Biotopschutz

7.2.1 Artenschutzrechtliche Vorpriufung

Zur Ermittlung der artenschutzrechtlichen Belange hat das Buro grunplan Dortmund ein
Gutachten erstellt. Dieser Fachbeitrag kommt zu dem Ergebnis, dass nach der Zusam-
menschau von Fachdatenrecherche, Begehung und Potenzialerfassung vor Ort, sowie
unter BerUcksichtigung der Habitatanspriche planungsrelevanter Arten nach derzeitigem
Kenntnisstand eine Auslésung artenschutzrechtlicher Verbotstatbestande unter Beachtung
von Vermeidungs- und Vorsorgemalinahmen ausgeschlossen werden kann. Ein Vorkom-
men planungsrelevanter Arten ist im Plangebiet und seinem unmittelbaren Umfeld derzeit
nicht bekannt oder nachweisbar. Der Eingriffsbereich verfugt aufgrund der Lage am Sied-
lungsrand sowie der Nahe zu Verkehrswegen Uber eine erhdhte Storfrequenz und weist
demnach eine verminderte potenzielle Nutzbarkeit fur planungsrelevante Arten auf.

Die Vermeidungs- und VorsorgemalRnahmen sind im Gutachten explizit aufgefuhrt und
werden im Bebauungsplan entsprechend festgesetzt:

¢ Alle Geholzentnahmen sind in einer fur Vogel und Fledermause konfliktarmen Zeit von
Anfang Dezember bis Ende Februar durchzuflihren. Bei Einhaltung kann eine Verlet-
zung oder Totung sowie Zerstérungen von Nestern, Eiern und Jungtieren mit hinrei-
chender Sicherheit ausgeschlossen werden.

e Da das Plangebiet an einen Waldbereich angrenzt, sind fur die Beleuchtung Leuchtmit-
tel zu verwenden, die eine vergleichsweise geringere Anziehung auf Insekten ausuben;
z.B. Natriumdampf-Niederdrucklampen oder LED Lampen mit warm- und neutralweil3er
Lichtfarbe unter 3.000 K (vgl. MKULNV, 2014 - Anhang). Die Lichtlenkung im Plangebiet
und im Bereich des Fu3weges sollte demnach grundsatzlich ausschlief3lich auf die Be-
reiche beschrankt sein, die aus Sicherheits- oder Vorsorgegriinden zwingend kunstlich
beleuchtet werden mussen. Dabei sollte moglichst nur eine bedarfsorientierte Beleuch-
tung der AulRenanlagen erfolgen und die Betriebsdauer auf die zwingend erforderliche
Zeit beschrankt bleiben.

e Sofern im Rahmen der Geholzfallungen dennoch Hinweise auf Baumhohlen oder poten-
ziellen Fledermausbesatz erbracht werden, sind die Arbeiten einzustellen und die UNB
der Stadt Hagen zu informieren. Das weitere Vorgehen sowie ggf. erforderliche Mal3-
nahmen sind entsprechend bedarfsorientiert abzustimmen.

(siehe auch Artenschutzrechtliches Gutachten)

7.2.2 Eingriffs- Ausgleichs- Bilanzierung

Da es sich beim vorliegenden Bebauungsplan um einen B-Plan der Innenentwicklung ge-
mafl § 13a BauGB handelt, entfallt neben dem férmlichen Umweltbericht auch die Ein-
griffs-Ausgleichs-Bilanzierung. Allerdings wird durch die Aufstellung des Bebauungsplanes
Nr. 8/19 die Inanspruchnahme von Teilen einer festgesetzten Ausgleichsflache ermdglicht,
so dass in Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehorde diese Eingriffe bilanziert und
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ausgeglichen werden. Der Ausgleich ist derzeit noch nicht erfolgt, wird aber in der Bilan-
zierung so berucksichtigt, als wenn er bereits erstellt wurde (30 Jahre alte Streuobstwie-
se).

Diese Bilanzierung wurde von grunplan, Dortmund in Abstimmung mit dem Umweltamt
Hagen vorgenommen. Im Ergebnis ergibt sich eine Biotopwert-Differenz von 26.016 Punk-
ten, die durch entsprechend Malihahmen auszugleichen sind.

Unter der Annahme, dass bei einer durchschnittlichen KompensationsmalRnahme eine
Aufwertung von 3 bis 4 Wertpunkten erzielt werden kann, ist eine Flache von ca. 6.500 m?
bereitzustellen, auf die entsprechenden Malihahmen umgesetzt werden.

Im Moment ist vorgesehen, die Kompensation flachenmaRig zum einen teilweise innerhalb
des Plangebietes sowie Uber die Einbuchung in das Hagener Okokonto nachzuweisen.
(siehe Bilanzgutachten)

7.2.3 Klima / Luft

Um dem Klimaschutz Rechnung zu tragen wird die Flacheninanspruchnahme im Plange-
biet moglichst gering gehalten. Dies geschieht zum einen durch die Nachverdichtung und
Entwicklung im Innenbereich, wo an bestehende Bebauung angeknupft und auf bestehen-
de ErschlieBung zurlckgegriffen werden kann. Zum anderen wird durch breite Pflanzstrei-
fen, Erhalt von Grunflachen, begrinten Stellplatze und Dachbegriinung der Versieglungs-
grad reduziert. Zusatzlich erfahren die bestehenden Grinverbindungen eine deutliche
Aufwertung. Hinzu kommt, dass die bestehende Frischluftschneise unberihrt bleibt.

In der ndheren Umgebung des Plangebietes befindet sich derzeit ein Bauernhof, der zum
Rand des Plangebietes eine Entfernung zwischen ca. 90 m und ca. 170 m (Luftlinie) hat.
Eine Geruchsbelastigung fur das Plangebiet ist von diesem Betrieb nicht zu erwarten.

7.3 Larmschutz

Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens wurde eine schalltechnische Untersuchung
erstellt. Das Gerausch-Immissions-Gutachten von Ing.-Buro fur Akustik und Larm-
Immissionsschutz, Buchholz — Erbau-Réschel — Horstmann, Beratende Ingenieure, Sach-
verstandige, PartG kommt zu folgendem Ergebnis:

Aus den einzelnen Berechnungen (siehe Punkt 7.2.2 und 7.3.2 des Gerauschgutachtens)
geht hervor, dass durch die vorgesehene Nutzung des geplanten eingeschrankten Gewer-
begebietes und die Uberpriifung der konkret angesetzten Vorgéange des Betriebs die Wer-
te im Bereich der Immissionsorte nicht Uberschritten und Uberall eingehalten werden kon-
nen:

»2Aus der vorliegenden Untersuchung zum Bebauungsplan Nr. 8/19 (694) "eingeschranktes
Gewerbegebiet Knippschildstral3e" ergeben sich die neben den bereits vorgesehenen
Festsetzungen wie die

e Festsetzung der Gewerbegebietsflache als eingeschranktes Gewerbegebiet GEe nach §
8 BauNVO und die

e Festsetzung der Umgrenzung von Flachen fur Garagen, Carports, Stellplatze und Ne-
benanlagen sowie die

e Festsetzung von Flachen zur Anpflanzung von Baumen und Strauchern
keine den Larmschutz betreffenden und zu formulierenden Festsetzungen.

Aus schalltechnischer Sicht kann der Bebauungsplan daher wie vorgesehen umgesetzt
werden." (siehe auch Gutachten im Anhang).

Fir die weitere dann konkrete Planung des Betriebes und der Hochbauten sind Empfeh-
lungen zur Konfliktvermeidung bzgl. des Larmschutzes angegeben; die Uberprufung der
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speziellen Auswirkungen des Vorhabens ist im Baugenehmigungsverfahren zu leisten.

7.4 Sonstige Schutzgiiter

Aufgrund der gutachterlichen Stellungnahmen und daraus resultierenden Festsetzungen
sind gesunde Wohnverhaltnisse gewahrt. Der Verlust der Freiflache stellt fir die Ortliche
Bevolkerung durch die angedachten KompensationsmalRnahmen kein bedeutsames Defi-
zit dar. Eine Beeintrachtigung des Schutzgutes Mensch ist somit nicht gegeben.

Ahnlich sieht es mit dem Schutzgut Kultur und Sachgiiter aus.

Die Schutzguter Wasser/ Grundwasser/ Boden sind nicht betroffen. Es existieren auf der
Flache keine Oberflachengewasser. Der sldlich des Geltungsbereichs liegende Busch-
bach wird nicht beruhrt.

8. FAMILIENFREUNDLICHE PLANUNG / GENDER PLANNING

Gender Mainstreaming (geschlechtssensible Sichtweise) in der Bauleitplanung bezeichnet
die Vorgehensweise, bei der die Bedurfnisse von Frauen und Mannern unter dem Aspekt
der Chancengleichheit, in den Planungsprozess einbezogen werden. In gleicher Weise
sollen die Belange familienfreundlicher Planung berucksichtigt werden.

Das Gebiet liegt im Ortsteil Helfe. Alle Beschaftigten konnen ihren Arbeitsplatz gut mit dem
Bus erreichen. Die Haltestelle befindet sich in unmittelbarer Nahe und wird von diversen
Buslinien angefahren. Weil es sich bei der vorliegenden Planung um die Erweiterung eines
Sanitatshauses handelt, welches unterschiedlichsten Personengruppen zuganglich ist,
sind keine weiteren Faktoren erkennbar, die unter den besonderen Aspekten des Gender
Mainstreamings Berucksichtigung finden konnten.

9. DENKMALSCHUTZ

Oberirdische Denkmaler sind in der naheren Umgebung nicht bekannt.

Bei Bodeneingriffen konnen Bodendenkmaler (Kultur — und/ oder naturgeschichtliche Bo-
denfunde, d.h. Mauern, alte Graben, Einzelfunde aber auch Veranderungen und Verfar-
bungen in der naturlichen Bodenbeschaffenheit, Hohlen und Spalten, aber auch Zeugnis-
se tierischen und/ oder pflanzlichen Lebens aus erdgeschichtlicher Zeit) entdeckt werden.

Sollte ein solcher Fund gemacht werden, ist dies der stadtischen Unteren Denkmalbehor-
de zu melden (§§ 15 und 16 DSchG NRW).

Der Unteren Denkmalbehorde oder seinen Beauftragten ist das Betreten der betroffenen
Grundsticke zu gestatten, um gegebenenfalls archaologische Untersuchungen durchfih-
ren zu konnen (§ 19 DSchG NW).

10. MASSNAHMEN ZUR REALISIERUNG

Grunderwerb / Bodenordnung

FUr das Plangebiet steht der Investor in Verhandlungen mit dem Eigentiumer - Stadt Ha-
gen - Uber den Erwerb des betroffenen Grundsticks. Bodenordnende MalRnahmen sind
seitens der Stadt Hagen nicht erforderlich.
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11. FLACHENBILANZ

Der Geltungsbereich umfasst insgesamt ca. 1,86 ha, davon entfallen auf das Allgemeine
Wohngebiet 0,09 ha, auf das eingeschrankte Gewerbegebiet 1,24 ha, auf Verkehrsflachen
0,12 ha, und auf Grunflachen 0,41 ha.

5%

Dallgemeines Wohngebiet

Oeingeschranktes
Gewerbegebiet

O offentliche Strale

DOoffentlicher FuBweg

Ooffenliches
Verkehrbegleitgriin

M@ Private Grinflache

Ausgleichsflache
67%

12. ANLAGEN ZUR BEGRUNDUNG

Anlage 1
Fachbeitrag Artenschutzbericht (Stufe 1)

granplan, Buro fur Landschaftsplanung, Willy-Brandt-Platz 4, 44135 Dortmund

Anlage 2
Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzierung zum B-Plan Nr. 8/19 (694)

grunplan, Buro fur Landschaftsplanung, Willy-Brandt-Platz 4, 44135 Dortmund

Anlage 3
Gerausch-Immissionsschutz-Gutachten

Ing.-Buro fur Akustik und Larm-Immissionsschutz, Buchholz, Erbau-Rdéschel, Horstmann,
Beratende Ingenieure, Sachverstandige, PartG, Markische Stral3e 59, 44141 Dortmund

Der Oberburgermeister
in Vertretung

Henning Keune
Technischer Beigeordneter

14



Bebauungsplan Nr. 8/19 (694)
eingeschranktes Gewerbegebiet Knippschildstralle
Verfahren nach § 13a BauGB

Drucksachen Nr. 0978/2019

HAGEN

Stadt der FernUniversitit ‘ D

cccccccccccccccccccccccccccc -planung

el
=20
7S

M=
7

SN
r4
AN

i
L)
b

KnippschildstraBe\PIéne\Plan‘I_Einleitung\2b1 9-10-15_Vorlageplan.dwg

H:\61_4\Bebauungsplane\Nord\19-08_B-Plan_GEe



Erweiterung des Standorts des Sanitatshauses Riepe

an der Hagener Strafle in Hagen

Eingriffs- Ausgleichsbilanzierung zum B-Plan Nr. 8/19 (694)

biro fir landschaftsplanung

Willy-Brandt-Platz 4
44135 Dortmund

Tel.: 0231/5290 21
FAX: 0231/55 6156

e-mail: info@gruenplan.org

Bearbeitung: Alexander Quante
Dortmund, Oktober 2019



INHALTSVERZEICHNIS

1

Planungsanlass und Aufgabenstellung

Beschreibung des Bestandes

Status Quo und Angenommener Planungszustand
Methodische Vorgehensweise

Ergebnisse der Eingriffs-Augleichsbilanzierung

Exkurs: lananspruchnahme im Landschaftsschutzgebiet

Pflanzlisten

biro for landschaftsplanung



1 PLANUNGSANLASS UND AUFGABENSTELLUNG

Das Sanitatshaus Riepe beabsichtigt die Erweiterung des bestehenden Betriebes an der
Hagener StralRe 153 (zur Lage im Raum siehe Abbildung 1). Die hierzu vorgesehene Flache
schlief3t norddstlich an den bisherigen Standort an und liegt innerhalb des bestehenden Be-
bauungsplans Nr. 5/88 (449) "Hagener Stral’e/Knippschildstralle". Teile der vorgesehenen
baulichen Entwicklung Uberplanen festgesetzte, jedoch nicht in ihrer geplanten Form umge-
setzte Grun- und Ausgleichsflachen sowie eine externe ErsatzmafRnahmenflache, die bislang
vornehmlich als Mahwiesen genutzt wurden. Zur Umsetzung der Erweiterungsplanung des
Sanitatshauses Riepe ist die Aufstellung eines Bebauungsplans im beschleunigten Verfah-
ren nach §13a BauGB vorgesehen. Der Plan wird unter der Bezeichnung Nr. 8/19 (694) ge-
fuhrt.

Betreffend des Eingriffes soll eine Bilanzierung durchgeflhrt werden, um den Umfang des
erforderlichen Ausgleichs beurteilen zu kénnen.

Abbildung 1: Lage im Raum (tim-online)



2 BESCHREIBUNG DES BESTANDES

Im Rahmen einer Ortsbegehung am 24.06.2019 wurden die vorhandenen Biotopstrukturen
im Betrachtungsraum erfasst. Neben Wiesen pragt ein weitgehend spontan entstandener
Gehdlzbestand (u.a. aus Stiel-Eichen und Vogel-Kirschen) den Eingriffsbereich. Dieser
grenzt im Westen an den Standort des Verwaltungsgebaudes der zentralen Mahnabteilung
des Amtsgerichts Hagen und im Osten an eine Mahwiese. In seinem Unterwuchs sind u.a.
nitrophile Arten wie Schwarzer Holunder (Sambucus nigra) und Brennnessel (Urtica dioica)
vertreten; teilweise sind auch durch Trittwirkungen und menschliche Nutzungen unbewach-
sene offene Bodenstellen vorhanden. Daneben sind Ablagerungen von Gartenabféllen und
Mdall zu verzeichnen. Der heterogen gepragte Geholzbestand ist offenbar aus einer Obstwie-
se hervorgegangen, die durch Gehdlzsukzession weitgehend verdrangt und beschattet wird.
Lediglich héhere Kirschbdume sowie Uberwachsene und im Absterben begriffene Apfelbau-
me sind als Relikte dieser ehemaligen Obstwiese zu finden. Ausgehend von diesen alten
Kirschen hat sich in Teilbereichen dicht stehender Kirschen-Jungwuchs ausgebildet, der z.T.
in Brombeer- und Brennnesseldickichte tibergeht.

Am Rand der FuRwegeachse, die am Ostrand des Gehdlzbestandes von der Knippschild-
strale in nordliche Richtung verlauft, sind starkere Stiel-Eichen (Quercus robur) zu finden.
Unter Berlcksichtigung alterer Luftbilddaten liegt ihr Alter bei ca. 30 Jahren. Die Baume wei-
sen keine Vitalitdtseinschrankungen oder offensichtliche Schadigungen auf, so dass im
Rahmen der Begehung keine starkeren Faulstellen und Hohlenbildungen im belaubten Zu-
stand erfasst wurden. Markant ist eine altere und einzelnstehende Eiche im angrenzenden
Gartengrundstiick (Knippschildstra3e 5). Der an den Vorhabenraum angrenzende Hausgar-
ten ist ansonsten durch eine offene Rasenflache und eine nach Osten abschlieRende Hecke
aus Kirschlorbeer gepragt. Raumpragend sind zudem zwei Eichen im Bereich der derzeiti-
gen Grabelandparzellen.

Die ostlich gelegene Wiese wurde zum Zeitpunkt der Begehung gemaht. Es ist von einer
vergleichsweise extensiven Nutzung auszugehen. Hinweise auf einen erhdhten Blitenreich-
tum oder Magerkeitszeiger ergaben sich jedoch nicht. Die Wiese wird zu allen Seiten durch
begleitende Gehdlzreihen bzw. Garten eingerahmt. Ostlich angrenzend liegt ein naturfernes
Betonbecken zur Regenrickhaltung, welches durch eine niedrige Hainbuchenhecke ge-
saumt wird.

Weiter 6stlich schlielt ein stadtischer Grinzug mit schmalen Wiesenflachen und einem an-
schliefenden Waldbestand an. In der 6stlich an den Planungsraum angrenzenden Wiese
verlauft zudem der hier grabenartig ausgebaute Buschbach.

Der stdliche und der dstliche Teil des Plangebietes liegt innerhalb des insgesamt ca. 57 ha
grofen Landschaftsschutzgebietes ,Buschbach®. Schutzwirdige oder gesetzlich geschutzte
Biotope nach § 42 LNatSchG NRW oder durch das LANUV ausgewiesenen Biotopverbund-
flachen sind im Plangebiet jedoch nicht vorhanden.



3 STATUS QUO UND ANGENOMMENER PLANUNGSZUSTAND

Das Plangebiet des Bebauungsplans Nr. 8/19 (694) liegt innerhalb des bestehenden Bebau-
ungsplans Nr. 5/88 (449) "Hagener Stralle/Knippschildstraf’e" und umfasst im sidlichen Teil
eine im Rahmen dieses Plans festgesetzte externe ErsatzmafRnahmenflache. Weiterhin wer-
den Flachen fir Anpflanzungen und planinterne Ausgleichsflachen (Obstwiese mit geplanten
4.000 m?) uberplant. In beiden Teilbereichen wurden bislang die vorgesehenen MalRhahmen
nicht oder nur in Ansatzen umgesetzt.

Im Biotoptypen-Ubersichtsplan wird der gemaR den Festsetzungen des bislang giiltigen Be-
bauungsplans potenziell anzunehmende Ausgangszustand im Planungsraum dargestellt.
Dieser weicht z.T. deutlich von den aktuell tatséchlich vorhandenen Biotopstrukturen ab. So
herrscht im Bereich der zulassigen Sondergebietsflache ein spontan entstandenes Feldge-
hoélz vor, das aus einer Obstbaumanpflanzung hervorgegangen ist. Die im Bereich der Ostlich
angrenzenden Grinflache vorgesehene Obstwiese ist ebenfalls nicht realisiert worden. Die-
se Flache wird weiterhin als Mahwiese und zeitweise als Schafweide genutzt. Diese Wie-
sennutzung umfasst auch die bislang als externe Ersatzmaflnahmenflache vorgesehenen
Flachen im Sidteil des Plangebietes.

Am Nordrand des Planungsraumes besteht eine festgesetzte Flache flr Gehoélzanpflanzun-
gen. Diese ist tatsachlich durch Gehdlzaufwuchs gepragt und als Gehdlzstreifen bzw. Ge-
bisch mit lebensraumtypischen Arten (LANUV-Biotoptypen-Code: 7.2) anzusprechen. Im
Osten des Vorhabenraumes setzt der Bebauungsplan eine Grinflache mit der Zweckbe-
stimmung Parkanlage sowie Erhaltungsfestsetzungen fir bestehende Gehdlzbestande fest.
Neben (ehemaligen Grabelandern) und Garten mit z.T. altem Baumbestand besteht hier ak-
tuell eine Wiesenflache. An der Buschstralde ist zudem eine Gebuschstruktur mit Hasel, Ho-
lunder, Liguster und Brombeeren sowie einzelnen Kultur-Obstgehdlzen (Birnen, Apfel) vorzu-
finden.

4 METHODISCHE VORGEHENSWEISE

Der Trager eines Vorhabens hat unter Berlicksichtigung von § 15 Bundesnaturschutzgesetz
(BNatSchG) bei Eingriffen durch ein Vorhaben vermeidbare Beeintrachtigungen von Natur
und Landschaft zu unterlassen und unvermeidbare Beeintrachtigungen durch Maflnahmen
des Naturschutzes und der Landschaftspflege zu kompensieren

Als Eingriffe in Natur und Landschaft werden "[...] Veranderungen der Gestalt oder Nutzung
von Grundflachen oder Veranderungen des mit der belebten Bodenschicht in Verbindung
stehenden Grundwasserspiegels" bezeichnet, "die die Leistungs- und Funktionsfahigkeit des
Naturhaushalts oder das Landschaftsbild erheblich beeintrachtigen kénnen" (§ 14 Abs. 1
BNatSchG).

Bei der Ermittlung und Bewertung von Eingriffen in Natur und Landschaft helfen standardi-
sierte Bewertungsverfahren. Als Bewertungsmethode wird das Verfahren "Numerische Be-
wertung von Biotoptypen fir die Bauleitplanung in NRW" des LANUV (2008) genutzt. Die



Zuordnung und Bewertung der Biotoptypen sowie die Ermittlung des Eingriffs- und Aus-
gleichsumfangs richten sich nach diesem Ansatz.

Um eine einfache Erfassung des Wertes des Untersuchungsraumes fir Naturschutz und
Landschaftspflege zu ermdglichen, wird die Bewertung auf der Grundlage von Biotoptypen
vorgenommen. Die Biotoptypen sind in der Biotoptypenwertliste vorgegeben; ihnen ist je-
weils ein festgesetzter Grundwert zugeordnet. Die Grundwerte sind insbesondere von den
Faktoren Seltenheit und Wiederherstellbarkeit der Biotoptypen abgeleitet. In der Biotopty-
penwertliste erhalt jeder Biotoptyp einen Grundwert auf einer Skala von 0 bis 10. Dabei ent-
spricht 0 dem niedrigsten und 10 dem héchsten Wert flir Naturschutz und Landschaftspflege.

In Abstimmung mit dem Umweltamt der Stadt Hagen sind alle im Ursprungsplan enthaltenen
Kompensationsflachen zu bilanzieren. Um eine vollstandige Vergleichbarkeit zwischen altem
und neuem Planungsstand herzustellen wird daher der nicht umgesetzte Planungszustand
des B-Plans 5/88 als Ausgangszustand herangezogen.

Fir die Bilanzierung des Eingriffs wird die Differenz zwischen dem angenommenen Zielbio-
top des B-Plans 5/88 zu der aktuell vorliegenden Planung berechnet.

Die Summe der Punktedifferenzen zwischen angenommenen Ausgangszustand und anzu-
nehmendem Planungszustand ergibt den aktuellen Kompensationsbedarf. Zudem muss auf
der verbliebenen Restflache im Sitiden des Plangebietes die bislang ausstehende Realisie-
rung einer Obstwiese erfolgen. Eine Bepflanzung mit regionaltypischen Obstbdumen in ei-
nem Pflanzabstand von 10 m wird empfohlen.

Hinweis: Da die die Eingriffe in Natur und Landschaft flachenbezogen im gesamten Vorha-
benraum ermittelt wurden, erfolgt keine Bilanzierung des Eingriffs in den Einzelbaumbe-
stand.

5 ERGEBNISSE DER EINGRIFFS-AUGLEICHSBILANZIERUNG

Dem ermittelten Biotopwert des angenommenen Ausgangszustandes des B-Plans 5/88 von
64.735 Wertpunkten steht nach Realisierung des B-Plans 8/19 ein prognostizierter Bio-
topwert von 38.719 Wertpunkten entgegen. Aus der Gegenuberstellung von Ausgangs- und
Planungszustand ergibt sich somit, bezogen auf die Grundflaiche des Anderungsbereichs,
eine negative Gesamtbilanz von 26.016 Wertpunkten (s. Tab. 1).

Unter der Annahme, dass bei einer entsprechenden Kompensationsmaflinahme eine Aufwer-
tung von 4 Biotopwertpunkten erzielt werden kann, wie zum Beispiel durch die Umwandlung
einer intensiv genutzten Ackerflache (Code 3.1; Biotopwert 2) in eine Obstwiese (Code 3.8;
Biotopwert 6) oder Wald, Waldrand, Feldgehdlz (Code 6.4; Biotopwert 6), wird ein Aus-
gleichsflachenbedarf von rund 6.500 m? erforderlich.

Es ist vorgesehen die Kompensation (iber die ,Einbuchung® in einem Hagener Okokonto zu
erbringen.



Tab. 1:

Ermittlung des Eingriffswertes im Bereich des Bebauungsplans Nr. 8/19 (694)

Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzierung

I. Bestand (Angenommener Ausgangszustand gem. B-Plan 5/88)

LANUV-Code* |Beschreibung Biotoptyp Flache [m?]| Wert |Einzelflachenwert
1.1 Versiegelte Flache (Straflenbestand) 436 0 0
1.1 Versiegelte Flache (Sondergebiet-Bauflachen) 4.379 0 0
1.4 Feld-, Waldweg unversiegelt 126 3 378
3.4 Intensivwiese, -weide, artenarm 3.889 3 11.667
3.8 Obstwiese bis 30 Jahre 4.000 6 24.000
4.7 Grinflache, strukturreich mit Baumbestand (Parkanlage gem. B-Plan 5/88) 3.310 5 16.550
7.2 Geholzstreifen, Gebusch mit lebensraumtyp. Baumarten >50% 2.105 5 10.525
7.4 Baumreihe, Baumgruppe (Bestand) 323 5 1.615
Gesamt 18.568 64.735
Il. Planung (Angenommener Planungszustand gem. B-Plan 8/19)

LANUV-Code* |Beschreibung Biotoptyp Festsetzung B-Plan Fliche [m?]| Wert |Einzelflachenwert
1.1 Versiegelte Flache Verkehrsflachen, Baufelder und Stellplatzanlage 5.340 0 0
1.3 Teilversiegelte Flache (wassergeb. Weg) | Verkehrsflache (Fullweg) 449 1 449
2.4 Wegraine, Saume ohne Gehdlze L’r‘fékg:‘;ffncgzr Es*f;fgia\fgg;?;:dbere";he’ Mulden 561 4 2.244
Otstuiese s 30 Jro R e o Somp | 908 o
4.1 Extensive Dachbegriinung Baufelder mit Dachbegrinungsverpflichtung im GE 5.520 0,5 2.760
4.3 Zier- und Nutzgarten ohne Gehodlze Freiflachen in Gewerbe- u. Wohngebieten 1.244 2 2.488
79 Gehélzstreifen, Geblisch mit lebensraum- | Flache zum Anpflanzen von Baumen und Strauchern 1648 5 8.240

typischen Baumarten >50% § 9 (1) Nr. 25a BauGB

7.4 Baumreihe, Baumgruppe (Bestand) (S;gstteélr":jﬂ/%rm:nggzrﬁzl?ﬁs g;&%g:&sgsaUGB 298 5 1.490
Gesamt 18.568 38.719
lll. Gesamtbilanz (Gegeniiberstellung Bestand / Planung)

Biotopwertdifferenz (Gesamtwert Planung abzlglich Gesamtwert Bestand) - 26.016

*Numerische Bewertung von Biotoptypen fir die Bauleitplanung in NRW, Sept. 2008




6 EXKURS: INANSPRUCHNAHME IM LANDSCHAFTSSCHUTZGEBIET

Das Vorhaben liegt am Rand des im Landschaftsplan Hagen festgesetzten Landschafts-
schutzgebiets Nr. 1.2.2.11 ,Buschbach®. Es handelt sich um ein wertvolles Waldgebiet, das
durch den teilweise naturnahen Verlauf des Buschbachs gegliedert wird.

Die Festsetzung als Landschaftsschutzgebiet erfolgt gemal den Angaben des Landschafts-
plans ,zur Erhaltung und Wiederherstellung der Leistungsfahigkeit des Naturhaushaltes, ins-
besondere durch Sicherung der naturnah entwickelten Bachldufe mit typischer Bachauenve-
getation und zur Erhaltung des fiir das Stadtklima wichtigen, bis weit in den besiedelten Be-
reich hineinragenden Waldkomplexes und wegen der besonderen Bedeutung des Waldge-
bietes fiir die auf Naturerlebnis ausgerichtete Erholungsnutzung®. Das Schutzgebiet stellt mit
dem Landschaftsschutzgebiet 1.2.2.16 "Fleyer Wald“ einen von der Bevoélkerung der angren-
zenden Stadtteile Boele, Helfe und Altenhage stark frequentierten zusammenhangenden
Grlnzug dar.

Es werden lediglich kleinflachig Randbereiche des LSG Uberplant. Aufgrund der bestehen-
den Vorpragung, der Nahe zu Bebauung und Stral’en sowie zu einem naturfernen Betonbe-
cken ist der Bereich zudem bereits vorbelastet und vom angrenzenden waldreichen Land-
schaftsraum abgetrennt. Schutzwirdige oder gesetzlich geschitzte Biotope nach § 42
LNatSchG NRW oder durch das LANUV ausgewiesenen Biotopverbundflachen sind im
Plangebiet nicht vorhanden. Zudem bleibt die wichtige Griinverbindung im stdlichen Teil des
Plangebietes erhalten.

Der Schutzzweck und die Erholungsfunktion des rund 57 ha groRen Landschaftsschutzge-
bietes wird durch die kleinflachige Inanspruchnahme im Randbereich des LSG nicht gefahr-
det oder grundsatzlich in Frage gestellt.

Dortmund, 28. Oktober 2019

A&xqmdu Quante

Dipl.-Ing. Alexander Quante



Anlage: Ubersichtsplan zu Ausgleichs- und ErsatzmaRnahmen des B-Plan 5/88 (1995)
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7 PFLANZLISTEN

1. Pflanzliste fiir die Flache zum Anpflanzen von Baumen und Strauchern § 9 (1) Nr. 25a BauGB
o Stiel-Eiche (Quercus robur)
e Hainbuche (Carpinus betulus)
e Eberesche (Sorbus aucuparia)
e Feld-Ahorn (Acer campestre)
o Sal-Weide (Salix caprea)
o Hasel (Corylus avellana)
o Eingriffliger WeiRdorn (Crataegus monogyna)
e Schlehe (Prunus spinosa)
¢ Hunds-Rose (Rosa canina)
o Gemeines Pfaffenhltchen (Euonymus europaeus)

o Roter Hartriegel (Cornus sanguinea)

Der Erhalt des bestehenden Gehdlzbestands in den vorgesehenen Pflanzflachen ist zu beachten!

2. Pflanzliste fiir die Obstwiese (MaBnahmenflache § 9 (1) Nr. 20 BauGB)
Pflanzware: Obstbaum-Hochstamme (StU 12/16 cm), Pflanzabstand 10 m

Auswahl alter, bewahrter Obstsorten flr Obstwiesen im Sauerland (Hagen, Ennepe-Ruhr-Kreis, Hoch-
sauerlandkreis, Markischer Kreis)

o Apfel: Apfel aus Croncels, Danziger Kantapfel, Winterrambur, Dilmener Rosenapfel, Graue
Herbstrenette, Winterglockenapfel, Jakob Lebel, Rheinische Schafsnase, Kaiser Wilhelm, Ro-
te Sternrenette, Biesterfelder Renette, Rheinischer Bohnapfel, Schéner aus Boskoop, Gra-
hams Jubilaumsapfel, Schoner aus Nordhausen, Gelber Edelapfel, Ontarioapfel, Luxemburger
Renette, Kardinal Bea, Rheinischer Krummstiel, Riesenboikenapfel, Roter Eiserapfel, Bitten-
felder Samling, Hauxapfel

e Birnen: Conference, Alexander Lucas, Gute Graue, Gellerts Butterbirne, Boscs Flaschenbirne,
Grafin von Paris, Kostliche von Charneux, Gute Luise, Pastorenbirne, Bunte Julibirne, Clapps
Liebling, Neue Poiteau, Friihe von Trevoux, Stuttgarter Geil3hirtle, Triumph von Vienne, Ver-
einsdechantsbirne

o Pflaumen, Zwetschgen, Renekloden: Hauszwetschge, Buhler Frihzwetschgen, Graf Althanns
Reneklode, GroRe Grine Reneklode, Mirabelle von Nancy, Ontariopflaume, Oullins Reneklo-
de, Ruth Gerstetter, The Czar, Wangenheims Friihzwetschge, Zimmers Frihzwetschge
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Artenschutzrechtlicher Beitrag
zum Bebauungsplan Nr. 8/19 (694) in Hagen

1. Planungsanlass und Aufgabenstellung

Das Sanitatshaus Riepe beabsichtigt die Erweiterung des bestehenden Betriebes an der Ha-
gener Stralle 153 (zur Lage im Raum siehe Abbildung 1). Die hierzu vorgesehene Flache
schlie®t nordéstlich an den bisherigen Standort an und liegt innerhalb des bestehenden Be-
bauungsplans Nr. 5/88 (449) "Hagener Stral3e/Knippschildstrale". Teile der vorgesehenen
baulichen Entwicklung Uberplanen festgesetzte, jedoch nicht in ihrer geplanten Form umge-
setzte Grin- und Ausgleichsflachen, die bislang vornehmlich als Mahwiesen genutzt wurden.

Zur Umsetzung der Erweiterungsplanung des Sanitatshauses Riepe ist die Aufstellung eines
Bebauungsplans im beschleunigten Verfahren nach §13a BauGB vorgesehen. Der Plan wird
unter der Bezeichnung Nr. 8/19 (694) gefuhrt. Die wesentlichen Inhalte sind der Abbildung 2
zu entnehmen und werden in Kap 1.1 kurz dargelegt.

Im Rahmen einer artenschutzrechtlichen Vorprifung ist festzustellen, ob es durch Umsetzung
der Planung zu Verstdlken gegen das besondere Artenschutzrecht gemaf § 44 Abs. 1 Bun-
desnaturschutzgesetz (BNatSchG) kommen kann. Mit dem vorliegenden Bericht werden die
Ergebnisse der artenschutzrechtlichen Vorprifung (Stufe 1) dargestellt.

{: ?IL.! | f.'ﬂ';ﬁ._.
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Abbildung 1: Lage im Raum; Kartengrundlage: WMS NW DTK 25 (Land NRW (2019) - Datenlizenz
Deutschland — Namensnennung — Version 2.0 (ergénzt mit weiteren Daten))



Artenschutzrechtlicher Beitrag
zum Bebauungsplan Nr. 8/19 (694) in Hagen

1.1. Lage im Raum und Kurzcharakteristik sowie kurze Darlegung der Planungsinhalte

Das etwa 1,8 ha grolde Plangebiet bzw. der vorgesehene Erweiterungsstandort des Sanitats-
hauses Riepe grenzt im Westen an das Verwaltungsgebaude der zentralen Mahnabteilung
des Amtsgerichts Hagen. Nordlich schlie3t die entlang der Buschtalstralie bestehende Wohn-
bebauung bzw. zugehdrige Hausgarten an. Ostlich befinden sich Wiesenreste sowie ein tech-
nisch ausgeformtes Retentionsbecken. Im Siden bilden die Knippschildstralie und ein Wirt-
schaftsweg die Grenze des Plangebietes. Hier - 6stlich des bestehenden Sanitatshauses -
liegt ein einzelnes Wohngebaude mit Gartengrundstick. Ein FuBweg verlauft ausgehend von
der KnippschildstralRe zwischen Geholzbestand und Wiese bis zur Buschstralle.

Die nachfolgende Abbildung veranschaulicht die Planungsabsichten des Bebauungsplans Nr.
8/19. Zur Erweiterung des bestehenden Sanitatshaus-Betriebes ist die Entwicklung eines ein-
geschrankten Gewerbegebietes mit angrenzender Stellplatzanlage geplant. An der Busch-
stralRe ist zur SchlieRung einer Baullicke zudem ein kleinflachiges Wohngebiet mit einem ca.
325 m? groliem Baufenster vorgesehen. Im Siden des Plangebietes wird eine bestehende
StralRe ausgebaut, um die ErschlieRung der gewerblichen Bauflache zu gewahrleisten. Im sud-
lichen Teilbereich wird zudem eine verbleibende Grinflache zur Herstellung einer Obstwiese
festgesetzt. Der bestehende Fullweg wird an die Ostgrenze des Plangebietes verlagert.
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Abbildung 2: Planentwurf zum Bebauungsplan Nr. 8/19 (694) — Stand Oktober 2019



Artenschutzrechtlicher Beitrag
zum Bebauungsplan Nr. 8/19 (694) in Hagen

2. Artenschutzrechtliche Belange gemaR § 44 BNatSchG

2.1. Rechtsgrundlagen

Die gesetzlichen Vorschriften des besonderen Artenschutzes sind in den §§ 44 und 45 des
Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) geregelt. Darin wurden die europaischen Normen
der Artikel 12 und 13 FFH-RL und des Artikels 5 Vogelschutz-RL in nationales Recht umge-
setzt.

Die generellen artenschutzrechtlichen Verbotstatbestéande (Zugriffsverbote) des § 44 Abs. 1
BNatSchG sind folgendermafien gefasst:

"Es st verboten:

1. wild lebenden Tieren der besonders geschlitzten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu
verletzen oder zu téten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu be-
schédigen oder zu zerstéren,

2. wild lebende Tiere der streng geschiitzten Arten und der européischen Vogelarten wéhrend
der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Uberwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich
zu stéren; eine erhebliche Stérung liegt vor, wenn sich durch die Stérung der Erhaltungszu-
stand der lokalen Population einer Art verschlechtert,

3. Fortpflanzungs- oder Ruhestétten der wild lebenden Tiere der besonders geschlitzten Arten
aus der Natur zu entnehmen, zu beschéadigen oder zu zerstéren,

4. wild lebende Pflanzen der besonders geschlitzten Arten oder ihre Entwicklungsformen aus
der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschéadigen oder zu zerstéren.*

Diese ,Zugriffsverbote” sind um den Absatz 5 erganzt, mit dem bestehende und von der Eu-
ropaischen Kommission anerkannte Spielrdume bei der Auslegung der artenschutzrechtlichen
Vorschriften der FFH-Richtlinie genutzt und rechtlich abgesichert werden, um akzeptable und
im Vollzug praktikable Ergebnisse bei der Anwendung der Verbotsbestimmungen des Absat-
zes 1 zu erzielen (so genannte Legalausnahme):

»Flrnach § 15 Absatz 1 unvermeidbare Beeintrdchtigungen durch Eingriffe in Natur und Land-
schaft, die nach § 17 Absatz 1 oder Absatz 3 zugelassen oder von einer Behérde durchgefiihrt
werden, sowie flir Vorhaben im Sinne des § 18 Absatz 2 Satz 1 gelten die Zugriffs-, Besitz-
und Vermarktungsverbote nach Mal3gabe der Sétze 2 bis 5. Sind in Anhang IV Buchstabe a
der Richtlinie 92/43/EWG aufgefiihrte Tierarten, européische Vogelarten oder solche Arten
betroffen, die in einer Rechtsverordnung nach § 54 Absatz 1 Nummer 2 aufgefiihrt sind, liegt
ein Verstol3 gegen

1. das Toétungs- und Verletzungsverbot nach Absatz 1 Nummer 1 nicht vor, wenn die Beein-
trdchtigung durch den Eingriff oder das Vorhaben das Tétungs- und Verletzungsrisiko fiir
Exemplare der betroffenen Arten nicht signifikant erhéht und diese Beeintrdchtigung bei An-
wendung der gebotenen, fachlich anerkannten Schutzmalinahmen nicht vermieden werden
kann,

2. das Verbot des Nachstellens und Fangens wild lebender Tiere und der Entnahme, Besché-
digung oder Zerstérung ihrer Entwicklungsformen nach Absatz 1 Nummer 1 nicht vor, wenn
die Tiere oder ihre Entwicklungsformen im Rahmen einer erforderlichen Malinahme, die auf
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den Schutz der Tiere vor Tétung oder Verletzung oder ihrer Entwicklungsformen vor Ent-
nahme, Beschédigung oder Zerstérung und die Erhaltung der 6kologischen Funktion der Fort-
pflanzungs- oder Ruhestétten im rdumlichen Zusammenhang gerichtet ist, beeintréachtigt wer-
den und diese Beeintréchtigungen unvermeidbar sind,

3. das Verbot nach Absatz 1 Nummer 3 nicht vor, wenn die 6kologische Funktion der von dem
Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestétten im rdumlichen Zusam-
menhang weiterhin erfillt wird.

Soweit erforderlich, kbnnen auch vorgezogene Ausgleichsmalinahmen festgelegt werden. Fiir
Standorte wild lebender Pflanzen der in Anhang IV Buchstabe b der Richtlinie 92/43/EWG
aufgeflihrten Arten gelten die Sétze 2 und 3 entsprechend. Sind andere besonders geschlitzte
Arten betroffen, liegt bei Handlungen zur Durchfiihrung eines Eingriffs oder Vorhabens kein
Verstol3 gegen die Zugriffs-, Besitz- und Vermarktungsverbote vor.“

Sollten einer oder mehrere Verbotstatbestande erflllt werden, so ist eine Ausnahmeprifung
nach § 45 (7) BNatSchG erforderlich.

Das Artenschutzregime des BNatSchG beinhaltet alle besonders und streng geschitzten Ar-
ten (inklusive der Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie) und alle europaischen Vogelarten.
Das Landesamt fir Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen (LANUV) hat
daraus eine naturschutzfachlich begriindete Auswahl so genannter "planungsrelevanter Arten"
definiert, die bei einer artenschutzrechtlichen Prifung zu beachten sind. Ausgestorbene Arten,
Irrgaste, sporadische Zuwanderer sowie "Allerweltsarten" mit einem landesweit glinstigen Er-
haltungszustand und grof3er Anpassungsfahigkeit wurden in dieser Auswahl aus dem stren-
gen Artenschutzregime ausgeklammert.

Aktuell und historisch vorkommende planungsrelevante Arten in NRW werden im ,Informati-
onssystem Geschutzte Arten in Nordrhein-Westfalen“ aufgefihrt.

Inhalte und Ablauf der Artenschutzprifung orientieren sich an der Handlungsempfehlung ,Ar-
tenschutz in der Bauleitplanung und bei der baurechtlichen Zulassung von Vorhaben* (Arten-
schutz in der Bauleitplanung) sowie der ,Verwaltungsvorschrift zur Anwendung der nationalen
Vorschriften zur Umsetzung der Richtlinien 92/43/EWG (FFH-RL) und 2009/147/EG (V-RL)
zum Artenschutz bei Planungs- oder Zulassungsverfahren® (VV-Artenschutz). Grundlage fir
die Bearbeitung ist eine Datenrecherche und Auswertung vorhandener Unterlagen (z.B.
LANUV-Daten des Fachinformationssystems "Geschltzte Arten", Fundortkataster, Messtisch-
blattanalyse), die durch eine einmalige Begehung (Potenzialerfassung des Arteninventars)
vertieft und erganzt wird.
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3. Ausgangssituation

3.1. Planungsrelevante Arten - Bestandssituation

Im Rahmen der Artenschutzbetrachtung wird zunachst in einer Gberschlagigen Prognose ge-
klart, ob und ggf. bei welchen Arten artenschutzrechtliche Konflikte auftreten kénnen (Stufe 1).
Hierzu ist das vorhandene Artenspektrum zu betrachten. Dieses ist in erster Linie anhand von
recherchierbaren Daten aus den Fachinformationssystemen des LANUV oder aus anderen
Datenquellen zu ermitteln. In diesem Zusammenhang ist es zulassig mit Prognosewahrschein-
lichkeiten und Schatzungen zu arbeiten.

Da keine faunistischen Kartierergebnisse fir den Planungsbereich vorliegen, wurden die fol-
genden einschlagigen Informationssysteme ausgewertet:

Das Fundortkataster des LANUV (LINFOS-Informationssystem) enthalt keine Fundorte pla-
nungsrelevanter Arten fir das Plangebietsumfeld (Radius: ca. 1 km). Gleiches gilt fir die Da-
tenbank des Arbeitskreises Amphibien und Reptilien NRW.

Weiterhin wurde das Fachinformationssystem "Geschitzte Arten in Nordrhein-Westfalen" des
LANUV ausgewertet. Hier wird fir jeden Messtischblattquadranten (ca. 5x5 km) eine aktuelle
Liste aller im Quadranten nach dem Jahr 2000 nachgewiesenen planungsrelevanten Arten
erzeugt. Dabei ist zu beachten, dass die Liste wegen der geringen raumlichen Genauigkeit
allenfalls erste Hinweise liefert und das zu prifende Artenspektrum eingrenzt. Die Zusammen-
stellung der planungsrelevanten Arten auf Ebene des Messtischblattes 4610 "Hagen " (Quad-
rant 2) liefert daher nur sehr allgemeine Angaben zu potenziell im Grof3raum vorkommenden
Arten. Durch eine Auswahlabfrage flr die im Plangebiet vorherrschenden Lebensraumtypen
Laubwalder mittlerer Standorte, Kleingehdlze, Alleen, Baume, Geblsche, Hecken, Saume,
Hochstaudenfluren, Fettwiesen und -weiden wurde die Gesamtartentabelle weiter eingegrenzt
(vgl. Tab. 1).

Ein Vorliegen sonstiger Artenschutz-Fachdaten ist nicht zu erwarten bzw. nicht bekannt. Nach
Auskunft der Unteren Naturschutzbehérde der Stadt Hagen (Herr Gockel vom 04.07.2019)
sind auch aus benachbarten Vorhaben oder sonstigen Quellen keine Hinweise zu Vorkommen
planungsrelevanten Arten im Betrachtungsraum vorhanden.

Der sudliche und der 6stliche Teil des Plangebietes liegen innerhalb des insgesamt ca. 57 ha
grolien Landschaftsschutzgebietes ,Buschbach®. Schutzwiirdige oder gesetzlich geschitzte
Biotope nach § 42 LNatSchG NRW oder durch das LANUV ausgewiesenen Biotopverbundfla-
chen sind im Plangebiet jedoch nicht vorhanden.

Erst etwa 50 m 6stlich schliet gemaf den Darstellungen des LANUV-Fachdatensystems die
Biotopkatasterflache ,Waldstliick mit Buschbach, siiddstliche Helfe* (BK-4610-0143) an. Das
ca. 33 ha grolde Gebiet umfasst einen Bach und einen Waldkomplex, der sich aus Buchen,
Stiel-Eichen, Berg-Ahorn und Kiefern zusammensetzt. Schutzwiirdig ist das Gebiet aufgrund
der zusammenhangenden, gut entwickelten Laubwalder, die strukturreich und mit einem weit-
gehend natirlichen Arteninventar ausgestattet sind. Die Biotopkatasterflache ist zudem ge-
mal LANUV Fachdaten als Biotopverbundraum mit besonderer Bedeutung anzusehen. Hin-
weise auf Vorkommen von planungsrelevanten Arten sind in den entsprechenden LANUV-
Flachensteckbriefen nicht enthalten.
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Tabelle 1: Planungsrelevante Arten fiir das Messtischblatt 4610 "Hagen" (Quadrant 2); Lebensraumtypen: Laubwélder mittlerer Standorte, Kleingehélze, Alleen, Bdume, Geblische,
Hecken, Sdume, Hochstaudenfluren, Fettwiesen und -weiden

Art Lebensraumtyp
Erhaltungszustand in
\'{lVissenschaftlicher Deutscher Name Status NRW (KON) Laub- Klein- Siume | Fettwiesen
ame walder geholze und -weiden

Séugetiere

Myotis bechsteinii Bechsteinfledermaus Nachweis ab 2000 vorhanden _ FoRu, Na FoRu, Na (Na) (Na)
Myotis dasycneme Teichfledermaus Nachweis ab 2000 vorhanden G (Na) Na Na
Myotis daubentonii Wasserfledermaus Nachweis ab 2000 vorhanden G Na Na (Na)
Myotis myotis Grofles Mausohr Nachweis ab 2000 vorhanden U Na Na Na
Myotis nattereri Fransenfledermaus Nachweis ab 2000 vorhanden G Na Na (Na) (Na)
Pipistrellus pipistrellus Zwergfledermaus Nachweis ab 2000 vorhanden G Na Na (Na)
Vespertilio murinus Zweifarbfledermaus Nachweis ab 2000 vorhanden G (Na) (Na) (Na)
| Vogel

Accipiter gentilis Habicht Nachweis 'Brutvorkommen' ab 2000 G (FoRu) (FoRu), Na (Na)
Accipiter nisus Sperber Nachweis 'Brutvorkommen' ab 2000 G (FoRu) (FoRu), Na Na (Na)
Alcedo afthis Eisvogel Nachweis 'Brutvorkommen' ab 2000 G

Anthus trivialis Baumpieper Nachweis 'Brutvorkommen' ab 2000 U (FoRu) FoRu (FoRu)

Asio otus Waldohreule Nachweis 'Brutvorkommen' ab 2000 U Na Na (Na) (Na)
Aythya ferina Tafelente 'Rast/Wintervorkommen' ab 2000 G

Bubo bubo Uhu Nachweis 'Brutvorkommen' ab 2000 G Na (Na) (Na)
Bucephala clangula Schellente 'Rast/Wintervorkommen' ab 2000 G

Buteo buteo Mausebussard Nachweis 'Brutvorkommen' ab 2000 G (FoRu) (FoRu) (Na) Na
Carduelis cannabina Bluthanfling Nachweis 'Brutvorkommen' ab 2000 unbek. FoRu Na

Charadrius dubius Flussregenpfeifer Nachweis 'Brutvorkommen' ab 2000 U

Cuculus canorus Kuckuck Nachweis 'Brutvorkommen' ab 2000 U- (Na) Na (Na)
Delichon urbica Mehlschwalbe Nachweis 'Brutvorkommen' ab 2000 ] (Na) (Na)
Dryobates minor Kleinspecht Nachweis 'Brutvorkommen' ab 2000 Na Na (Na)
Dryocopus martius Schwarzspecht Nachweis 'Brutvorkommen' ab 2000 G Na (Na) Na (Na)
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Art Lebensraumtyp

Wissenschaftlicher Status e e Laub- Klein- - Fettwiesen
Deutscher Name NRW (KON) = .. Saume ;

Name walder geholze und -weiden

Falco peregrinus Wanderfalke Nachweis 'Brutvorkommen' ab 2000 U+

Falco subbuteo Baumfalke Nachweis 'Brutvorkommen' ab 2000 U (FoRu) (FoRu) (Na)

Falco tinnunculus Turmfalke Nachweis 'Brutvorkommen' ab 2000 G (FoRu) Na Na

Hirundo rustica Rauchschwalbe Nachweis 'Brutvorkommen' ab 2000 U- (Na) (Na) Na

Locustella naevia Feldschwirl Nachweis 'Brutvorkommen' ab 2000 U FoRu FoRu (FoRu)

Mergus merganser Gansesager 'Rast/Wintervorkommen' ab 2000 G

Passer montanus Feldsperling Nachweis 'Brutvorkommen' ab 2000 U (Na) (Na) Na Na

Pernis apivorus Wespenbussard Nachweis 'Brutvorkommen' ab 2000 U Na Na Na (Na)

Phoenicurus phoenicurus | Gartenrotschwanz Nachweis 'Brutvorkommen' ab 2000 U FoRu FoRu (Na) (Na)

Phylloscopus sibilatrix Waldlaubsanger Nachweis 'Brutvorkommen' ab 2000 G FoRu!

Scolopax rusticola Waldschnepfe '‘Brutvorkommen' ab 2000 vorhanden G FoRu! (FoRu)

Serinus serinus Girlitz Nachweis 'Brutvorkommen' ab 2000 unbek. Na

Strix aluco Waldkauz Nachweis 'Brutvorkommen' ab 2000 G Na Na Na (Na)

Sturnus vulgaris Star Nachweis 'Brutvorkommen' ab 2000 unbek. Na Na

Tyto alba Schleiereule Nachweis 'Brutvorkommen' ab 2000 G Na Na Na

Vanellus vanellus Kiebitz Nachweis 'Brutvorkommen' ab 2000 _ FoRu

Amphibien

Bufo calamita | Kreuzkrote ‘ Nachweis ab 2000 vorhanden | U | | ‘ (Ru) ‘

Schmetterlinge

Proserpinus proserpina | Nachtkerzen-Schwarmer ‘ Nachweis ab 2000 vorhanden | G | | ‘ FoRu ‘

im Lebensraum)

Erlauterungen: Erhaltungszustand in NRW (kontinentale Region): G=Gunstig; U=Unguinstig; S=Schlecht; -verschlechternd + verbessernd
FoRu = Fortpflanzung- und Ruhestatte (Vorkommen im Lebensraum); FoRu! = Fortpflanzung- und Ruhestatte (Hauptvorkommen im Lebensraum); (FoRu) = Fortpflanzung- und Ruhestétte (potenziel-
les Vorkommen im Lebensraum); (Ru) = Ruhestatte (potenzielles Vorkommen im Lebensraum); Na = Nahrungshabitat (Vorkommen im Lebensraum); (Na) = Nahrungshabitat (potenzielles Vorkommen
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3.2. Biotopstrukturen im Betrachtungsraum

Im Rahmen einer Ortsbegehung am 24.06.2019 wurden die vorhandenen Biotopstrukturen im
Betrachtungsraum erfasst (s. Fotodokumentation im Anhang). Neben Wiesen pragt ein weit-
gehend spontan entstandener Gehdlzbestand (u.a. aus Eichen und Kirschen) den Eingriffsbe-
reich. Dieser grenzt im Westen an den Standort des Verwaltungsgebaudes der zentralen
Mahnabteilung des Amtsgerichts Hagen und im Osten an eine Mahwiese. In seinem Unter-
wuchs sind u.a. nitrophile Arten wie Schwarzer Holunder (Sambucus nigra) und Brennnessel
(Urtica dioica) vertreten; teilweise sind auch durch Trittwirkungen und menschliche Nutzungen
unbewachsene, offene Bodenstellen vorhanden. Daneben sind Ablagerungen von Gartenab-
fallen und Mull zu verzeichnen. Der heterogen gepragte Geholzbestand ist offenbar aus einer
Obstwiese hervorgegangen, die durch Gehoélzsukzession weitgehend verdrangt und beschat-
tet wird. Lediglich héhere Kirschbdume sowie iberwachsene und im Absterben begriffene Ap-
felbaume sind als Relikte dieser ehemaligen Obstwiese zu finden. Ausgehend von diesen alten
Kirschen hat sich in Teilbereichen dicht stehender Kirschen-Jungwuchs ausgebildet, der z.T.
in Brombeer- und Brennnesseldickichte Ubergeht.

Am Rand der FuRwegeachse, die am Ostrand des Gehdlzbestandes von der Knippschild-
stralle in ndrdliche Richtung verlauft, sind starkere Stiel-Eichen (Quercus robur) zu finden.
Unter Bericksichtigung alterer Luftbilddaten (s. Abb. 4) liegt ihr Alter bei ca. 30 Jahren. Die
Baume weisen keine Vitalitdtseinschrankungen oder offensichtliche Schadigungen auf, so
dass im Rahmen der Begehung keine starkeren Faulstellen und Hohlenbildungen erfasst wur-
den. Markant ist eine altere und einzelnstehende Eiche im angrenzenden Gartengrundstiick
(Knippschildstralie 5). Der Hausgarten ist ansonsten durch eine offene Rasenflache und eine
nach Osten abschlieRende Hecke aus Kirschlorbeer gepragt. Raumpragend sind zudem zwei
weitere Eichen im Bereich der derzeitigen Grabelandparzellen.

Die dstlich gelegene Wiese wurde zum Zeitpunkt der Begehung gemaht. Es ist von einer ver-
gleichsweise extensiven Nutzung auszugehen. Hinweise auf einen erhéhten Blitenreichtum
oder Magerkeitszeiger ergaben sich jedoch nicht. Die Wiese wird zu allen Seiten durch beglei-
tende Geholzreinen bzw. Garten eingerahmt. Ostlich angrenzend liegt ein naturfernes Beton-
becken zur Regenriickhaltung, welches durch eine niedrige Hainbuchenhecke gesaumt wird.

Weiter 6stlich schliefl3t ein stadtischer Griinzug mit schmalen Wiesenflachen und einem an-
schlieRenden Waldbestand an. In der éstlich an den Planungsraum angrenzenden Wiese ver-
lauft zudem der hier grabenartig ausgebaute Buschbach.

An der Buschstral3e ist zudem eine Gebuschstruktur mit Hasel, Holunder, Liguster und Brom-
beeren sowie einzelnen Kultur-Obstgehdlzen (Birnen, Apfel) vorzufinden. Ansonsten ist die als
Baullicke zu bewertende Teilflache durch eine Schnittrasenflache gepragt, die an Privat- und
Grabelandgarten angrenzt.

Im Rahmen der Begehung am 24. Juni 2019 erfolgte die Uberpriifung des Vorhabenbereichs
im Hinblick auf potenzielle Lebensstatten planungsrelevanter Arten. Konkrete Nachweise oder
Zufallsbeobachtungen planungsrelevanter Arten konnten hierbei nicht erbracht werden. Als
Zufallsnachweise wurden vor Ort Kaninchen, Ringeltauben, Amseln sowie eine Ménchsgras-
micke erfasst. Eine weitere Begehung erfolgte am 07. Oktober 2019, wobei keine weiteren
Arten erfasst wurden.
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Abbildung 3: Luftbilddarstellung des Plangebietes (Quelle: WMS NW DOP und WMS NW ALKIS (Geo-
basis NRW (2019): Datenlizenz Deutschland — Namensnennung — Version 2.0 (www.govdata.de/dl-
de/by-2-0))

(=

Abbildung 4: Luftbilddarstellung des Plangebietes aus dem Jahr 1996 (Quelle: Historische DOP 1996
und WMS NW ALKIS (Geobasis NRW (2019): Datenlizenz Deutschland — Namensnennung — Version
2.0 (www.govdata.de/dl-de/by-2-0))
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4. Auswirkungen des Vorhabens

Im Rahmen der Prognose ist im Sinne einer ,worst-case-Betrachtung" abzuschatzen, ob bei
Realisierung der Planung Wirkfaktoren (bau-, betriebs-, oder anlagebedingte Wirkungen) zu
artenschutzrechtlichen Konflikten fiihren kénnen.

Folgende grundsatzliche Auswirkungen konnen sich durch die Realisierung der Planung erge-
ben:

Baubedingte Auswirkungen sind alle zeitlich begrenzten und mit der Baufeldfreimachung, der
Errichtung neuer Gebaude sowie der Anlage versiegelter Flachen und Stellplatzanlagen ver-
bundenen Beeintrachtigungen. Im Rahmen der Baufeldrdumung sind daneben vorbereitende
Bodenbewegungen und -umlagerungen zu erwarten. Weiterhin wird es zu einem Verlust von
Geholzstrukturen und Einzelbaumen kommen. Daneben kénnen die Arbeitsvorgange mit der
Entwicklung von Larm, Staub, Erschitterungen und Schadstoffen verbunden sein und damit
ggf. zu Beeintrachtigungen von Fortpflanzungs- und Ruhestatten geschuitzter Arten flhren.

Betriebsbedingte Auswirkungen sind insbesondere die Licht- und Larmauswirkungen. Die be-
stehenden Vorbelastungen sind dabei zu beachten, so dass hier durch die bereits bestehende
Nahe zu bebauten Bereichen und Hauptverkehrswegen insgesamt keine erheblichen Veran-
derungen im Vergleich zur aktuellen Situation zu erwarten sind.

Anlagebedingte Auswirkungen sind durch die dauerhafte Inanspruchnahme unversiegelter
Flachen im Rahmen der geplanten Bebauung zu erwarten. Neben dem Verlust von Lebens-
raumen kénnen Barriere- und Zerschneidungswirkungen eintreten oder Meide-Effekte ausge-
I6st werden. An verglasten/reflektierenden Gebaudeteilen kann es je nach Konstruktion, Lage
und Scheibentyp zu Vogelschlag kommen.

Zu prifen ist, ob diese Wirkfaktoren dazu flihren kdnnen, dass Verbotstatbestande gem. § 44
BNatSchG ausgelost werden. Neben der Tétung, Verletzung und Entnahme besonders ge-
schutzter Arten und ihren Entwicklungsformen, fallen erhebliche Stérungen unter die gesetz-
lich definierten Verbotstatbestande. Zu beachten ist, dass optische und/oder akustische Sto-
rungen aus artenschutzrechtlicher Sicht nur dann von Bedeutung sind, wenn in deren Folge
der Erhaltungszustand einer lokalen Population verschlechtert wird. Relevant sind Stérungen
nur fur die europaischen Vogelarten und streng geschitzten Arten.

Zudem stellt sich die Frage, ob die Wirkfaktoren geeignet sind, die dkologische Funktion von
Fortpflanzungs- oder Ruhestéatten im raumlichen Zusammenhang nachhaltig zu beeintrachti-
gen. Nahrungsstatten, Jagdhabitate und Wanderkorridore sind in diesem Zusammenhang nur
dann geschutzt, wenn sie fur den Erhalt der lokalen Population zwingend notwendig sind, also
essentielle Habitatbestandteile darstellen. Allgemein ist davon auszugehen, dass sich rele-
vante Wirkungen auf das nahe Umfeld des Plangebiets beschranken.

10
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5. Betroffenheitsanalyse der relevanten Artengruppen

Im Folgenden werden die anzunehmenden Auswirkungen der Planung auf die potenziell zu
erwartenden bzw. im Umfeld nachgewiesenen planungsrelevanten Arten beschrieben. Hierbei
erfolgt eine Gliederung nach Artengruppen. Bei der Einschatzung, in wieweit Tierarten durch
das Vorhaben beeintrachtigt werden, wird darauf geachtet, ob Arten auf der Betrachtungsfla-
che nachweislich bzw. potenziell glinstige Lebensgrundlagen vorfinden. Da sich die Flache
am Siedlungsrand und in der Nahe von Hauptverkehrsstrallen befindet, sind potenziell dort
vorkommende Tierarten an siedlungstypische, anthropogene Stérungen angepasst bzw. ge-
woéhnt. Im Untersuchungsraum werden tags flachig Larmpegel von >60 <=65 dB(A) erreicht
(vgl. Abbildung 5).

Vor diesem Hintergrund kann, trotz der vorhandenen naturnahen Strukturen (Gehdlze, Wiese)
und der Nahe zu Biotopverbundrdumen ein Vorkommen stérungssensibler Arten oder von Tie-
ren mit hohen Anspriichen an Lebensraumgrof3e und -qualitat weitgehend ausgeschlossen
werden. Arten, die aufgrund ihrer Habitatanspriiche sicher im Plangebiet keine geeigneten
Lebensbedingungen vorfinden, werden daher im Folgenden nicht eingehender behandelt.

Die Anspriche der einzelnen Arten werden nach dem Infosystem "Geschiitzte Arten" des
LANUV bewertet. Die Konfliktanalyse orientiert sich weiterhin an den durch den Vorhabentra-
ger zur Verfligung gestellten Unterlagen und Angaben zur Planung sowie den damit verbun-
denen absehbaren Wirkfaktoren.

Legende

Strakenverkehr 24h

Lyen /dB(R)

[ »55..<=60
I >60..<=65
B =65..<=70

I >70.<=75
M =75

I Gehiude
= Gemeindegrenzen

Abbildung 5: Larmpegel StralBenverkehr 24h (www.umgebungslaerm-kartierung.nrw.de / 26.06.2019)

5.1. Saugetiere/Fledermause

In der Messtischblattdarstellung werden in der Gruppe der Saugetiere sieben Fledermausar-
ten aufgeflhrt, die nachweislich im GroRraum vorkommen kénnen (vgl. Tab. 1). Hierbei han-
delt es sich um die Arten Bechsteinfledermaus, Teichfledermaus, Wasserfledermaus, Grof3es
Mausohr, Fransenfledermaus, Zwergfledermaus und Zweifarbfledermaus.

11
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Bei der Bechsteinfledermaus, der Fransenfledermaus und der Wasserfledermaus handelt es
sich um Arten, deren Hauptlebensraum im Wald liegt. Das GrofRe Mausohr, die Teichfleder-
maus, die Zwergfledermaus und die Zweifarbfledermaus bevorzugen hingegen Gebaudequar-
tiere. Die Teich- und Wasserfledermaus sind zudem auf die Nahe zu Gewassern angewiesen.

Geeignete Strukturen fur Fledermausquartiere sind im Plangebiet nicht festgestellt worden. Es
fehlen entsprechend nutzbare Alt- bzw. Hohlenbdume sowie sonstige geeignete Quartiere
(Bunker, Keller, Gebaude). Die Geholze des Plangebietes sind nach Auswertung alter Luftbil-
der (vgl. Abb. 4) zumeist unter 40 Jahre alt und weisen keine offensichtlichen Héhlen, Nischen
oder Rindenspalten auf. Teilweise befinden sich im Umfeld sowie in den angrenzenden Garten
altere Einzelbaume. Auch zwei einzelne Eichen im Bereich der Grabelandparzellen weisen
starkere Durchmesser auf. Darliber hinaus bestehen im umliegenden Siedlungsbereich unter-
schiedliche Gebaudestrukturen, die ggf. als Unterschlupf bzw. Quartier fir gebdudenutzende
Fledermausarten geeignet sind.

Die Wiesenflachen im &stlichen Plangebiet eigenen sich in erster Linie als Fledermaus-Jagd-
habitat, wobei die angrenzenden Gehdlzrander als Orientierungsstrukturen dienen kdnnten.
Aufgrund der Lage im Siedlungsgefige ist im Vorhabenraum insbesondere mit einem Auftre-
ten der der haufigen und anpassungsfahigen Zwergfledermaus als Nahrungsgast zu rechnen.
Weitere Hinweise auf planungsrelevante Saugetierarten liegen unter Berlicksichtigung der
vorliegenden Informationen (s. Kap. 3.1) nicht vor.

5.1.1.Artenschutzrechtliche Einschéatzung

Innerhalb des Eingriffsbereiches befinden sich keine potenziellen Gebaudequartiere flir Fle-
dermause. Auch die vorhandenen Gehodlzstrukturen weisen aufgrund ihres geringen Alters und
fehlender Hohlen keine erhdhte Eignung als Fledermausquartiere auf. Unter Beachtung des
~worst-case-Ansatzes“ kann jedoch nicht ganzlich ausgeschlossen werden, dass einzelne
Baume zumindest zeitweise durch Fledermause genutzt werden. So erscheint es maglich,
dass ggf. vorhandene Rindenspalten oder Nischen temporar als Zwischen- bzw. Einzelquar-
tiere aufgesucht werden. Fortpflanzungs- oder Winterquartiere kénnen im Gehdlzbestand vor
dem Hintergrund fehlender Gro3hdhlen jedoch ausgeschlossen werden.

Um Tétungen in Folge von Baumfallungen vor diesem Hintergrund mit hinreichender Sicher-
heit ausschlielen zu kdnnen, dirfen Gehdlze nur wahrend der Wintermonate zwischen Anfang
Dezember und Ende Februar geféllt werden. Diese zeitliche Einschrankung folgt den Angaben
des Fledermaus-Handbuchs des Landesbetriebs Mobilitdt Rheinland-Pfalz (LBM, 2011; s. S.
81). Eine (unbeabsichtigte) Verletzung oder Tétung (Verbotstatbestand gemal § 44 Nr. 1
BNatSchG) ist unter Berlicksichtigung dieser Vorgaben nicht zu beflirchten.

Unter Beachtung der Vorbelastung und der damit verbundenen erhdhten Toleranz potenziell
vorkommender Arten, sind weder wahrend der zeitlich beschrankten Bauphase noch durch
die geplante bauliche Nutzung erhebliche Stéreinflisse zu erwarten, die zu einer Verschlech-
terung des Erhaltungszustandes einer lokalen Fledermaus-Populationen fiihren kénnten. Sté-
rungen beschranken sich zudem weitgehend auf die Dauer der Baufeldraumungs- bzw. Bau-
zeit, so dass keine groReren Auswirkungen auf ggf. im Umfeld vorhandene lokale
Populationen zu erwarten sind. Somit ist nach derzeitigem Stand ein Eintreten des Verbotstat-
bestands gemal § 44 Nr. 2 BNatSchG ebenfalls nicht ersichtlich.

12
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Geholze mit guinstiger Eignung fur Fortpflanzungs- und Ruhestatten bzw. mdglichen Baum-
quartiere von Fledermausarten wurden nicht festgestellt. Allenfalls ist eine temporare Nutzung
von Rindenspalten als Einzel- oder Zwischenquartier denkbar. Der Verlust dieser u.U. tempo-
rar genutzten Ruhestétten ist in den Geholzbestadnden des Umfelds (z.B. in der Biotopkatas-
terflache BK-4610-0143) kompensierbar, so dass kein artenschutzrechtliches Konfliktpotenzial
besteht. Sollten — abweichend von diesen Annahmen - im Rahmen der Gehdlzfallungen Hin-
weise auf Hohlen oder potenzielle Fledermausquartiere erbracht werden, sind die Arbeiten
zunachst einzustellen. Vor Wiederaufnahme der Fallarbeiten ist die UNB zu informieren und
ggf. weitere Schritte einzuleiten.

Hinweis: Eine Inanspruchnahme der am Nordrand des GE-Baufensters stehenden Alt-Eichen
mit Stammumfangen zwischen 2,50 und 3,0 m ist bei vollstandiger Ausnutzung der baulichen
Spielraume mdglich. Eine zeitnahe bauliche Entwicklung ist in diesem Bereich jedoch zu-
nachst nicht vorgesehen. Ein dauerhafter Erhalt der Baume sollte aufgrund ihrer raumpragen-
den und gliedernden Funktion geprift werden. Vor einer méglichen Inanspruchnahme sind die
Baume auf ein Quartierpotenzial fur Fledermaus- und Vogelarten zu prifen.

Die im Geltungsbereich vorhandenen Biotopstrukturen stellen weiterhin potenzielle Jagdhabi-
tate flr Fledermause dar. Aufgrund der geringen Flachengré3e und vorhandener Ausweich-
maoglichkeiten, sind diese jedoch als nicht essentiell anzusehen. Im Umfeld des Plangebietes
und im Bereich der als Obstwiese zu gestaltenden Ausgleichsflache stehen daneben ausrei-
chend Ersatz-Nahrungshabitate zur Verfligung, so dass die 6kologische Funktion im raumli-
chen Zusammenhang weiterhin erflllt werden kann. Auch weitere Teile des Plangebietes (z.B.
Hausgarten, Flachen zum Anpflanzen von Baumen und Strauchern, Dachbegriinungen sowie
Stellplatzanlagen) sind nach Durchfihrung des Vorhabens als Nahrungshabitate fir anpas-
sungsfahige Fledermausarten nutzbar. Der Verbotstatbestand des § 44 BNatSchG Nr. 3 wird
fur die Artengruppe der Fledermause insofern nicht erfulit.

5.2. Vogel

Innerhalb des fiir das Vorhaben maligeblichen Messtischblattquadranten werden insgesamt
31 planungsrelevante Vogelarten gelistet (vgl. Tab. 1). Aufgrund der Lage im Siedlungsraum,
und der Nahe zur vielbefahrenen Hagener Stral3e ist davon auszugehen, dass potenziell be-
troffene Arten anthropogene Stérungen durch Straflenldrm und Siedlungsnahe sowie eine Fre-
quentierung durch Fuldganger (FuRweg) tolerieren.

Ein Vorkommen und eine Betroffenheit zahlreicher in der Messtischblattauswertung vorhan-
dener Vogelarten kann demnach sowie aufgrund fehlender Lebensraumeignung im Vorfeld
ausgeschlossen werden. So liegen fur folgende gewassergebundene Arten keine geeigneten
Lebensbedingungen vor: Eisvogel, Tafelente, Schellente, Flussregenpfeifer, Gansesager.
Gleiches gilt flir gebaudebriitende Arten wie Wanderfalke, Turmfalke, Mehl- und Rauch-
schwalbe sowie Schleiereule. Da keine Horstbdume vorgefunden wurden, ist auch ein Brut-
vorkommen von Greif- und Eulenvdgeln wie Habicht, Sperber, Waldohreule, Uhu, Mausebus-
sard, Baumfalke, Wespenbussard und Waldkauz im Geholzbestand des Plangebietes
auszuschlie®en. Mdglich ist jedoch, dass die Wiesenflache als Teil groRerer Nahrungs- und
Streifgebiete von stérungsunempfindlichen Greif- und Eulenvégeln dient. Aufgrund ihrer gerin-
gen FlachengréRe und vorhandener Ausweichhabitate in der unmittelbaren Umgebung ist die
Wiese nicht als essentielles Nahrungshabitat flir diese Arten anzusehen.
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Vorkommen von typischen Vogelarten der Walder sind im Vorhabensraum, ebenfalls nicht zu
vermuten, da ausreichend grof3e Gehdlzbestande und stérungsarme Bereiche fehlen. Wald-
laubsanger und Waldschnepfe sowie Klein- und Schwarzspecht finden dementsprechend
keine ausreichend grof3en und strukturell geeigneten Habitate im Plangebiet. Da keine Baum-
hohlen erfasst wurden, ist auch ein Brutvorkommen des Stars oder sonstiger Hohlenbriter
(u.a. Feldsperling) im Eingriffsbereich nicht zu vermuten. Geeignete Nahrungshabitate findet
der Star grundsatzlich im Bereich der offenen Wiesenflache, wobei zum Zeitpunkt der Bege-
hung keine Nachweise fur die Art erbracht wurden.

Anspruchsvolle und in Hagen seltene Arten mit hohen Lebensraumanspriichen wie Feld-
schwirl, Gartenrotschwanz, Kuckuck und Baumpieper sind ebenfalls auszuschlie?en, da ne-
ben der unzureichenden Habitatausstattung eine erhéhte Stérungsintensitat vorliegt. Auch fir
Feldvdgel bzw. Offenlandarten wie den Kiebitz bieten sich keine geeigneten Bedingungen.

Unter Berlicksichtigung der der bestehenden Biotopausstattung sind jedoch Gebuschbriter
wie Bluthanfling und Girlitz als potenzielle Brutvogel im Planungsraum anzusehen. Hinweise
auf Vorkommen dieser Arten wurden im Rahmen der Begehung am 24.06.2019 nicht erbracht.
Aufgrund der Stérungen durch Verkehrslarm, Spazierganger, FulRganger und angrenzende
Betriebe ist zudem fir diese Arten nicht von einer erhdhten Eignung als Brutrevier auszuge-
hen.

5.2.1.Artenschutzrechtliche Einschatzung

Unter Bericksichtigung des potenziellen Arteninventars gem. Messtischblattabfrage, des er-
fassten Biotoppotenzials und der Lebensraumanspriiche ist ein Vorkommen planungsrelevan-
ter Vogelarten im Eingriffsbereich nicht zu erwarten.

Die im Planungsraum vorkommenden nicht planungsrelevanten Vogelarten, wie z.B. Amsel
und Ringeltaube sind weit verbreitet, allgemein haufig und ungefahrdet. lhre Populationen be-
finden sich sowohl auf lokaler als auch auf biogeografischer Ebene in einem glinstigen Erhal-
tungszustand, so dass Beeintrachtigungen auf Populationsebene auszuschlief3en sind. Indivi-
duelle Verluste wahrend der Baustellenphase konnen durch die Einhaltung geeigneter
Bauzeitenfenster vermieden werden. So ist unter Beachtung des § 39 Abs. 5 BNatSchG (Ver-
bot einer Beseitigung von Gehdlzen innerhalb der Brutzeit) eine unbeabsichtigte Tétung oder
Verletzung von Einzeltieren oder Gelegen nicht zu befurchten. Ein Verstol? gegen den Ver-
botstatbestand des § 44 BNatSchG Nr. 1 kann unter Beachtung dieser Vorgabe ausgeschlos-
sen werden.

Eine Stérung von potenziell in der Umgebung vorkommenden Arten beschrankt sich im We-
sentlichen auf die Dauer der Bauzeit, so dass keine grélteren Auswirkungen auf ggf. vorhan-
dene lokale Populationen zu erwarten sind. Zudem ist der Planungsraum bereits durch Stor-
wirkungen gepragt, folglich sind vorkommende Arten an diese Stérungen angepasst. Ein
Verstold gegen § 44 BNatSchG Nr. 2 ist damit ebenfalls auszuschliel3en.

Sofern — abweichend von der Annahme oben — Brutreviere planungsrelevanter Vogel (z.B.
Gebuschbriter wie Bluthanfling und Girlitz) betroffen sein sollten, stehen in unmittelbarer Nahe
ausreichend grof3e und strukturell geeignete Ausweichhabitate zur Verfigung, so dass die
Okologische Funktion potenziell betroffener Fortpflanzungs- und Ruhestatten im raumlichen
Zusammenhang erhalten bleiben kann. Zudem kann die Umgestaltung einer Wiesenflache im
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Siden des Geltungsbereichs als Obstwiese hier eine Habitatoptimierung flr diese Arten be-
wirken. Allerdings geht durch die Bebauung der Wiesenflache ein potenzielles Nahrungs-Teil-
habitat fir Greifvdgel, Schwalbenarten sowie den Star verloren. Aufgrund der Kleinflachigkeit
und der im Umfeld noch vorhandenen Wiesen, sind jedoch keine erheblichen Auswirkungen
auf mdgliche Nahrungsgaste zu erwarten. Die Wiese ist in diesem Zusammenhang nicht als
essentieller Lebensraumbestandteil zu erachten. Ein Verstol3 gegen den Verbotstatbestand
des § 44 BNatSchG Nr. 3 ist insgesamt fir die Artengruppe der Vogel nicht absehbar.

5.3. Amphibien / Reptilien

Im malgeblichen Messtischblattquadranten (s. Tab.1) wird die Kreuzkréte als planungsrele-
vante Amphibienart aufgefihrt. Die Art nutzt in der Regel temporar wasserfiihrende Kleinge-
wasser und offene Lebensrdume wie z.B. Industriebrachen. Aufgrund des Fehlens von poten-
ziellen Laichgewassern sind Vorkommen der Kreuzkréte sowie sonstiger Amphibienarten im
Planungsraum auszuschlieen. Das als Betonwanne ausgestaltete Riickhaltebecken unmit-
telbar Ostlich des Plangebietes ist fur Amphibien ungeeignet und stellt aufgrund der steilen
Wande vielmehr eine Falle fir bodengebundene Arten dar. Zum Zeitpunkt der Begehung wies
das Becken kein Wasser auf.

Ebenso sind aufgrund der mangelnden Lebensraumeignung und aufgrund des Fehlens von
sonnenexponierten und offenen Sonderstrukturen keine Vorkommen planungsrelevanter Rep-
tilienarten im Vorhabenraum zu erwarten. Die einschlagigen Internetquellen des Arbeitskrei-
ses Amphibien und Reptilien NRW sowie die Messtischblattanalyse ergeben zudem keine
Nachweise im erweiterten Plangebiet.

5.3.1.Artenschutzrechtliche Einschatzung

Aufgrund der fehlenden Lebensraumeignung sind keine Vorkommen planungsrelevanter Am-
phibien oder Reptilien im Eingriffsbereich zu erwarten. Fir diese Artengruppen werden somit
durch die Planung keine Verbotstatbestadnde nach § 44 BNatSchG erfilllt.

5.4. Schmetterlinge / Weitere Artengruppen

Aufgrund ungeeigneter Lebensraumstrukturen ist ein Vorkommen von planungsrelevanten
Weichtieren, Schmetterlingen, Kafern und Libellen auszuschlieRen. Gleiches gilt fur Farn- und
Blitenpflanzen sowie Flechten. Auch fir den in der Messtischblattauswertung angegebenen
Nachtkerzen-Schwarmer sind keine geeigneten offenen Hochstaudenfluren mit Nektarpflan-
zenangebot vorhanden. Auch Raupenfutterpflanzen wie Nachtkerzen, Weidenréschen und
Blutweiderich sind nicht in nennenswerten Bestdnden vorhanden, so dass ein Vorkommen im
Eingriffsbereich auszuschlief3en ist.

Vorkommen von nicht planungsrelevanten Arten des Anhangs Il der FFH-Richtlinie' bzw. eine
vorhabenbedingte Betroffenheit entsprechender Arten sind ebenfalls nicht zu erwarten.

1 https://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/web/babel/media/liste % 20der%20nicht%20
planungsrelevanten%20arten%20des%20anhangs%20ii%20der%20ffh-richtlinie.pdf (abgerufen am 26.06.2019)
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6. Zusammenstellung artenschutzrechtlicher Hinweise sowie Vorsorge- und
VermeidungsmaBnahmen

6.1. Zeitliche Vorgaben zur Gehélzentnahme (VermeidungsmaRBnahme)

Fir haufige und nicht planungsrelevante Brutvdgel sowie fiir Fledermause besteht durch die
geplante Beseitigung von Geholzen das Risiko einer (unbeabsichtigten) Verletzung oder To6-
tung von Jung- oder Einzeltieren. Es ist deshalb vorsorglich erforderlich alle Gehélzentnahmen
in einer fir Vogel und Fledermause konfliktarmen Zeit von Anfang Dezember bis Ende Februar
durchzufihren. Bei Einhaltung kann eine Verletzung oder Tétung sowie Zerstérungen von
Nestern, Eiern und Jungtieren mit hinreichender Sicherheit ausgeschlossen werden.

6.2. VorsorgemaBnahmen zur Minimierung nachtlicher Lichtemissionen

Zur Vermeidung von potenziellen Stérungen lichtsensibler Fledermausarten werden vorsorg-
lich MaBnahmen zur Vermeidung unnétiger und diffuser Lichteintrdge empfohlen. Diese die-
nen gleichzeitig zur Verringerung der Anziehung von Nachtinsekten (Fallenwirkung durch Ver-
hungern, Erschdpfung, leichte Beute) und tragen zu einer Reduktion der Lichtemissionen in
die Umgebung bzw. das Wohnumfeld bei.

Die Lichtlenkung im Plangebiet und im Bereich des FuRweges sollte demnach grundsatzlich
ausschlieBlich auf die Bereiche beschrankt sein, die aus Sicherheits- oder Vorsorgegriinden
zwingend kunstlich beleuchtet werden missen. Dabei sollte mdglichst nur eine bedarfsorien-
tierte Beleuchtung der Auflienanlagen erfolgen und die Betriebsdauer auf die zwingend erfor-
derliche Zeit beschrankt bleiben. Die Lichtquellen sollten so niedrig wie moglich angebracht
werden. Eine gréRere Lichtpunktzahl geringer Hoéhe und Leistung ist gegenliber wenigen Licht-
punkten grolter Hohe und Leistung vorzuziehen. Ein unerwiinschtes Abstrahlen des Lichtes in
die Umgebung kann durch eine Ausrichtung der Lampen schrag nach unten gewahrleistet
werden. Die Abstrahlung ist mdglichst auf einen Winkel kleiner als 70° zur Vertikalen zu be-
schranken. Es sollten zudem Leuchtmittel verwendet werden, die eine vergleichsweise gerin-
gere Anziehung auf Insekten austiben; z.B. Natriumdampf-Niederdrucklampen oder LED Lam-
pen mit warm- und neutralweil3er Lichtfarbe unter 3.000 K (vgl. MKULNV, 2014 - Anhang).

6.3. VorsorgemaBnahmen zur Minimierung moéglicher Vogelkollisionen

Um die Gefahr von Vogelkollisionen zu minimieren, sind bei der Neuanlage von Geb&uden
grof¥flachige Verglasungen zu vermeiden. Sollten dennoch grofliere Bauteile als transparente/
reflektierende Flachen vorgesehen sein, sind diese dauerhaft und wirksam flir Vogel sichtbar
zu gestalten. GrolRe Reflektionsfronten sind gem. SCHMID H. ET. AL. (2012) mit moglichst fla-
chigen Mustern und Strukturierungen nach folgenden Vorgaben zu markieren:

e Punktartige Markierungen mit 25 % Bedeckungsgrad bei mind. 5 mm @ der Punkte oder
15% bei mind. 30 mm

e Horizontale Linien mit mind. 3 mm breiten Linien mit max. 3 cm Abstand oder mind. 5 mm
breiten Linien mit max. 5 cm Abstand

o Vertikale Linien mit mind. 5 mm breiten Linien mit max. 10 cm Abstand

e Verzicht auf spiegelnde Oberflachen (max. 15 % Aullenreflexionsgrad)
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7. Zusammenfassende Beurteilung

In der Zusammenschau von Fachdatenrecherche, Begehung und Potenzialerfassung vor Ort
sowie unter Berlcksichtigung der Habitatanspriiche planungsrelevanter Arten kann nach der-
zeitigem Kenntnisstand eine Auslosung artenschutzrechtlicher Verbotstatbestande unter Be-
achtung von Vermeidungs- und Vorsorgemalinahmen ausgeschlossen werden.

Ein Vorkommen planungsrelevanter Arten ist im Plangebiet und seinem unmittelbaren Umfeld
derzeit nicht bekannt oder nachweisbar. Der Eingriffsbereich verfiigt aufgrund der Lage am
Siedlungsrand sowie der Nahe zu Verkehrswegen Uber eine erhdhte Storfrequenz und weist
demnach eine verminderte potenzielle Nutzbarkeit flir planungsrelevante Arten auf.

Fur haufige und nicht planungsrelevante Vogelarten besteht durch die geplante Beseitigung
von Gehdlzen jedoch das Risiko einer (unbeabsichtigten) Verletzung oder Tétung. Gleiches
gilt u.U. fir Fledermause, wobei lediglich ein geringes Potenzial fur Einzel- bzw. Zwischen-
quartiere im entfallenden Gehdlzbestand vorliegt. Vor diesem Hintergrund ist es vorsorglich
erforderlich alle Gehdlzbeseitigungen in einer flr Végel und Fledermause konfliktarmen Zeit
von Anfang Dezember bis Ende Februar durchzuflihren. Bei Einhaltung dieses Zeitfensters
kann eine (unbeabsichtigte) Verletzung oder Totung mit hinreichender Sicherheit ausge-
schlossen werden. Im Umfeld des Plangebietes und im Bereich der als Obstwiese zu gestal-
tenden Ausgleichsflache stehen weiterhin ausreichend grof3e und naturnahe Ausweichhabi-
tate zur Verfligung.

Sofern im Rahmen der Gehdlzfallungen dennoch Hinweise auf Baumhdohlen oder potenziellen
Fledermausbesatz erbracht werden, sind die Arbeiten einzustellen und die UNB der Stadt Ha-
gen zu informieren. Das weitere Vorgehen sowie ggf. erforderliche MaRnahmen sind entspre-
chend bedarfsorientiert abzustimmen.

Im Rahmen der zukinftigen baulichen Entwicklung sollten weiterhin die Hinweise und Vorsor-
gemalnahmen zur Vermeidung unnétiger Lichtemissionen sowie zur Vermeidung von Vogel-
kollisionen an Glasfassaden (s. Kap. 6) Berticksichtigung finden.

Hinweis: Eine Inanspruchnahme der am Nordrand des GE-Baufensters stehenden Alt-Eichen
mit Stammumfangen zwischen 2,50 und 3,0 m ist bei vollstandiger Ausnutzung der Spielraume
des Bebauungsplanes moglich. Eine zeitnahe bauliche Entwicklung ist in diesem Bereich je-
doch zunachst nicht vorgesehen. Ein dauerhafter Erhalt der Baume sollte aufgrund ihrer raum-
pragenden und gliedernden Funktion geprift werden und wird aus naturschutzfachlicher Sicht
empfohlen. Vor einer mdglichen Inanspruchnahme sind die Baume auf ein Quartierpotenzial
fur Fledermaus- und Vogelarten zu prifen.

Dortmund, 28. Oktober 2019

Ahxqmo(er @uar/\{‘é

Dipl.-Ing. Alexander Quante
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9. Anhang

9.1. Fotodokumentation vom 24.06.2019

oIzbestand bstlich des erwaltungsgebéudes der | FuRBweg mit begleitenden Eichen westlich der Wie-
zentralen Mahnabteilung des Amtsgerichts Hagen senflache
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9.2. Fotodokumentation vom 07.10.2019

Rasenflache an der Buschstralle

bt
-~ PR AL I

Gehdlzbestand ostll des Verwaltungsgebéuds

Wiesenflache mit Schafbeweidung
] \-. ‘,j' . v". 5 T

FulRweg mi Eichen westlich der Wiesenflache
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Auftraggeber

Riepe GmbH & Co. KG
Hagener StraBe 153, 58099 Hagen

Vorhaben

Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 8/19 (694)
"eingeschranktes Gewerbegebiet KnippschildstraBe" [1]

Der Bebauungsplan beinhaltet zwei Gebietsflachen, von denen eine als einge-
schranktes Gewerbegebiet (GEe) nach § 8 in Verbindung mit § 1 (6) der BauNVO
[2] und eine als allgemeines Wohngebiet (WA) nach § 4 der BauNVO festgesetzt
werden soll. Des Weiteren beinhaltet der Bebauungsplan u.a. die Festsetzung von
offentlichen Verkehrsflachen, Stellplatzflachen, Griinflachen und von Flachen zur

Anpflanzung von Baumen und Strauchern.

Planverfasser

Wolfgang Wiirstlin, Planungsbiro g8 GbR
Biro fir umweltgerechte Raum- und Stadtplanung
ScheffelstraBe 6, 44147 Dortmund

und

Meier+Partner Architekten
Hilgenland 5, 58099 Hagen

Aufgabe

Untersuchung des durch die Nutzung des geplanten Gewerbegebiets im Bereich
der benachbarter Gebaude mit schutzbedurftigen Nutzungen (Wohnen, Biiro) zu
erwartenden Gewerbelarms

Die Untersuchungen erfolgen nach DIN 18 005 "Schallschutz im Stadtebau” [3] in
Verbindung mit der Technischen Anleitung zum Schutz gegen Larm (TA Larm) [4].
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Kurzgefasste Lage- und Situationsbeschreibung

Das Plangebiet des Bebauungsplans Nr. 8/19 (694) "eingeschranktes Gewerbe-
gebiet KnippschildstraBe" befindet sich nérdlich des Zentrums von Hagen, Stadt-
bezirk Hagen-Nord im Ortsteil Boelerheide.

Das Plangebiet liegt 6stlich der Hagener StraBe - L 704, die eine der Hauptver-
kehrsstraBen von Hagen darstellt, und nérdlich der KnippschildstraBe - K1.
Westlich zwischen der Hagener StraBe und dem Plangebiet befindet sich das
Mahnamt der Stadt Hagen sowie der bestehende Firmensitz der Firma Sanitats-
haus Riepe (Gebaude Hagener StraBe 153). Der Bebauungsplan soll der Stand-
ortsicherung der Firma Sanitatshaus Riepe dienen.

Im Nordwesten grenzt das Plangebiet an die BuschstraBe und im Nordosten an

die Wohnbebauung der BaurothstraBBe, siehe hierzu das Bild 1 und die Anlage 4:

Niere \ ) .,V"" 552 — > ) ; ) &
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Bild 1: Karte aus dem Web-Atlas des Geodatenportals TIM-Online des Landes NRW [5], 2019,
mit Kennzeichnung der Lage des Plangebietes (blaues Oval)
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Zur Lage und Abgrenzung des Plangebiets siehe die Bilder 2 und 3:

Bild 2:

Karte aus dem
Geodatenportal des
Landes NRW [5] mit
Kennzeichnung der
Lage des Plangebiets
(gepunktete Linie)

Bild 3:

Luftbild aus dem
Geodatenportal des
Landes NRW [5] mit
Kennzeichnung der
Lage des Plangebiets
(gepunktete Linie)
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Der Bebauungsplan beinhaltet zwei Gebietsflachen, von denen eine als einge-
schranktes Gewerbegebiet (GEe) nach § 8 der BauNVO und eine als allgemeines
Wohngebiet (WA) nach § 4 der BauNVO festgesetzt werden soll.

Des Weiteren beinhaltet der Bebauungsplan die Festsetzung von 6ffentlichen Ver-
kehrsflachen sowie Flachen fir Garagen, Carports, Stellplatze und Nebenanlagen
(Kennzeichnung St), Grlnflachen im sidlichen Bereich sowie nordéstlich und
nordwestlich an das Gewerbegebiet angrenzend, die Festsetzung von Flachen zur
Anpflanzung von Badumen und Straduchern, siehe hierzu Bild 4:

Bild 4
B-Plan Nr. 8/19 [1]

GEe
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Wie den Bildern 2 bis 4 entnommen werden kann, befinden sich nordwestlich des
Plangebietes an der BuschstraBe und nordéstlich an der BaurothstraBe mehrere
Wohnhauser. Diese befinden sich tberwiegend im Bereich der Bebauungsplane
Nr. 5/88 (449) "Hagener StraBe / KnippschildstraBe" [6] und Nr. 8/68 "Gelande
beiderseits der verlangerten BaurothstraBe" [7] und sind dort als reines Wohnge-
biet (WR) gemaR § 3 der BauNVO gekennzeichnet.

Die im westlichen Bereich der BuschstraBBe vorhandenen Wohnhauser (Nr. 8a bis
10) befinden sich nicht im Bereich von Bebauungspléanen, kdnnen aber ebenfalls
entsprechend einem reinen Wohngebiet (WR) eingestuft werden.

Die ErschlieBung des Plangebiets flir den Verkehr ist wie folgt vorgesehen:

- die ErschlieBung des Gewerbegebietes und der sldlich und &stlich des GEe-
Baufeldes fir Mitarbeiter vorgesehenen Stellplatzflachen (MA1 + MA2) soll vom
Siden her von der KnippschildstraBe aus Uber eine 6ffentliche Verkehrsflache
mit einer besonderen Zweckbestimmung nach § 9(1) Nr. 11 BauGB erfolgen

- die ErschlieBung der westlich vorgesehenen Stellplatzflache fir Kunden soll
vom Westen her Uber die private ErschlieBungsstraBe entlang des Mahnamtes
erfolgen

- die ErschlieBung des allgemeinen Wohngebietes soll Uber die BuschstraBe er-
folgen

In Bezug auf die Planung und die spateren Nutzungen im Plangebiet kommt dem
zu erwartenden Kfz-Verkehr und der Nutzung der Stellplatze eine besondere Be-
deutung zu.

Zur Uberpriifung der im Bereich der benachbarten schutzbediirftigen Nutzungen
(Wohnh&user, Mahnamt) zu erwartenden Gerauschimmissionen erfolgt eine Be-
rechnung auf Basis von einem fir eingeschrankte Gewerbegebiete Ublichen
Schallleistungspegel.



ING.-BURO FUR AKUSTIK UND LARM-IMMISSIONSSCHUTZ

Buchholz - Erbau-Réschel - Horstmann  Sachverstandige PartG 44141 Dortmund

Seite 8 Bearb.-Nr. 19/175

Dariiber hinaus erfolgt auf der Grundlage der Angaben der Firma Riepe [9] zu
dem zu erwartenden Mitarbeiter-, Kunden- und Lieferverkehr eine rechnerische
Uberpriifung der durch den Kifz-Verkehr im Plangebiet im Bereich der benachbar-
ten schutzbedirftigen Nutzungen (Wohnhauser, Mahnamt) zu erwartenden Ge-
rauschimmissionen.

Hierzu werden Angaben aus den entsprechenden Richtlinien sowie der Fachlitera-

tur zu Grunde gelegt.

Auf Grund der Festsetzung als eingeschréanktes Gewerbegebiet (GEe), von dem
im Nachtzeitraum keine relevanten Gerauschemissionen ausgehen dirfen, und
den uns von der Firma Riepe gemachten Angaben zu den Betriebszeiten wird von
einer vorrangig auf den Tageszeitraum von 06.00 bis 22.00 Uhr begrenzten Nut-

zung ausgegangen.

Eine relevante Einwirkung durch Verkehrslarm liegt auf Grund der vorliegenden
Absténde der Baufelder zur Hagener StraBe von rd. 100 m und zur Knipp-
schildstraBe von rd. 80 nicht vor.

Eine maBgebliche Erhéhung der Verkehrslarmpegel der umliegenden StraBBen ist
durch die Nutzung des Plangebietes nicht zu erwarten, da das mit der Nutzung zu
erwartende Verkehrsaufkommen von rd. 500 Kfz-Bewegungen pro Tag deutlich
unter dem vorhandenen Verkehrsaufkommen auf der Hagener StraB3e von rd. DTV
34.000 Kfz/Tag und der KnippschildstraBe von rd. DTV 8.700 Kfz/Tag [15] liegt.
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Im Rahmen von stadtebaulichen Planungen wird zur Ermittlung und Beurteilung

von Gerauschen bzw. Larmeinwirkungen die DIN 18 005 "Schallschutz im Stadte-

bau" herangezogen, die zwischen folgenden Larmarten unterscheidet:

Gewerbelarm durch Betriebe und Anlagen

Verkehrslarm durch StraBen und Schienenwege

Sportlarm durch Sportplatze und Turnhallen

Freizeitlarm durch Freizeiteinrichtungen und z.B. Traditionsveranstaltungen

Jede dieser Larmarten wird auf unterschiedliche Weise ermittelt und getrennt von-

einander beurteilt. Eine gemeinsame Beurteilung der Larmarten kommt nur in

Ausnahmeféllen zum Tragen, wenn z.B. mehrere Larmarten auf ein Gebaude ein-

wirken und der Innenbereich des Gebaudes geschiitzt werden soll.

Im Beiblatt 1 zu DIN 18 005 werden je nach Gebietsart folgende "Schalltechnische

Orientierungswerte (SOW)" aufgeflhrt:

Tab. 1:

Gebietsarten, Nutzungen und Schallt. Orientierungswerte nach Beiblatt 1 zu DIN 18 005

Bei zwei angegebenen Nachtwerten gelten die niedrigeren fiir Gewerbe- u. Freizeitlarm.

Gebietsart bzw. Nutzung Schalltechnische Orientierungswerte SOW
a) |reine Wohngebiete (WR) tags 50 dB(A)
nachts 40 dB(A) bzw. 35 dB(A)
b) | allgemeine Wohngebiete (WA) tags 55 dB(A)
und Kleinsiedlungsgebiete (WS) nachts 45 dB(A) bzw. 40 dB(A)
c) |auf Friedhéfen, Kleingartenanlagen, tags 55 dB(A)
Parkanlagen nachts 55 dB(A)
d) |besondere Wohngebiete (WB) tags 60 dB(A)
nachts 45 dB(A) bzw. 40 dB(A)
e) | Dorfgebiete (MD) und Mischgebiete (M) tags 60 dB(A)
nachts 50 dB(A) bzw. 45 dB(A)
f) |Kerngebiete (MK) und Gewerbegebiete (GE) tags 65 dB(A)
nachts 55 dB(A) bzw. 50 dB(A)
g) | sonstige Sondergebiete (SO), soweit sie tags 45 dB(A) bis 65 dB(A)
schutzbediirftig sind, je nach Nutzung nachts 35 dB(A) bis 65 dB(A)
h) | Industriegebiete (Gl) abhangig von einer evtl. Gliederung
nach §1 Abs. 4 und 9 BauNVO
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Die Einhaltung oder Unterschreitung der Schalltechnischen Orientierungswerte ist
nach Beiblatt 1 zu DIN 18 005 winschenswert, um die mit der Eigenart des betref-
fenden Baugebiets oder der betreffenden Bauflache verbundene Erwartung auf
angemessenen Schutz vor Larmbelastigungen zu erfillen. Der Belang des Schall-
schutzes ist bei der in der stadtebaulichen Planung erforderlichen Abwagung der
Belange als ein wichtiger Planungsgrundsatz neben anderen Belangen zu verste-
hen. Die Schalltechnischen Orientierungswerte werden daher als Zielwerte ange-

sehen, die nicht bindend sind.

In vorbelasteten Gebieten, insbesondere bei Bebauungen an bestehenden Ver-
kehrswegen oder in Gemengelagen aus gewerblich genutzten Gebieten und an-
grenzenden Wohngebieten, lassen sich die Schalltechnischen Orientierungswerte
oft nicht einhalten.

Wo im Rahmen der Abwagung mit plausibler Begriindung von den Orientierungs-
werten abgewichen werden soll, weil andere Belange Uberwiegen, sollte mdglichst
ein Ausgleich durch andere geeignete MaBnahmen (z.B. durch eine geeignete
Gebaudeanordnung und Grundrissgestaltung, bauliche SchallschutzmaBnahmen -
insbesondere flr Biro-, Wohn- und Schlafrdume) vorgesehen werden.

Im vorliegenden Planverfahren ist die Auswirkung durch den Gewerbelarm auf die
Nachbarschaft zu untersuchen und zu beurteilen.

In Bezug auf Gewerbelarm verweist die DIN 18 005 auf die "Technische Anleitung
zum Schutz gegen Larm - TA Larm", die grundsatzlich fir Gewerbebetriebe und
Anlagen gilt und auch im spéateren Baugenehmigungsverfahren zu bericksichtigen
ist.
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Gewerbeldarm durch das Planvorhaben nach TA Lirm

Die Ermittlung und Beurteilung des durch das Planvorhaben zu erwartenden
Gewerbelarms erfolgt nach der TA Larm. Nach dem Verfahren der TA Larm wird
ermittelt, welche Gerduschimmissionen durch Gewerbebetriebe (Anlagen) im Be-
reich benachbarter Gebaude mit schutzbedtirftigen Nutzungen (z.B. Wohnhauser)
einwirken und geprift, ob durch diese die an den schutzbedurftigen Nutzungen

geltenden Immissionsrichtwerte eingehalten werden. Der maBgebliche Immissi-

onsort befindet sich bei bebauten Flachen in 0,5 m Abstand auBerhalb vor der Mit-
te des gedffneten Fensters des vom Gerausch am starksten betroffenen
schutzbedurftigen Raumes nach DIN 4109 [8]. Dies sind z.B. Wohn- und Schlaf-
rdume. Bei unbebauten Flachen oder bebauten Flachen, die keine Geb&ude mit
schutzbedurftigen Rdumen enthalten, liegt der Immissionsort an dem am starksten
betroffenen Rand der Flache, wo nach dem Bau- und Planungsrecht Gebaude mit
schutzbedurftigen Nutzungen erstellt werden darfen. Bei Bebauungsplanen ist
dies i.d.R. die festgesetzte Baugrenze. Die H6he der im Bereich der Immissions-
orte im zulassigen MaBe einwirkenden Gerduschimmissionen ist dabei abhangig
von der Gebietseinstufung im Umfeld der schutzbedurftigen Nutzung bzw. der
Immissionsorte. Je nach Gebietsart und Nutzung gelten dabei nach TA Larm Nr.
6.1 folgende an den Immissionsorten einzuhaltende Immissionsrichtwerte (IRW):

Tab. 2: Gebietsarten, Nutzungen und Immissionsrichtwerte nach TA Larm

Gebietsart bzw. Nutzung Immissionsrichtwerte IRW
a) |Industriegebiete (Gl) tags / nachts 70/70 dB(A)
b) |Gewerbegebiete (GE) tags / nachts 65/50 dB(A)
c) |urbane Gebiete (MU) tags / nachts 63 /45 dB(A)
d) |Kerngebiete (MK), Dorfgebiete (MD)

und Mischgebiete (MI) tags / nachts 60/45 dB(A)
e) |allgemeine Wohngebiete (WA)

und Kleinsiedlungsgebiete (WS) tags / nachts 55/40 dB(A)
f) |reine Wohngebiete (WR) tags / nachts 50/ 35 dB(A)
g) |Kurgebiete, tags / nachts 45/35 dB(A)

Krankenhauser und Pflegeanstalten
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Die Immissionsrichtwerte (IRW) gelten dabei fiir die durch Betriebe (Anlagen) ein-
wirkende Gesamtbelastung, die sich aus der Zusatzbelastung der zu beurteilen-
den Anlage und der Vorbelastung durch andere Anlagen zusammensetzt.

Die Immissionsrichtwerte sind weiterhin als konkrete Vorgaben anzusehen und
unterliegen i.d.R. keiner Abwagung wie die Schalltechnischen Orientierungswerte
nach Beiblatt 1 zu DIN 18 005.

In Bezug auf die an den Immissionsorten einzuhaltende Gesamtbelastung durch
Gewerbelarm enthalt die TA Larm unter Nr. 3.2.1, 6. Absatz, eine Relevanzgrenze

fir Einzelbetriebe. Diese beinhaltet, dass eine Untersuchung der Vorbelastung
und der Gesamtbelastung nicht erforderlich ist, wenn die Zusatzbelastung des
einzelnen Betriebes die an den Immissionsorten geltenden Immissionsrichtwerte

um mindestens 6 dB(A) unterschreitet.

Nach TA Larm Nr. 6.4 gelten folgende Beurteilungszeiten:

Tab. 3: Beurteilungszeiten nach TA Larm

Zeitabschnitt Zeitraum Beurteilungszeit
Tageszeitraum (tags) 06.00 bis 22.00 Uhr Te=16h
’ ' fr den gesamten Tageszeitraum
T,=1h

Nachtzeitraum (nachts) [22.00 bis 06.00 Uhr fair die lauteste volle Nachtstunde

Bei der Beurteilung ist nach TA Larm Nr. 6.5 fur die vorgenannten Gebiete der
Buchstaben e) bis g) ein Zuschlag fir Tageszeiten mit erhéhter Empfindlichkeit zu

bertcksichtigen. Der Zuschlag betragt Kg = 6 dB(A) und gilt flr die Zeitraume:

Tab. 4: Tageszeiten mit erhdhter Empfindlichkeit nach TA Larm

Tag Zeitraum

an Werktagen 06.00 bis 07.00 und 20.00 bis 22.00 Uhr

an Sonn- und Feiertagen |06.00 bis 09.00, 13.00 bis 15.00 und 20.00 bis 22.00 Uhr
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Eine Berucksichtigung der Zuschlage fir die Tageszeiten mit erhdhter Empfind-
lichkeit erfolgt dabei i.d.R. im Rahmen von Bauantragen fir das konkrete Vorha-

ben und wird im vorliegenden Gutachten nicht weiter bericksichtigt.

Des Weiteren sind nach TA Larm Nr. 6.1 auch kurzzeitig auftretende Spitzen-
schallpegel (Larmax.zul) ZU betrachten und zu beurteilen, die die geltenden
Tages-Immissionsrichtwerte um nicht mehr als 30 dB(A) und die geltenden
Nacht-Immissionsrichtwerte um nicht mehr als 20 dB(A) Uberschreiten durfen.

Je nach Gebietsart und Nutzung gelten somit nach TA Larm Nr. 6.1 folgende an

den Immissionsorten maximal zulassige Spitzenschallpegel (Larmaxzu):

Tab. 5: Gebietsarten, Nutzungen und maximal zuléssige Spitzenschallpegel nach TA Larm

Gebietsart bzw. Nutzung maximal zul. Spitzenschallpegel
a) |Industriegebiete (Gl) tags / nachts 100/ 90 dB(A)
b) |Gewerbegebiete (GE) tags / nachts 95 /70 dB(A)
c) |urbane Gebiete (MU) tags / nachts 93 /65 dB(A)
d) |Kerngebiete (MK), Dorfgebiete (MD)

und Mischgebiete (MI) tags / nachts 90 /65 dB(A)
e) |allgemeine Wohngebiete (WA)

und Kleinsiedlungsgebiete (WS) tags / nachts 85/60 dB(A)
f) |reine Wohngebiete (WR) tags / nachts 80 /55 dB(A)
g) |Kurgebiete,

Krankenhauser und Pflegeanstalten tags / nachts 75/50 dB(A)

Eine Prifung der Einhaltung der zulassigen Spitzenschallpegel erfolgt dabei i.d.R.
im Rahmen von Bauantragen fir das konkrete Vorhaben und wird im vorliegenden
Gutachten nicht weiter beriicksichtigt. Eine Uberschreitung der im Bereich der zur
geplanten Gewerbeflache nachst benachbarten Wohnhauser ist hier zudem auf
Grund der Nutzung, die sich vorrangig auf den Tageszeitraum von 06.00 bis 22.00

Uhr begrenzt, nicht zu erwarten.
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Auswahl der Immissionsorte

Als maBgebliche Immissionsorte wurden auf der Grundlage der vorliegenden
Planunterlagen [5] [9] und der durchgeflihrten Ortsbesichtigungen [10] folgende
Aufpunkte gewahlt:

Tab. 6: Immissionsorte

Immissionsorte Geschoss |Ausrichtung Gebietseinstufung

A |Whs. BaurothstraBBe 25 1.0G |Slidwest (SW)
in [7] Gberplant als
reines Wohngebiet (WR)
nach § 3 BauNVO

B |Whs. BaurothstraBe 29 1.0G |Slidwest (SW)
C |Whs. BuschstraBe 8 1.0G |Sldost (SO)
D [Whs. BuschstraBe 8a 1. 0G Slidost  (SO)

nicht Uberplant,
aber eingestuft wie
reines Wohngebiet (WR)

E |Whs. BuschstraBe 8c 1.0G |Stdost (SO) |nach§3BauNVO

F |Whs. BuschstraBe 10 1. 0G Slidost  (SO)

in [6] Uberplant als
G |Whs. BuschstraBe 10b 1.0G |Sidost (SO) |reines Wohngebiet (WR)
nach § 3 BauNvVO

geplante Festsetzung als
H |BuschstraBe WA (Baufeld) 1.0G |Sidost (SO) |allg. Wohngebiet (WA)
nach § 4 BauNvVO

| |Whs. KnippschildstraBe 5 1.0G  |Nordwest (NW) | jicht (iberplant

aber eingestuft wie
wie Mischgebiet (M)

J | Whs. KnippschildstraBe 20 1.0G |Nordwest (Nw) |nach § 6 BauNVO

in [6] Uberplant als
Sondergebiet "Verwaltung”
nach § 11 BauNVO

(IRW wie far Mischgebiet)

Ghs. Hagener StraBe 147

(Mahnamt) 1.0G |Nordost (NO)
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Uberpriifung anhand des flichenbezogenen Schallleistungspegels

Zur Uberpriifung der im Bereich der benachbarten schutzbediirftigen Nutzungen
(Wohnh&user, Mahnamt) zu erwartenden Gerauschimmissionen erfolgt eine Be-
rechnung auf Basis eines flr eingeschrankte Gewerbegebiete (GEe) Ublichen fla-
chenbezogener Schallleistungspegels.

Hierbei wird dem im Bebauungsplan dargestellten Gewerbegebiet, einschlieBlich
der Zuwegungen; ein fir eingeschrankte Gewerbegebiete (GEe) Ublicher flachen-

bezogener Schallleistungspegel zugeordnet.

Ausgangswert des flachenbezogenen Schallleistungspegels

Fir Gewerbegebiete (GE) ohne Beschrankung wird dabei nach DIN 18 005,
Abschnitt 5.2.3, zunachst ein flachenbezogener Schallleistungspegel von
Lwa" = 60 dB(A) sowohl flir den Tages- als auch den Nachtzeitraum vorgegeben.

Fir eingeschrankte Gewerbegebiete (GEe) kann, in Analogie zu den fur Gewer-
begebiete und den fir Mischgebiete geltenden Immissionsrichtwerten, im Tages-
zeitraum ein um -5 dB(A) verminderter flichenbezogener Schallleistungspegel von
Lwa" = 55 dB(A) angesetzt werden. Es wird deshalb flr die gesamte eingeschrank-
te Gewerbegebietsflache (GEe-Flache mit rd. 10.600 m?) der folgende flachenbe-

zogene Schallleistungspegel (Abstrahlung in den Vollraum) angesetzt:

flachenbezogener Schallleistungspegel tags 06 - 22 Uhr Lwa" = 55 dB(A)

Auf Grund der Festsetzung als eingeschrankte Gewerbegebiete (GEe), von denen
im Nachtzeitraum keine relevanten Gerauschemissionen ausgehen dirfen, und
den uns von der Firma Riepe gemachten Angaben zu den Betriebszeiten mit einer
auf den Tageszeitraum von 06.00 bis 22.00 Uhr begrenzten Nutzung, erfolgt hier

keine konkrete Betrachtung des Nachtzeitraumes.

Siehe hierzu auch Anlage 1.1, Ausgangsdaten, und Anlage 4, Lageplan.
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Immissions-/Beurteilungspegel

Mit dem auf der gesamten GEe-Flache von rd. 10.600 m? angesetzten flachenbe-
zogenen Schallleistungspegel ergeben sich an den Immissionsorten bei freier
Schallausbreitung in den Vollraum folgende Beurteilungspegel L,, die mit den nach
der TA Larm geltenden Immissionsrichtwerten (IRW) verglichen werden:

Tab. 7: Beurteilungspegel L, aus flachenbezogenem Schallleistungspegel (Lwa" = 55 dB(A))
und Vergleich mit den Immissionsrichtwerten IRW

Immissionsorte Geschoss | Ausrichtung Tageszeitraum
Beurtei- | Immissions-
lungspegel | richtwert

L. IRW
A |Whs. BaurothstraBe 25 1. 0G SW 49 50
B |Whs. BaurothstraBe 29 1. 0G SW 48 50
C |Whs. BuschstraBe 8 1. 0G SO 45 50
D |Whs. BuschstraBe 8a 1. 0G SO 46 50
E |Whs. BuschstraBe 8c 1. 0G SO 48 50
F |Whs. BuschstraBe 10 1. 0G SO 48 50
G |Whs. BuschstraBBe 10b 1. 0G SO 48 50
H |BuschstraBe WA (Baufeld) 1. 0G SO 47 55
I | Whs. KnippschildstraBe 5 1. 0G NW 47 60
J | Whs. KnippschildstraBe 20 1. 0G NW 42 60
K | Ghs. Hagener StraBe 147 (Mahnamt) 1. 0G NO 51 60

Siehe hierzu die Anlagen 2.0 bis 2.2, auf denen die aufgefiihrten Werte sowohl
als Ubersicht (GEe-Gebiet Lw") als auch detailliert aufgefiihrt sind.

Textliche Bewertung

Wie aus der Auflistung unter Ziffer 7.2.2 hervorgeht, ergibt die Uberpriifung an-
hand des fir eingeschréankte Gewerbegebiete (GEe) angesetzten flachenbezoge-
nen Schallleistungspegels, dass im Bereich der Immissionsorte die nach der TA
Larm geltenden Immissionsrichtwerte durch die Nutzung des GEe-Gebietes nicht

Uberschritten werden und somit eingehalten werden kénnen.
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Uberpriifung anhand konkreter Betriebsvorginge

Hinsichtlich des zu erwartenden Gewerbelarms werden vorrangig die im Plange-
biet im AuBenbereich zu erwartenden Vorgange wie die Kfz-An- und Abfahrten
und die Parkpléatze betrachtet. Hierzu werden die Angaben der Firma Riepe [11]
zu dem zu erwartenden Mitarbeiter-, Kunden- und Lieferverkehr herangezogen.

Danach kann von folgenden Vorgédngen ausgegangen werden:

- Mitarbeiterverkehr und Firmen Pkw, sidliche und éstliche Stellplatzflache
170 + 40 = 210 Pkw-Bewegungen pro Tag
mit An-/Abfahrt von der KnippschildstraBe und der geplanten StraBe aus

- Kundenverkehr, westliche Stellplatzflache
136 Pkw-Bewegungen pro Tag
mit An-/Abfahrt Gber die nach Westen fihrende private ErschlieBungsstralBe

- Lieferverkehr, Firmen- und Externe-Transporter, Betriebshof (Wendeflache
stddstlich vor dem GEe-Baufeld)
60 Transporter-Bewegungen pro Tag
mit An- und Abfahrt von der KnippschildstraBe und der geplanten StraBe aus

- Lieferverkehr, externe Lkw < 7,5 t, Betriebshof (Wendeflache sudéstlich vor
dem GEe-Baufeld)
20 Lkw-Bewegungen pro Tag
mit An- und Abfahrt von der KnippschildstraBe und der geplanten StraBe aus

- Verladevorgange, sudgstlich vor dem GEe-Baufeld,
Verladung von Hand, mit Elektrohubwagen oder mit Elektrogabelstapler

Die Fahrten im Bereich der geplanten 6ffentlichen StraBe werden dabei zur gesi-
cherten Bewertung den Betriebsgerduschen zugeordnet, da in diesem Bereich
noch keine Vermischung mit dem vorhandenen 6ffentlichen Verkehr vorliegt.
Gerausche aus den auf dem GEe-Baufeld geplanten Gebauden sowie von z.B.
raumlufttechnischen Anlagen werden im vorliegenden Gutachten nicht beriicksich-
tigt und sind im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens mit zu bewerten. Vom
Grundsatz her sind diese Gerausche durch eine entsprechende Schallddmmung
der Gebaudehllle oder entsprechend "leise" Gerate so zu dimensionieren, dass

diese nicht maBgeblich zur Gesamtlarmsituation beitragen.
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Ausgangswerte der einzelnen Betriebsvorgange

Die zu erwartenden Betriebsvorgange (Mitarbeiter-, Liefer- und Kundenverkehr)
werden auf der Grundlage der Ver6ffentlichungen [12][13] mit den nachfolgenden
Ausgangsdaten und Haufigkeiten bertcksichtigt:

- An-/Abfahrten der Mitarbeiter-Pkw auf der stidlichen gepl. StraBe zur stdlichen
Stellplatzflache MA 1 als Linienschallquelle nach [12]
"STRb001 MA-Fahrten 1" mit
176 Bew./Tag entsprechend 11 Bew./Std. mit v < 30 km/h
Schallpegel in 25 m Lme = 38,9 dB(A)

- An-/Abfahrten der Mitarbeiter-Pkw auf der siidlichen gepl. StraBe zur dstlichen
Stellplatzflache MA 2 als Linienschallquelle nach [12]
"STRb002 MA-Fahrten 2" mit
40 Bew./Tag entsprechend 2,5 Bew./Std. mit v < 30 km/h
Schallpegel in 25 m Lme = 32,5 dB(A)

- An-/Abfahrten der Kunden Pkw auf der westlichen PrivatstraBBe zur westlichen
Stellplatzflache Kunden-Parkplatz als Linienschallquelle nach [12]
"STRb003 Kunden-Fahrten" mit
136 Bew./Tag entsprechend 8,5 Bew./Std. mit v < 30 km/h
Schallpegel in 25 m Lme = 37,8 dB(A)

- An-/Abfahrten der Transporter und Lkw auf der stdlichen geplanten StraBe zur
Wendeflache stdéstlich vor dem GEe-Baufeld als Linienschallquelle nach [12]
"STRb003 Lkw-Fahrten SO" mit
80 Bew./Tag entsprechend 5 Bew./Std. mit v < 30 km/h
Schallpegel in 25 m Lme

48,5 dB(A)

- Stellplatzwechsel der Transporter und Lkw
als Punktschallquelle nach [13]
"EZQIi001 Lkw-Abstellen" mit
80 Bew./Tag entsprechend 5 Bew./Std. Lwar,1h

90,0 dB(A)
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- Be-/Entladen der Transporter und Lkw mit E-Gabelstapler/E-Hubwagen
stddstlich vor dem GEe-Baufeld als Punktschallquelle
"EZQI002 Lkw-Verladen" Uber
16 Stunden pro Tag (entsprechend 24 Minuten je anfahrendem Fahrzeug)
beurteilter Schallleistungspegel Lwarreq = 95 dB(A)

- Stellplatzwechsel der Mitarbeiter-Pkw auf der Stellplatzflaiche MA-Parkplatz 1
als Flachenschallquelle nach [13]
"PRKLO01 MA-Parkplatz 1" mit 84 Stellplatzen
176 Bew./Tag entspr. 0,13 Bew./Stellplatz und Std. Lwarih = 82,1 dB(A)

- Stellplatzwechsel der Mitarbeiter-Pkw auf der Stellplatzflache MA-Parkplatz 2
als Flachenschallquelle nach [13]
"PRKL002 MA-Parkplatz 2" mit 10 Stellplatzen
40 Bew./Tag entspr. 0,25 Bew./Stellplatz und Std. Lwarin = 71,0 dB(A)

- Stellplatzwechsel der Kunden-Pkw auf der Stellplatzflache Kunden-Parkplatz
als Flachenschallquelle nach [13]
"PRKL0O03 Kunden-Parkplatz" mit 20 Stellplatzen
136 Bew./Tag entspr. 0,43 Bew./Stellplatz und Std. Lwarih = 78,9 dB(A)

Siehe hierzu auch die Anlagen 1.1 und 1.2, Ausgangsdaten, und die Anlage 4,
Lageplan.
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7.3.2 Immissions-/Beurteilungspegel

Mit den unter Ziffer 7.3.1 flr die im AuBenbereich zu erwartenden Vorgange auf-
geflhrten Ausgangsdaten und Haufigkeiten ergeben sich bei freier Schallausbrei-
tung, d.h. ohne die Abschirmung geplanter Gebaude, an den Immissionsorten
folgende (Gesamt-) Beurteilungspegel L;, die mit den nach der TA Larm geltenden
Immissionsrichtwerten (IRW) verglichen werden:

Tab. 8: Beurteilungspegel L, mit den unter Ziffer 7.3.1 aufgefihrten Einzelvorgdngen
und Vergleich mit den Immissionsrichtwerten IRW

Immissionsorte Geschoss | Ausrichtung Tageszeitraum
Beurtei- | Immissions-
lungspegel | richtwert

IRW
A |Whs. BaurothstraBe 25 1. 0G SW 50 50
B |Whs. BaurothstraBe 29 1. 0G SW 48 50
C |Whs. BuschstraBe 8 1. 0G SO 43 50
D |Whs. BuschstraBBe 8a 1. 0G SO 44 50
E |Whs. BuschstraBe 8c 1. 0G SO 46 50
F |Whs. BuschstraBe 10 1. 0G SO 47 50
G |Whs. BuschstraBBe 10b 1. 0G SO 47 50
H |BuschstraBe WA (Baufeld) 1. 0G SO 47 55
I |Whs. KnippschildstraBe 5 1. 0G NW 47 60
J | Whs. KnippschildstraBe 20 1. 0G NW 47 60
K | Ghs. Hagener StraBe 147 (Mahnamt) 1. 0G NO 49 60

Siehe hierzu die Anlage 2.0, auf der die aufgefiihrten Werte als Ubersicht (GEe-
Gebiet konkret) aufgefihrt sind.

Die detaillierten Schallausbreitungsberechnungen sind exemplarisch fir die Im-
missionsorte A) und B) auf den Berechnungsblattern der Anlagen 3.1 und 3.2
aufgeflhrt.
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7.3.3 Textliche Bewertung

Wie aus der Auflistung unter Ziffer 7.3.2 hervorgeht, ergibt die Uberpriifung an-
hand der konkret angesetzten Vorgange, dass im Bereich der Immissionsorte die
nach der TA Larm geltenden Immissionsrichtwerte durch die Nutzung des einge-
schrankten Gewerbegebietes nicht Uberschritten werden und somit eingehalten
werden kdnnen.

Anzumerken hierbei ist, dass bezogen auf die Immissionsorte keinerlei Gebaude-
abschirmungen durch die auf den GEe-Flachen geplanten Gebaude bertcksichtigt
wurden, wodurch bei einer Betrachtung im spateren Baugenehmigungsverfahren
geringere Beurteilungspegel zu erwarten sind.

Der maBgebende Immissionsort stellt der Immissionsort A) BaurothstraBe 25 dar,
an dem sich auf Grund des geringen Abstandes zum Plangebiet zunachst der
héchste Beurteilungspegel ergibt. Wie der Anlage 3.1 zu entnehmen ist, wird die-
ser maBgebend durch die maximal angesetzten und Uber 16 Stunden einwirken-
den Verladevorgange (Lkw-Verladen) bestimmt. Im Rahmen der spéateren
Gebaudeplanung sollte der Bereich, an dem die Verladevorgange stattfinden, da-
her so angeordnet werden, dass dieser eine moglichst groBe Entfernung zu die-
sem Immissionsort aufweist und eine gewisse Abschirmung durch das Gebaude

selbst erfahrt.
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Gerauschvorbelastung

Nach TA Larm Nummer 3.2.1 ist zur Beurteilung der Gerduschimmissionen durch
Anlagen die Gesamtbelastung zu berlcksichtigen, die sich aus der Vorbelastung
durch bestehende Anlagen (fremde und eigene) und die Zusatzbelastung durch

die zu beurteilende Anlage (Teilanlage) zusammensetzt.

Gerausche durch den o6ffentlichen StraBen- und Schienenverkehr gelten dabei

nicht als Anlagengerausche im Sinne der TA Larm.

Nach TA Larm Nr. 3.2.1, letzter Absatz, kann die Bestimmung der Vorbelastung
entfallen, wenn die Gerauschimmissionen der zu beurteilenden Anlage die Immis-

sionsrichtwerte um mindestens -6 dB(A) unterschreiten.

Bei den von uns durchgefiihrten Ortsbesichtigungen [10] konnten keine fremden
gewerblichen Nutzungen (benachbarter Betriebe) festgestellt werden, deren Ge-
rausche im hier betrachteten Tageszeitraum relevant auf die hier untersuchten

maBgebenden Immissionsorte einwirken.

Eine relevante Gerauschvorbelastung im hier betrachteten Tageszeitraum durch
fremde gewerbliche Nutzungen an den hier untersuchten Immissionsorten ist des-
halb nicht zu erwarten, so dass auf eine weitergehende Untersuchung der Gerau-
sche nach TA Larm Nummer 3.2.1, 6. Abschnitt, verzichtet wurde.
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Gerausche durch an- und abfahrende Kfz auf offentlichen Verkehrsflachen

GemaB TA Larm Nr. 7.4 sind Fahrzeuggerausche auf dem Betriebsgeldande sowie
bei der Ein- und Ausfahrt, die im Zusammenhang mit dem Betrieb der Anlagen

entstehen, den zu beurteilenden Anlagen zuzurechnen und zusammen mit den

Ubrigen zu beriicksichtigenden Anlagengerauschen zu erfassen und zu beurteilen

(..)).

Gerausche des An- und Abfahrtverkehrs auf 6ffentlichen Verkehrsflachen in einem
Abstand von bis zu 500 Metern von dem Betriebsgrundstiick in Gebieten nach TA
Larm Nr. 6.1 c) bis g) (urbane Gebiete bis Kurgebiet) sollen durch MaBnahmen

organisatorischer Art soweit wie méglich vermindert werden, soweit

a) sie den Beurteilungspegel der Verkehrsgerausche fur den Tag oder die
Nacht rechnerisch um mindestens 3 dB(A) erhéhen,

b) keine Vermischung mit dem Ubrigen Verkehr erfolgt ist
und

c) die Immissionsgrenzwerte (IGW) der Verkehrslarmschutzverordnung
(16.BImSchV [14]) erstmals oder weitergehend Uberschritten werden.

Auf Grund der Abstande zwischen den Ein- und Ausfahrten des Gewerbegebietes
und den Immissionsorten und dem bereits vorhandenen Verkehrsaufkommen auf
der Hagener StraBBe von rd. DTV 34.000 Kfz/Tag und der KnippschildstraBe von
rd. DTV 8.700 Kfz/Tag [15] ist eine Erh6hung der Beurteilungspegel der Verkehrs-
gerausche rechnerisch um mindestens +3 dB(A) nicht zu erwarten.

Hierzu ware eine Verdoppelung des jeweils vorhandenen Verkehrsaufkommens
erforderlich. Da somit bereits das Kriterium a) nicht erflllt wird, ist eine weitere Be-
trachtung der Verkehrsgerausche auf den 6éffentlichen StraBen nach der TA Larm
nicht erforderlich.
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Empfehlungen zum Larmschutz

Aus der vorliegenden Untersuchung zum Bebauungsplan Nr. 8/19 (694) "einge-
schranktes Gewerbegebiet KnippschildstraBe" ergeben sich keine konkret umzu-
setzenden LarmschutzmaBnahmen. Aus schalltechnischer Sicht kann der Bebau-
ungsplan daher wie vorgesehen umgesetzt werden.

Fir die weitere und dann konkrete Planung der Nutzungen im Plangebiet werden
jedoch nachfolgend Empfehlungen zum Larmschutz und damit zur Konfliktvermei-

dung angegeben:

- auf der &stlichen im Lageplan in Anlage 4 mit MA2 gekennzeichneten Stell-
platzflache sollten keine Verladevorgange stattfinden, hier sollten vorrangig Mit-
arbeiter-Stellplatze oder ggf. sogar ein nach Osten hin geschlossener Carport

angeordnet werden

- im ostlichen Bereich des GEe-Baufeldes, sollten vorrangig gerduscharme Nut-
zungen mit wenig "Materialbedarf" wie z.B. Verwaltung 0.a. vorgesehen wer-

den, damit hier méglichst wenig Lieferverkehr stattfindet

- Geréausche von im AuBenbereich angeordneten oder nach auBen abstrahlen-
den raumlufttechnischen und haustechnischen Anlagen sind so anzuordnen
und zu dimensionieren, dass diese die geltenden Immissionsrichtwerte um
> -15 dB(A) unterschreiten und damit nicht mehr maBgeblich zur Gesamtlarmsi-

tuation beitragen.
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Empfehlungen zur Festsetzung im Bebauungsplan

Aus der vorliegenden Untersuchung zum Bebauungsplan Nr. 8/19 (694) "einge-
schranktes Gewerbegebiet KnippschildstraBe" ergeben sich neben den bereits

vorgesehenen Festsetzungen wie die

- Festsetzung der Gewerbegebietsflache als eingeschranktes Gewerbe-
gebiet GEe nach § 8 BauNVO

und die

- Festsetzung der Umgrenzung von Flachen fir Garagen, Carports, Stellplatze

und Nebenanlagen

sowie die

- Festsetzung von Flachen zur Anpflanzung von Baumen und Strauchern
keine den Larmschutz betreffenden und zu formulierenden Festsetzungen.

Aus schalltechnischer Sicht kann der Bebauungsplan daher wie vorgesehen um-

gesetzt werden.
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Zusammenfassende Schlussbhemerkungen

Im vorliegenden Gerausch-Immissionsschutz-Gutachten wurde im Rahmen der
Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 8/19 (694) "eingeschréanktes Gewerbegebiet
Knippschildstrae" der Stadt Hagen anhand von schalltechnischen Untersuchun-
gen ermittelt, welche Gerduschimmissionen durch die Nutzung des geplanten
Gewerbegebiets im Bereich benachbarter Gebdude mit schutzbedurftigen Nut-
zungen (Wohnen, Biiro) zu erwarten sind.

Die Untersuchungen haben ergeben, dass im Bereich der benachbarten Gebaude
mit schutzbedurftigen Nutzungen (Immissionsorte) die nach der TA Larm gelten-
den Immissionsrichtwerte durch die Nutzung des eingeschrankten Gewerbegebie-
tes eingehalten werden kénnen, so dass diesbeziiglich keine Konfliktsituation
vorliegt bzw. zu erwarten ist.

Aus schalltechnischer Sicht kann der Bebauungsplan daher wie vorgesehen um-
gesetzt werden.

INGENIEURBURO FUR AKUSTIK
UND LARM-IMMISSIONSSCHUTZ

Bearbeitung und Erst%
3

Dipl.-Ing. (FH) W. Horstmann

6.b.u.v. SV d. IHK zu Dortmund
far Schallimmissionsschutz

staatl. a. SV n. SV-VO BauO NW

Berechnungsgrundlagen und Anlagenverzeichnis siehe Seite 27
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Bebauungsplan Nr. 8/19 (694)
"eingeschranktes Gewerbegebiet KnippschildstraBe"
der Stadt Hagen im Stand vom 25.10.2019

Baunutzungsverordnung (BauNVO)
in der aktuell glltigen Fassung

DIN 18 005:2002-07 "Schallschutz im Stadtebau" mit Beiblatt 1, Ausgabe 1987

Technische Anleitung zum Schutz gegen Larm
TA Larm vom 26.08.1998 (6. AVwV zum BImSchG) im Stand vom 01.06.2017

Karte und Luftbild aus dem Geodatenportal des Landes NRW (Tim-Online 2.0), 2019

Bebauungsplan Nr. 5/88 (449)
"Hagener StraB3e / KnippschildstraBe"
der Stadt Hagen, Rechtskraft: 21.11.1992

Bebauungsplan Nr. 8/68
"Gelande beiderseits der verlangerten BaurothstraBe"
der Stadt Hagen, Rechtskraft: 02.12.1970

DIN 4109:1989-11 "Schallschutz im Hochbau"

Amtliche Basiskarte (ABK), Bezirksregierung Kéln, 2019
Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0 (www.govdate.de/dll-de/by-2-0)

Ortsbesichtigungen am 15.08.2019 und am 16.09.2019

von der Firma Riepe GmbH & Co. KG zur Verfligung gestellte Auflistung
der Betriebs- und Offnungszeiten sowie der zu erwartenden Kfz-Bewegungen

Richtlinien fir den Larmschutz an StraBen, Ausgabe 1990 (RLS 90)

Parkplatzlarmstudie des Bayerischen Landesamtes fir Umwelt
6. Auflage, 2007

16. Verordnung zur Durchfiihrung des BImSchG
Verkehrslarmschutzverordnung, 16. BiImSchV vom 02.06.1990

von der Stadt Hagen zur Verfligung gestellter Belastungsplan (Fz/24 h) vom 01.10.2019
DIN ISO 9613-2:1999-10 "Dampfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien"

Larm-Berechnungsprogramm "IMMI" der Firma Wélfel, Version 2017

Anlagenverzeichnis

Anlagen 1.1 und 1.2 Berechnungsblatter Gerduschemissionen, Ausgangsdaten

Anlage 2.0 Berechnungsblatt  Gerauschimmissionen, Ubersicht

Anlagen 2.1 und 2.2 Berechnungsblatter Gerdauschimmissionen, GEe-Gebiet Lw"

Anlagen 3.1 und 3.2 Berechnungsblatter Gerduschimmissionen, GEe-Gebiet konkret
Anlage 4 Lageplan M 1:1250, Blattformat DIN A3

DF: 19-175_B-Plan 8-19 GEe KnippschildstraBe 2019-10-28



Auftrag: Riepe GmbH & Co. KG Bebauungsplan Nr. 8/19 (694), Stadt Hagen ANLAGE 1.1 zum
Bearb.-Nr.:  19/175 eingeschranktes GE-Gebiet KnippschildstraBe Gutachten 19/175
Datum: 28.10.2019 Gerausch-Immissionsschutz-Gutachten
Flachen-SQ/DIN 45691 (1) Ausgangsdaten
FLGKO001 Bezeichnung GEe-Flache Wirkradius /m 99999,0
Gruppe GEe-Flache Emission ist flachenbez. SL-Pegel (Lw/m?)
Knotenzahl 42 Emi.Variante Emission| Dammung Zuschlag Lw Lw"
Lange /m 654,10 dB(A) dB dB dB(A) dB(A)
Lange /m (2D) 654,10 Tag 55,0 - - 95,2 55,0
Flache /m2? 10578,75
StraBBe /RLS-90 (4) Ausgangsdaten
STRb001 Bezeichnung MA-Fahrten 1 Wirkradius /m 99999,0
Gruppe MA-Parkplatz Mehrf. Refl. Drefl /dB 0,0
Knotenzahl 11 Steigung max. % (aus z-Koord.) 0,0
Lange /m 85,78 d/m(Emissionslinie) 0,0
Lange /m (2D) 85,78 StraBenoberflache Nicht geriffelter Gussasphalt
Flache /m?
Emiss.-Variante DStrO MinKfz/h p/% v Pkw /km/h v Lkw /km/h Lm,25 /dB(A) Lm,E /dB(A)
Tag 0,0 11,0 0,0 30,0 30,0 47,7 39,0
STRb002 Bezeichnung MA-Fahrten 2 Wirkradius /m 99999,0
Gruppe MA-Parkplatz Mehrf. Refl. Drefl /dB 0,0
Knotenzahl 14 Steigung max. % (aus z-Koord.) 0,0
Lange /m 148,48 d/m(Emissionslinie) 0,0
Lange /m (2D) 148,48 StraBenoberflache Nicht geriffelter Gussasphalt
Flache /m?
Emiss.-Variante DStrO MinKfz/h p/% v Pkw /km/h v Lkw /km/h Lm,25 /dB(A) Lm,E /dB(A)
Tag 0,0 2,5 0,0 30,0 30,0 41,28 32,5
STRb003 Bezeichnung Kunden-Fahrten Wirkradius /m 99999,0
Gruppe Kunden-Parkplatz Mehrf. Refl. Drefl /dB 0,0
Knotenzahl 13 Steigung max. % (aus z-Koord.) 0,0
Lange /m 100,68 d/m(Emissionslinie) 0,0
Lange /m (2D) 100,68 StraBenoberflache Nicht geriffelter Gussasphalt
Flache /m?
Emiss.-Variante DStrO MinKfz/h p/% v Pkw /km/h v Lkw /km/h Lm,25 /dB(A) Lm,E /dB(A)
Tag 0,0 8,5 0,0 30,0 30,0 46,59 37,8
STRb004 Bezeichnung Lkw-Fahrten SO Wirkradius /m 99999,0
Gruppe Lkw-Fahren SO Mehrf. Refl. Drefl /dB 0,0
Knotenzahl 22 Steigung max. % (aus z-Koord.) 0,0
Lange /m 186,47 d/m(Emissionslinie) 0,0
Lange /m (2D) 186,47 StraBenoberflache Nicht geriffelter Gussasphalt
Flache /m?
Emiss.-Variante DStrO MinKfz/h p/% v Pkw /km/h v Lkw /km/h Lm,25 /dB(A) Lm,E /dB(A)
Tag 0,0 5,0 100,0 30,0 30,0 53,9 48,5
Punkt-SQ /ISO 9613 (2) Ausgangsdaten
EZQi001 Bezeichnung Lkw-Abstellen Wirkradius /m 99999,0
Gruppe Lkw-Abstellen SO DO 0,0
Knotenzahl 1 Hohe Quelle Nein
Lange /m Emission ist Schallleistungspegel (Lw)
Lange /m (2D) Emi.Variante Emission| Dammung Zuschlag Lw
Flache /m2 dB(A) dB dB dB(A)
Tag 90,0 - - 90,0
EZQi002 Bezeichnung Lkw-Verladen Wirkradius /m 99999,0
Gruppe Lkw-Verladen SO DO 0,0
Knotenzahl 1 Hohe Quelle Nein
Lénge /m Emission ist Schallleistungspegel (Lw)
Lange /m (2D) Emi.Variante Emission| Dammung Zuschlag Lw
Flache /m? dB(A) dB dB dB(A)
Tag 95,0 - - 95,0

IMMI 2017
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Auftrag: Riepe GmbH & Co. KG Bebauungsplan Nr. 8/19 (694), Stadt Hagen ANLAGE 1.2 zum
Bearb.-Nr.:  19/175 eingeschranktes GE-Gebiet KnippschildstraBe Gutachten 19/175
Datum: 28.10.2019 Gerausch-Immissionsschutz-Gutachten

Parkplatzlarmstudie (3) Ausgangsdaten

PRKL001 Bezeichnung MA-Parkplatz 1 Wirkradius /m 99999,0

Gruppe MA-Parkplatz Lw (Tag) /dB(A) 82,1

Knotenzahl 10 Lw" (Tag) /dB(A) 47,8

Lénge /m 407,27 Konstante Héhe /m 0,0

Lange /m (2D) 407,27 Berechnung Parkplatz (PLS 2007 | ISO 9613-2)

Flache /m? 2507,92 Parkplatz P+R - Parkplatz

Modus Normalfall (zusammengefasst)

Kpa /dB 0,0

Ki /dB 4,0

Oberflache Asphaltierte Fahrgassen

B 84,0

f 1,0

N (Tag) 0,13

PRKL002 Bezeichnung MA-Parkplatz 2 Wirkradius /m 99999,0

Gruppe MA-Parkplatz Lw (Tag) /dB(A) 71,0

Knotenzahl 5 Lw" (Tag) /dB(A) 46,6

Lange /m 74,46 Konstante Hohe /m 0,0

Lange /m (2D) 74,46 Berechnung Parkplatz (PLS 2007 | ISO 9613-2)

Flache /m2 276,62 Parkplatz P+R - Parkplatz

Modus Normalfall (zusammengefasst)

Kpa /dB 0,0

Ki /dB 4,0

Oberflache Asphaltierte Fahrgassen

B 10,0

f 1,0

N (Tag) 0,25

PRKL003 Bezeichnung Kunden-Parkplatz Wirkradius /m 99999,0

Gruppe Kunden-Parkplatz Lw (Tag) /dB(A) 78,9

Knotenzahl 7 Lw" (Tag) /dB(A) 51,2

Lange /m 129,24 Konstante Hohe /m 0,0

Lénge /m (2D) 129,24 Berechnung Parkplatz (PLS 2007 | ISO 9613-2)

Flache /m2 589,16 Parkplatz P+R - Parkplatz

Modus Normalfall (zusammengefasst)

Kpa /dB 0,0

Ki/dB 4,0

Oberflache Asphaltierte Fahrgassen

B 20,0

f 1,0

N (Tag) 0,42
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Auftrag: Riepe GmbH & Co.KG Bebauungsplan Nr. 8/19 (694), Stadt Hagen ANLAGE 2.0 zum
Bearb.-Nr.:19/175 eingeschranktes GE-Gebiet KnippschildstraBe Gutachten 19/175
Datum: 28.10.2019 Gerausch-Immissionsschutz-Gutachten
Immissionsberechnung [Einstellung: Referenz (Mitwind)]
Tag

Immissionspunkt X y z Variante IRW [Ges-Peg

/m /m /m /dB(A) | /dB(A)
A) Baurothstr. 25 32394348,74 5693824,53 4,00 | GEe-Gebiet Lw" 50,0 48,6
B) Baurothstr. 29 32394337,01 5693844,80 4,00 | GEe-Gebiet Lw" 50,0 48,3
C) BuschstraBe 8 32394180,86 5693782,22 6,00 | GEe-Gebiet Lw" 50,0 445
D) BuschstraBe 8a 32394198,13 5693794,30 6,00 | GEe-Gebiet Lw" 50,0 46,1
E) BuschstraBBe 8¢ 32394222,22 5693810,48 6,00 | GEe-Gebiet Lw" 50,0 47,7
F) BuschstraBe 10 32394238,04 5693818,62 6,00 | GEe-Gebiet Lw" 50,0 48,4
G) BuschstraBe 10b 32394273,41 5693844,59 6,00 | GEe-Gebiet Lw" 50,0 481
H) BuschstraBe WA 32394301,28 5693863,01 6,00 | GEe-Gebiet Lw" 55,0 46,8
I) Knippschildstr. 5 32394267,85 5693685,57 6,00 | GEe-Gebiet Lw" 60,0 46,7
J) Knippschildstr.20 32394382,72 5693665,93 6,00 | GEe-Gebiet Lw" 60,0 41,6
K) Hagener Str. 147 32394227,89 5693742,14 6,00 | GEe-Gebiet Lw" 60,0 50,7
A) Baurothstr. 25 32394348,74 5693824,53 4,00 | GEe-Gebiet konkret 50,0 49,7
B) Baurothstr. 29 32394337,01 5693844,80 4,00 | GEe-Gebiet konkret 50,0 47,8
C) BuschstraBe 8 32394180,86 5693782,22 6,00 | GEe-Gebiet konkret 50,0 42,7
D) BuschstraBe 8a 32394198,13 5693794,30 6,00 | GEe-Gebiet konkret 50,0 44 1
E) BuschstraBe 8¢ 32394222,22 5693810,48 6,00 | GEe-Gebiet konkret 50,0 45,5
F) BuschstraBe 10 32394238,04 5693818,62 6,00 | GEe-Gebiet konkret 50,0 46,5
G) BuschstraBe 10b 32394273,41 5693844,59 6,00 | GEe-Gebiet konkret 50,0 47 .4
H) BuschstraBe WA 32394301,28 5693863,01 6,00 | GEe-Gebiet konkret 55,0 46,5
I) Knippschildstr. 5 32394267,85 5693685,57 6,00 | GEe-Gebiet konkret 60,0 47,0
J) Knippschildstr.20 32394382,72 5693665,93 6,00 | GEe-Gebiet konkret 60,0 46,5
K) Hagener Str. 147 32394227,89 5693742,14 6,00 | GEe-Gebiet konkret 60,0 49,3
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Auftrag:

Riepe GmbH & Co.KG

Bearb.-Nr.:19/175

Datum:

28.10.2019

Bebauungsplan Nr. 8/19 (694), Stadt Hagen

eingeschranktes GE-Gebiet KnippschildstraBe

Gerausch-Immissionsschutz-Gutachten

ANLAGE 21 zum

Gutachten 19/175

Einzelpunktberechnung Immissionsort: A) Baurothstr. 25 Emissionsvariante: Tag
X =32394348,74 Y = 5693824,53 Z= 4,00
Variante: GEe-Gebiet Lw"
Elementtyp: Flachenschallquelle (VDI2571, ...)
Schallimmissionsberechnung nach VDI 2571/2714/2720 Ls=Lw+ KO +DIl-DS-DL-DBM-DD - DG - De - Dlang
Element Bezeichnung Lw KO DI Abstand DS DL DBM DD DG De Ls Ls Ls ges
/dB(A) | /dB /dB /m /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB [ /dB(A) | /dB(A)
FLGK001 | GEe-Flache 95,2 0,0 0,0 46,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 48,6
48,6
Einzelpunktberechnung Immissionsort: B) Baurothstr. 29 Emissionsvariante: Tag
X =32394337,01 Y = 5693844,80 Z= 4,00
Variante: GEe-Gebiet Lw"
Elementtyp: Flachenschallquelle (VDI2571, ...)
Schallimmissionsberechnung nach VDI 2571/2714/2720 Ls=Lw+ KO +DIl-DS-DL-DBM-DD - DG - De - Dlang
Element Bezeichnung Lw KO DI Abstand DS DL DBM DD DG De Ls Ls Ls ges
/dB(A) | /dB /dB /m /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB [ /dB(A) | /dB(A)
FLGK001 | GEe-Flache 95,2 0,0 0,0 47,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 48,3
48,3
Einzelpunktberechnung Immissionsort: C) BuschstraBe 8 Emissionsvariante: Tag
X =32394180,86 Y = 5693782,22 Z= 6,00
Variante: GEe-Gebiet Lw"
Elementtyp: Flachenschallquelle (VDI2571, ...)
Schallimmissionsberechnung nach VDI 2571/2714/2720 Ls=Lw+ KO +DIl-DS-DL - DBM - DD - DG - De - Dlang
Element Bezeichnung Lw KO DI Abstand DS DL DBM DD DG De Ls Ls Ls ges
/dB(A) | /dB /dB /m /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB [ /dB(A) | /dB(A)
FLGK001 | GEe-Flache 95,2 0,0 0,0 50,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 44,5
44,5
Einzelpunktberechnung Immissionsort: D) BuschstraBe 8a Emissionsvariante: Tag
X =32394198,13 Y = 5693794,30 Z= 6,00
Variante: GEe-Gebiet Lw"
Elementtyp: Flachenschallquelle (VDI2571, ...)
Schallimmissionsberechnung nach VDI 2571/2714/2720 Ls=Lw+ KO +DIl-DS-DL-DBM - DD - DG - De - Dlang
Element Bezeichnung Lw KO DI Abstand DS DL DBM DD DG De Ls Ls Ls ges
/dB(A) | /dB /dB /m /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB__[/dB(A) | /dB(A)
FLGK001 | GEe-Flache 95,2 0,0 0,0 49,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 46,1
46,1
Einzelpunktberechnung Immissionsort: E) BuschstraB3e 8c Emissionsvariante: Tag
X =32394222,22 Y =5693810,48 Z= 6,00
Variante: GEe-Gebiet Lw"
Elementtyp: Flachenschallquelle (VDI2571, ...)
Schallimmissionsberechnung nach VDI 2571/2714/2720 Ls=Lw+ KO +DIl-DS-DL-DBM-DD - DG - De - Dlang
Element Bezeichnung Lw KO DI Abstand DS DL DBM DD DG De Ls Ls Ls ges
/dB(A) | /dB /dB /m /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB [ /dB(A) | /dB(A)
FLGK001 | GEe-Flache 95,2 0,0 0,0 47,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 47,7
47,7
Einzelpunktberechnung Immissionsort: F) BuschstraBe 10 Emissionsvariante: Tag
X =32394238,04 Y =5693818,62 Z= 6,00
Variante: GEe-Gebiet Lw"
Elementtyp: Flachenschallquelle (VDI2571, ...)
Schallimmissionsberechnung nach VDI 2571/2714/2720 Ls=Lw+ KO +DIl-DS-DL - DBM - DD - DG - De - Dlang
Element Bezeichnung Lw KO DI Abstand DS DL DBM DD DG De Ls Ls Ls ges
/dB(A) | /dB /dB /m /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB [ /dB(A) | /dB(A)
FLGK001 | GEe-Flache 95,2 0,0 0,0 46,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 484
48,4
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Auftrag: Riepe GmbH & Co.KG
Bearb.-Nr.:19/175

Datum:  28.10.2019

Bebauungsplan Nr. 8/19 (694), Stadt Hagen

eingeschranktes GE-Gebiet KnippschildstraBe

ANLAGE 2.2 zum

Gutachten 19/175

Gerausch-Immissionsschutz-Gutachten

Einzelpunktberechnung

Immissionsort:

Variante:

G) BuschstraBe 10b
X =32394273,41
GEe-Gebiet Lw"

Emissionsvariante: Tag

Y = 5693844,59 Z= 6,00

Elementtyp: Flachenschallquelle (VDI2571, ...)
Schallimmissionsberechnung nach VDI 2571/2714/2720 Ls=Lw+ KO +DIl-DS-DL-DBM-DD - DG - De - Dlang
Element Bezeichnung Lw KO DI Abstand| DS DL DBM DD DG De Ls Ls Ls ges
/dB(A) | /dB /dB /m /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB [ /dB(A) | /dB(A)
FLGK001 | GEe-Flache 95,2 0,0 0,0 47,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 48,1
48,1
Einzelpunktberechnung Immissionsort: H) BuschstraBe WA Emissionsvariante: Tag
X =32394301,28 Y = 5693863,01 Z= 6,00
Variante: GEe-Gebiet Lw"
Elementtyp: Flachenschallquelle (VDI2571, ...)
Schallimmissionsberechnung nach VDI 2571/2714/2720 Ls=Lw+ KO +DIl-DS-DL-DBM-DD - DG - De - Dlang
Element Bezeichnung Lw KO DI Abstand DS DL DBM DD DG De Ls Ls Ls ges
/dB(A) | /dB /dB /m /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB [ /dB(A) | /dB(A)
FLGK001 | GEe-Flache 95,2 0,0 0,0 48,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 46,8
46,8
Einzelpunktberechnung Immissionsort: 1) Knippschildstr. 5 Emissionsvariante: Tag
X =32394267,85 Y = 5693685,57 Z= 6,00
Variante: GEe-Gebiet Lw"
Elementtyp: Flachenschallquelle (VDI2571, ...)
Schallimmissionsberechnung nach VDI 2571/2714/2720 Ls=Lw+ KO +DIl-DS-DL - DBM - DD - DG - De - Dlang
Element Bezeichnung Lw KO DI Abstand DS DL DBM DD DG De Ls Ls Ls ges
/dB(A) | /dB /dB /m /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB [ /dB(A) | /dB(A)
FLGK001 | GEe-Flache 95,2 0,0 0,0 48,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 46,7
46,7
Einzelpunktberechnung Immissionsort: J) Knippschildstr.20 Emissionsvariante: Tag
X =32394382,72 Y = 5693665,93 Z= 6,00
Variante: GEe-Gebiet Lw"
Elementtyp: Flachenschallquelle (VDI2571, ...)
Schallimmissionsberechnung nach VDI 2571/2714/2720 Ls=Lw+ KO +DIl-DS-DL-DBM - DD - DG - De - Dlang
Element Bezeichnung Lw KO DI Abstand DS DL DBM DD DG De Ls Ls Ls ges
/dB(A) | /dB /dB /m /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB__[/dB(A) | /dB(A)
FLGK001 | GEe-Flache 95,2 0,0 0,0 53,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 41,6
41,6
Einzelpunktberechnung Immissionsort: K) Hagener Str. 147 Emissionsvariante: Tag
X =32394227,89 Y =5693742,14 Z= 6,00
Variante: GEe-Gebiet Lw"
Elementtyp: Flachenschallquelle (VDI2571, ...)
Schallimmissionsberechnung nach VDI 2571/2714/2720 Ls=Lw+ KO +DIl-DS-DL-DBM-DD - DG - De - Dlang
Element Bezeichnung Lw KO DI Abstand DS DL DBM DD DG De Ls Ls Ls ges
/dB(A) | /dB /dB /m /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB [ /dB(A) | /dB(A)
FLGK001 | GEe-Flache 95,2 0,0 0,0 44,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,7
50,7
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Auftrag: Riepe GmbH & Co.KG
Bearb.-Nr.:19/175

Datum:  28.10.2019

Bebauungsplan Nr. 8/19 (694), Stadt Hagen

eingeschranktes GE-Gebiet KnippschildstraBe

Gerausch-Immissionsschutz-Gutachten

ANLAGE 3.1 zum

Gutachten 19/175

Einzelpunktberechnung

Immissionsort: A) Baurothstr. 25

X =32394348,74
Variante: GEe-Gebiet konkret

Y = 5693824,53

Emissionsvariante: Tag
Z= 4,00

Elementtyp: StraBe (RLS-90)
Schallimmissionsberechnung nach RLS-90 Lr=L*+ Ds + DBM + Drefl - Dz mit L* = Lm,E+10Ig(Lange)+K
Element Bezeichnung & L Abstand Ds dh hm DBM Dz Drefl Lr Lr ges
/m /dBA) | /m /dB | /m | /m [ /dB /dB /dB /dB(A) | / dB(A)
STRb001  |MA-Fahrten 1 58,3 -29,5 -3,8 0,0 0,0 249
MA-Fahrten 1/ Refl 59,8 -38,3 -4,5 14,2 0,0 13,5
STRb002 |MA-Fahrten 2 54,2 -25,5 -3,0 0,0 0,0 253
MA-Fahrten 2 / Refl 55,9 -38,6 -4,5 13,8 0,0 10,3
STRb003 | Kunden-Fahrten 57,9 -33,8 -4,3 1,4 0,0 18,8
Kunden-Fahrten / Refl 57,6 -35,9 -4,4 53 0,0 14,0
STRb004 |Lkw-Fahrten SO 71,2 -26,7 -3,4 0,0 0,0 40,9
Lkw-Fahrten SO / Refl 71,9 -38,6 -4,5 14,8 0,0 25,8
41,3
Elementtyp: Parkplatz (PLS 2007 | ISO 9613-2)
Schallimmissionsberechnung nach 1ISO 9613 LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element Bezeichnung & Lw Dc Abstand| Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet LfT LfT  |LAT ges
/m /dB(A) | /dB /m /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB__| /dB(A) | /dB(A)
PRKLO01 | MA-Parkplatz 1 82,1 3,0 49,7 0,2 3,6 0,0 0,0 0,0 0,0 31,5
MA-Parkplatz 1 / Refl 78,9 3,0 58,6 0,5 4,4 0,0 0,0 10,2 0,0 17,2
PRKL002 |MA-Parkplatz 2 71,0 3,0 39,9 0,1 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 33,1
MA-Parkplatz 2 / Refl 70,0 3,0 59,4 0,5 4,5 0,0 0,0 0,0 0,0 8,6
PRKL003 | Kunden-Parkplatz 78,9 3,0 53,4 0,3 4.1 0,0 0,0 0,0 0,0 24,1
Kunden-Parkplatz / Refl 79,6 3,0 55,2 03 43 0,0 0,0 23 0,0 21,1
42,4
Elementtyp: Einzelschallguelle (ISO 9613)
Schallimmissionsberechnung nach 1ISO 9613 LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element Bezeichnung Lw Dc Abstand| Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet LfT LfT  |LAT ges
/dB(A) | /dB /m /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB [ /dB(A) | /dB(A)
EZQioo1 Lkw-Abstellen 90,0 3,0 47,4 0,1 3,2 0,0 0,0 0,0 0,0 42,3
EZQi002 Lkw-Verladen 95,0 3,0 47,0 0,1 3.1 0,0 0,0 0,0 0,0 47,8
49,7
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Auftrag:

Datum:

Riepe GmbH & Co.KG

Bearb.-Nr.:19/175

28.10.2019

Bebauungsplan Nr. 8/19 (694), Stadt Hagen

eingeschranktes GE-Gebiet KnippschildstraBe

Gerausch-Immissionsschutz-Gutachten

ANLAGE

Gutachten

3.2 zum

19/175

Einzelpunktberechnung Immissionsort: B) Baurothstr. 29 Emissionsvariante: Tag
X =32394337,01 Y = 5693844,80 Z= 4,00
Variante: GEe-Gebiet konkret
Elementtyp: StraBe (RLS-90)
Schallimmissionsberechnung nach RLS-90 Lr=L*+ Ds + DBM + Drefl - Dz mit L* = Lm,E+10Ig(Lange)+K
Element Bezeichnung & L Abstand Ds dh hm DBM Dz Drefl Lr Lr ges
/m /dBA) | /m /dB | /m | /m [ /dB /dB /dB /dB(A) | / dB(A)
STRb001  |MA-Fahrten 1 58,3 -31,3 -4,1 0,0 0,0 22,9
MA-Fahrten 1/ Refl 58,9 -38,8 -4,5 83 0,0 13,3
STRb002 MA-Fahrten 2 54,2 -27,8 -3,5 0,0 0,0 22,7
MA-Fahrten 2 / Refl 55,7 -39,0 -4,5 73 0,0 10,5
STRb003 | Kunden-Fahrten 57,9 -33,9 -4,3 2,7 0,0 17,8
Kunden-Fahrten / Refl 59,4 -36,2 -4,4 7.8 0,0 13,4
STRb004 |Lkw-Fahrten SO 71,2 -28,7 -3,8 0,0 0,0 38,6
Lkw-Fahrten SO / Refl 72,0 -38,6 -4,5 6.3 0,0 27,4
39,2
Elementtyp: Parkplatz (PLS 2007 | ISO 9613-2)
Schallimmissionsberechnung nach 1ISO 9613 LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element Bezeichnung & Lw Dc Abstand| Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet LfT LfT  |LAT ges
/m /dB(A) | /dB /m /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB__| /dB(A) | /dB(A)
PRKLO01 | MA-Parkplatz 1 82,1 3,0 51,3 0,2 3,9 0,0 0,0 0,0 0,0 29,6
MA-Parkplatz 1 / Refl 77,2 3,0 59,5 0,5 4.1 0,0 0,0 14,3 0,0 9,6
PRKL002 |MA-Parkplatz 2 71,0 3,0 43,6 0,1 22 0,0 0,0 0,0 0,0 28,0
MA-Parkplatz 2 / Refl 68,8 3,0 59,5 0,5 4,5 0,0 0,0 0,0 0,0 7,3
PRKL003 | Kunden-Parkplatz 78,9 3,0 53,6 0,3 4.2 0,0 0,0 0,0 0,0 23,8
Kunden-Parkplatz / Refl 77,9 3,0 55,4 03 43 0,0 0,0 0,0 0,0 20,9
40,1
Elementtyp: Einzelschallguelle (ISO 9613)
Schallimmissionsberechnung nach 1ISO 9613 LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element Bezeichnung Lw Dc Abstand| Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet LfT LfT  |LAT ges
/dB(A) | /dB /m /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB [ /dB(A) | /dB(A)
EZQioo1 Lkw-Abstellen 90,0 3,0 49,0 0,2 3,5 0,0 0,0 0,0 0,0 40,3
Lkw-Abstellen / Refl 89,0 3,0 58,6 0,5 4,4 0,0 0,0 0,0 0,0 28,5
EZQi002 Lkw-Verladen 95,0 3,0 48,8 0,1 3,5 0,0 0,0 0,0 0,0 45,6
Lkw-Verladen / Refl 94,0 3,0 58,7 0,5 44 0,0 0,0 0,0 0,0 334
47,8
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Lageplan [ Ubersicht ]

M1: 1250
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ANLAGE 4 zum

Gutachten 19/175

Auftraggeber:

Riepe GmbH & Co. KG
Hagener StraBe 153, 58099 Hagen

Projekt:

Bebauungsplan Nr. 8/19 (694)
eingeschréanktes Gewerbegebiet KnippschildstraBe
der Stadt Hagen

Aufgabe:

Untersuchung der durch die Nutzung des geplanten
Gewerbegebietes im Bereich von benachbarten
Gebauden mit schutzbedrftigen Nutzungen zu
erwartenden Gerauschimmissionen nach dem
Verfahren der DIN 18005 "Schallschutz im Stadtebau”
und Beurteilung dieser nach der "Technischen
Anleitung zum Schutz gegen Larm - TA Larm"

N

Darstellung:

Lageplan, M 1:1250
(Blattformat DIN A3)

Planzeichen:

== = Abgrenzung des Plangebietes

|:| GEe-Gebiet (Flachenschallquelle)
[ ] wa-Gebiet

I:I offentliche Verkehrsflachen
I:I Grlnflachen
]
(1]

Baugrenzen

Pkw-Parkplatzflachen (Flachenschallquellen)

Fahrwege Pkw + Lkw (Linienschallquellen)

1:15{. Punkschallquellen
1 - Lkw-Abstellen
2 - Lkw-Verladen

-~ Immissionsorte (Wohnen/BUiro)

Datum: 28.10.2019

32394150
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Bebauungsplan Nr. 8/19 (694 )
eingeschranktes Gewerbegebiet Knippschildstralde
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[F/STADT HAGEN
Bebauungsplan Nr. 8/19 (694)

eingeschranktes

Verfahren nach § 13a BauGB

Gewerbegebiet Knippschildstra
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Legende

1. Art der baulichen Nutzung (§ 9 (1) Nr. 1 BauGB §§ 1 bis 11 BauNVO)

eingeschranktes Gewerbegebiet (§ 8 BauNv0)

GEe
va Zuordnung textlicher Festsetzungen

WA Allgemeines Wohngebiet (§ 4 BauNvO)
A_V Zuordnung textlicher Festsetzungen
—@—@®—@®- Abgrenzung unterschiedlicher Nutzungen (§ 1 und § 16 BauNvO)

2. MaR der baulichen Nutzung (§ 9 (1) Nr. 1 BauGB, § 16 BauNV0)

zB 04 Grundflachenzahl (§ 9 (1) Nr. 1 BauGB, § 16 BauNVO)
=8 @ Geschossflachenzahl (§9 (1) Nr. 1 BauGB, § 16 BauNVO)
zB Il maximale Zahl der Vollgeschosse (§ 9 (1) Nr. 1 BauGB, § 16 BauNVO)

GH 162,0ma.NHN max. Gebaudehohe in Metern tiber NHN (§ 9 (1) Nr. 1 BauGB, § 16 BauNVO)

3. Bauweise, Baulinien, Baugrenzen (§ 9 (1) Nr. 2 BauGB, §§ 22 und 23 BauNVO)

Baugrenze (§9 (1) Nr. 2 BauGB, § 23 BauNVO)
0 offene Bauweise (§ 9 (1) Nr. 2 BauGB, § 22 BauNVO)

' Umgrenzung von Flachen flir Garagen, Carpots, Stellplatze, Fahrradstellplatze
' " und Nebenanlagen St (§9 (1) Nr. 4 BauGB)

Nutzungsschablone

= GEe |lll o
06 148

GH 162,0 m {i. NHN

At der baul. Nutzung | max. Violgeschelzahl

Gunddachenzahl

ma. Gebaudehohe in Metem lber NHN

4. Verkehrsflichen (§ 9 (1) Nr. 11 BauGB)

Strallenbegrenzungslinie
(§9 (1) Nr. 11 BauGB)

Straltenverkehrsflachen
(§9 (1) Nr. 11 BauGB)

Verkehrsflachen besonderer Zweckbestimmung
(§ 9 (1) Nr. 11 BauGB)

hier:
FuBweg (inkl. Fahrradweg)

Verkehrsberuhigter Bereich

<>

5. Griinflachen (§ 9 (1) Nr. 15 BauGB)

Offentliche Grinflachen (§9 (1) Nr. 15 BauGB)

Private Griinflachen (§9 (1) Nr. 15 BauGB)

6. Anpflanzung und Erhalt von Baumen und Strauchern (§ 9 (1) Nr. 25a und b BauGB)

Erhalt von Baumen (§ 9 (1) Nr. 25 b BauGB)

COcCO00 eoocCd

Flachen zum Anpflanzen von Baumen und Strauchern (§9 {1) Nr. 25 a BauGB)
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7. Planungen, Nutzungsregelungen, MaRnahmen und Flachen fiir MaBnahmen zum
Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft
(§9 (1) Nr. 20 und 25 BauGB)

Umgrenzung von Flachen fir Mafinahmen zum Schutz zur Pflege und zur
Entwicklung von Natur und Landschaft (§9 (1) Nr. 20 BauGB)

XD

Zuordnung textlicher Festsetzungen

8. Sonstige Festsetzungen

Zuordnung textlicher Festsetzungen
(z.B.: Fi&chen fiir die Versickerung und Drosselung von Niederschlagswasser)

&

Grenze des raumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans
(§9 (7) BauGB)

u_l_ T Geh-, Fahr- und Leitungsrechte zugunsten der Entsorgungstrager
PR, (§ 9 (1) Nr. 21 BauGB)
Koordinate nach ETRS 89/ UTMS 32
P1 32394280.02
5693877.74
32394306.61
P2 5693895.89
32394373.99
P3| “ssoar2061
32394250.29
P4]  “ssaasiaze

Darstellungen ohne Festsetzungscharakter (Plangrundlage)

Gebaude mit Hausnummer,
Garagen und Nebengebaude

[ Flurstlicksgrenzen mit Flurstlicksnummem
...;.4._ _u_caa%smﬁu%_am

Gelandehohen

[IELE =)

Baume
e | mit Kronendurchmesser und Stammumfang

Mauem, Zaune, Latemen
Flurgrenze

Flur 11 Flurbezeichnung

Schmutzwasserkanal mit Durchmesser, Schacht und
FlieBrichtung sowie Sohlen- und Deckelhdhe
Regenwasserkanal mit Durchmesser, Schacht und
FlieBrichtung sowie Sohlen- und Deckelhche

t - Y DM 280
P B

Darstellungen ohne Festsetzungscharakter (Planung)

Stellplétze auf dem Betriebsgelande
mit Zufahrt

Mulden zwischen den Stellplatzen

Interne Erschliefiung mit Wendeplatz
auf dem Betriebsgelande

Textliche Festsetzungen

Festsetzungen nach § 9 (1) BauGB in Verbindung mit der BauNVO

Fiir das WA gilt:
Art der baulichen Nutzung
(§ 9 (1) Nr. 1 BauGB in Verbindung mit § 1 (6) BauNVQO)
Im Allgemeinen Wohngebiet sind Wohngebaude, die der Versorgung des
Gebietes dienenden Laden, Schank- und Speisewirtschaften sowie Anlagen fur
soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke allgemein zulassig.
Ausnahmsweise kénnen nicht stérende Handwerksbetriebe und sonstige nicht
stérende Gewerbebetriebe zugelassen werden. Alle weiteren Betriebe bzw. die
sonstigen ausnahmsweise zulassigen Nutzungen sind ausgeschlossen.

Uberbaubare Flichen und Nebenanlagen
(§9 (1) Nr. 2 und Nr.4 BauGB und § 23 BauNVO)

Garagen (§ 12 (6) BauNVO)
Im Aligemeinen Wohngebiet sind Uberdachte Stellplatze (Carports) oder Garagen im
Vorgarten, also zwischen Stral’enbegrenzungslinie und Baugrenze, unzulassig.

Nebenanlagen (§ 14 BauNVO)

Nebenanlagen gem. § 14 (1) BauNVO sind in den Vorgarten des Aligemeinen
Wohngebietes, also zwischen Straltenbegrenzungslinie und Baugrenze unzulassig,
mit Ausnahme von Stiitzwanden.

Stellpdtze (§ 12 (6) BauNVO)

Stellplatze und Stellplatzanlagen sind in den Vorgarten des Allgemeinen
Wohngebietes, also zwischen Strallenbegrenzungslinie und Baugrenze, unzulassig.
Ausnahmen bilden offene Stellplatze unmittelbar vor den Garagen.

Dachbegriinung

(§ 9 (1) Nr. 16b und 25a BauGB)

Dachflachen mit einer max. Neigung von bis zu 20° sind mindestens extensiv zu
begriinen. Die Mindeststarke der Dran-, Filter- und VVegetationsschicht betragt 15
cm. Die Begrinung ist dauerhaft zu erhalten. Davon ausgenommen sind
Dachflachenbereiche von bis zu 30 % der Dachflache, die fiir Anlagen zur
Nutzung emeuerbarer Energiequellen, fiir erforderliche haustechnische
mw:wmo_.._E:mm:. Tageslicht-Beleuchtungssysteme oder fir Dachterrassen genutzt
werden.

Begriinung und ortliche Bauvorschriften

(§ 9 (1) Nr. 25a und (4) BauGB in Verbindung mit § 89 BauO NRW )

Je 300 m? Grundstticksflache ist ein standortgerechter Laubbaum auf dem
Grundstiick zu pflanzen. Abgange jeglicher Art sind gleichartig und gleichwertig
innerhalb eines Jahres zu ersetzen.

Die Vorgarten, also der Bereich zwischen StralRenbegrenzungslinie und
Baugrenze, sind wasseraufnahmefahig zu belassen oder herzustellen, zu
begrunen und zu bepflanzen. Flachenversiegelungen sowie Kies- oder
Schotterbelage sind unzulassig. Ausgenommen hiervon sind die Hauptzugange
sowie die planungsrechtlich zuldssigen Flachen fiir Stellplatze und
Nebenanlagen.

Fur das GEe gilt:
Art der baulichen Nutzung
(§ 9 (1) Nr. 1 BauGB in Verbindung mit § 1 (6) BauNVQ)
Im eingeschrankten Gewerbegebiet sind ausschliellich Gewerbebetriebe aller
Art, die das Wohnen nicht wesentlich storen, Lagerhauser, offentliche Betriebe,
Geschafts-, Biro- und Verwaltungsgebaude zulassig. Alle weiteren Betriebe
sowie die ausnahmsweise zulassigen Nutzungen sind ausgeschlossen. In den
Gewerbegebieten gem. § 8 BauNVO sind Einzelhandelsbetriebe gem. § 1 Abs. 5
BauNVO i. V. m. § 1 Abs. 9 BauNVO nicht zuldssig. Ausnahmsweise konnen
Verkaufsstatten von produzierenden, reparierenden oder weiterverarbeitenden
Betrieben oder Handwerksbetrieben gemani § 31 Abs. 1 BauGB zugelassen
werden, wenn die Verkaufsstatte dem Hauptbetrieb rdumlich zugeordnet ist, im
betrieblichen Zusammenhang errichtet ist, dem Hauptbetrieb flachenmaBig und
umsatzmalig deutlich untergeordnet ist.

Uberbaubare Flichen und Nebenanlagen
(§9 (1) Nr. 2 und Nr. 4 BauGB und § 23 BauNVO)

Nebenanlagen, Stellplatze und Stellplatzanlagen sowie Fahrradstellplatze sind im
eingeschrankten Gewerbegebiet ausschlieflich innerhalb der Baugrenzen und
innerhalb der entsprechend gekennzeichneten Flachen zulassig. Je vier
Stellplatze ist ein Baum zu pflanzen.

@ _u_mn_._m...n::._h:v:m:ﬂ::o:mmcam:::nmn.m:n_._ma
(§ 9 (1) Nr. 25a BauGB)
Auf der gekennzeichneten Flache sind Baume gemaf Pflanzliste zu pflanzen und
dauerhaft zu erhalten. Je 300 m? Grundstiicksflache ist ein standortgerechter
Laubbaum auf dem Grundsttick zu pflanzen. Abgange jeglicher Art sind
gleichartig und gleichwertig innerhalb eines Jahres zu ersetzen.

Dachbegriinung

(§ 9 (1) Nr. 16b und 25a BauGB)
Dachflachen mit einer max. Neigung von bis zu 20° sind mindestens
extensiv zu begrinen. Die Mindeststarke der Dran-, Filter- und
Vegetationsschicht betragt 15 cm. Die Begriinung ist dauerhaft zu erhalten.
Davon ausgenommen sind Dachflachenbereiche bis zu 30 % der
Dachflache, die fur Anlagen zur Nutzung emeuerbarer Energiequellen, flr
erforderliche haustechnische Einrichtungen,
Tageslicht-Beleuchtungssysteme oder fur Dachterrassen genutzt werden.

Solarenergiegewinnung

(§ 9 (1) Nr. 23b BauGB)

Auf Flachdachern und flach geneigten Dachemn (bis 20°) auch auf
Nebengebauden und Garagen sind Solarenergiegewinnungsanlagen zulassig.
Diese sind von der Hohenbegrenzung der baulichen Anlage ausgeschlossen.

Versickerung und Drosselung von Niederschlagswasser

(§ 9 (1) Nr. 16¢ und 20 BauGB)
Auf den gekennzeichneten Flachen fur MalRnahmen zum Schutz, zur Pflege und
zur Entwicklung von Natur und Landschaft sind Mallnahmen zur Versickerung
und Drosselung von Niederschlagswasser zu treffen, die mit dem
Versorgungstrager abgestimmt sind.

@ _umqnmwimﬂ__nﬂnmm:oim:qmvm:‘_:_uﬁ:mwa_n_..m__mnm:nm%uﬂo
Griinflache gilt:

Planungen, Nutzungsregelungen, MaBnahmen und Flachen fiir MaBnah-
men zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Land-
schaft (§ 9 (1) Nr. 20 BauGB)

Innerhalb der Griinflache werden die Ausgleichs- und Ersatzmaltnahmen
durchgefiihrt. Die internen Maflinahmen werden auf dieser Flache realisiert. Hier:
Einrichtung einer Obstwiese gemal Pflanzliste mit einem Abstand zwischen den
Obstbaumen von 10 m, gemal den Vorgaben des Bilanzgutachtens.Weitere
MaRnahmen werden extern realisiert. Die Errichtung einer Werbeanlage bis zu
einer Flache von 5 m? ist zulassig.
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Griinflache gilt:

Planungen, Nutzungsregelungen, MaBnahmen und Fldchen fiir Mainah-
men zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Land-
schaft (§ 9 (1) Nr. 20 BauGB)

Innerhalb der Grinflache werden Ausgleichs- und Ersatzmalnahmen
durchgefiihrt. Die internen Mafinahmen werden auf dieser Flache realisiert.
Es sind standortgerechte Laubbdume gem. Pflanzliste zu pflanzen.

@ Fir das sudliche Baufenster im GEe gilt:
Weitergehende Einschréankungen (§ 1 (6) BauNVO)
Innerhalb dieses Baufensters ist lediglich ein eingeschossiges Gebaude mit
Sozial- und Abstellrdumen zulassig. Die maximale Gebaudehdhe betragt hier
6,5 m Uber geplantem Gelande.

Hinweise

Bodendenkmaler

Bei Bodeneingriffen konnen Bodendenkmaler (kultur- und/oder naturgeschichtliche
Bodenfunde, d.h. Mauem, alte Graben, Einzelfunde, aber auch Veranderungen
und Verfarbungen in der natiirlichen Bodenbeschaffenheit, Hohlen und Spalten,
aber auch Zeugnisse tierischen und/oder pflanzlichen Lebens aus
erdgeschichtlicher Zeit) entdeckt werden. Die Entdeckung von Bodendenkmalem
ist der Stadt als Unterer Denkmalbehoérde, Tel. 02526 303 131, und/oder dem
Landschaftsverband Westfalen-Lippe, Archaologie fur Westfalen, Aullenstelle
Minster, Tel. 0251 591 8911, unverzuglich anzuzeigen und die Entdeckungsstatte
mindestens drei Werktage - bei schriftlicher Anzeige eine Woche nach deren
Absendung - in unverandertem Zustand zu erhalten (§ 15 und § 16 DSchG NRW -
Denkmalschutzgesetz NRW), falls diese nicht vorher von den Denkmalbehdrden
freigegeben wird. Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe ist berechtigt, das
Bodendenkmal zu bergen, auszuwerten und fur wissenschaftliche Erforschung bis
zu sechs Monaten in Besitz zu nehmen (§ 16 Abs. 4 DSchG NRW).

Beseitigung von Baumreihen, Hecken, Wallhecken und Gebiischen

In Anlehnung an § 64 Abs. 1 Landschaftsgesetz NRW ist die Beseitigung von
Baumreihen, Hecken, Wallhecken und Gebiischen nur au3erhalb der Brutzeit, d.h.
aulRerhalb des Zeitraumes vom 01.03. bis 01.10. eines Jahres vorzunehmen.

Kampfmittelvorkommen

Die Durchfiihrung aller bodeneingreifenden Maltnahmen hat mit der gebotenen
Vorsicht zu erfolgen, da ein Kampfmittelvorkommen im Bebauungsplangebiet nicht
vollig ausgeschlossen werden kann. Bei entsprechendem Verdacht auf
Kampfmittelvorkommen (z.B. bei auergewdhnlicher Verfarbung des Erdaushubs
oder verdachtigen Gegenstanden) ist die Arbeit sofort einzustellen und der
Staatliche Kampfmittelbeseitigungsdienst (Bezirksregierung Amsberg, Dezemat
22, Postfach, 59817 Amsberg, Tel.: 02331-6927-3890) zu verstandigen.

Bodenschutz und Altlasten

Fiir den B-Plan gilt, dass nach § 4 (1) in Verbindung mit § 7 Bundesboden-
schutzgesetz (BBodSchG) sich jeder so zu verhalten hat, dass schadliche
Bodenveranderungen nicht hervorgerufen werden. Altlasten oder schadliche
Bodenverunreinigungen sind im Plangebiet nicht bekannt.

Sollten Anhaltspunkte fiir das Vorliegen einer Altlast oder schadlicher Boden-
verunreinigungen auf dem Gelande festgestellt werden, so ist die Untere
Bodenschutzbehdrde unverziiglich zu verstandigen. In diesem Fall behalt sich die
Untere Bodenschutzbehdrde weitere Auflagen vor (§ 2 (1) LBodSchG NRW).
Genaueres regelt ein stédtebaulicher Vertrag.

Artenschutz

Bei allen Bauleitplan- und baurechtlichen Genehmigungsverfahren sind die
artenschutzrechtlichen Verbote des § 44 (1) Bundesnaturschutzgesetz zu
beachten. Nach der artenschutzrechtlichen Vorpriifung sind keine
Verbotstatbestande gemalt § 44 BNatSchG Nr. 1 durch eine Verletzung oder
Tétung und Nr. 3 durch Verlust von potentiellen Fortpflanzungs- und Ruhestatten
absehbar.

Eine Stérung von potenziell in der Umgebung vorkommenden Arten beschrankt
sich im Wesentlichen auf die Dauer der Bauzeit, so dass keine grofieren
Auswirkungen auf ggf. vorhandene lokale Populationen zu erwarten sind.
Zudem ist der Planungsraum bereits durch Stérwirkungen gepragt, folglich sind
vorkommende Arten an diese Stérungen angepasst. Ein Verstol gegen

§ 44 BNatSchG Nr. 2 ist damit ebenfalls auszuschlielen.

Kompensationsmafnahmen

Es handelt sich um einen Bebauungsplan der Innenentwicklung gemaf § 13a
BauGB. Aus diesem Grund wird im beschleunigten Verfahren gemaR § 13a (3)
Satz 1 BauGB auf eine separate Umweltpriifung verzichtet. Lediglich die
Inanspruchnahme eines Teiles der Ausgleichflachen zum vorangegangenen
B-Plan ist grundsatzlich auszugleichen . Das Kompensationsdefizit wird Gber das
stadtische Oko-Konto ausgeglichen.

Bebauungsplan Nr. 8/19 (694)
eingeschranktes Gewerbegebiet Knippschildstrale
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 Planzeichnung

Pflanzliste

Fiir die Flache zum Anpflanzen von Baumen und Strauchern sowie fiir die
straBenbegleitende Baumallee § 9 (1) Nr. 20 und 25a BauGB
Stiel-Eiche (Quercus robur) Hainbuche (Carpinus betulus)

Eberesche (Sorbus aucuparia) Feld-Ahorn (Acer campestre)
Sal-Weide (Salix caprea) Hasel (Corylus avellana)
Eingriffliger Weilldorn (Crataegus monogyna) Schlehe (Prunus spinosa)

Gemeines Pfaffenhitchen (Euonymus europaeus)
Roter Hartriegel (Cornus sanguinea)
Der Erhalt des bestehenden Geholzbestand ist hier zu beachten!

Hunds-Rose (Rosa canina)

Fiir die Obstwiese (MaBnahmenflache § 9 (1) Nr. 20 BauGB)
Pflanzware: Obstbaum-Hochstamme (StU 12/16 cm), Pflanzabstand 10 m,

Apfel: Apfel aus Croncels, Danziger Kantapfel, Winterrambur, Dillmener Rosenapfel, Graue
Herbstrenette, Winterglockenapfel, Jakob Lebel, Rheinische Schafsnase, Kaiser Wilhelm, Rote
Sternrenette, Biesterfelder Renette, Rheinischer Bohnapfel, Schéner aus Boskoop, Grahams
Jubildumsapfel, Schiner aus Nordhausen, Gelber Edelapfel, Ontarioapfel, Luxemburger
Renette, Kardinal Bea, Rheinischer Krummstiel, Riesenboikenapfel, Roter Eiserapfel,
Bittenfelder Samling, Hauxapfel

Bimen: Conference, Alexander Lucas, Gute Graue, Gellerts Butterbime, Boscs Flaschenbime,
Grafin von Paris, Kdstliche von Chameux, Gute Luise, Pastorenbime, Bunte Julibime, Clapps
Liebling, Neue Poiteau, Friihe von Trevoux, Stuttgarter GeiBhirtle, Triumph von Vienne,
Vereinsdechantsbime

Pflaumen, Zwetschgen, Renekloden: Hauszwetschge, Bihler Frihzwetschgen, Graf Althanns
Reneklode, Grolle Griine Reneklode, Mirabelle von Nancy, Ontariopflaume, Oullins Reneklode,
Ruth Gerstetter, The Czar, Wangenheims Friihzwetschge, Zimmers Frilhzwetschge

Rechtsgrundlagen

Gemeindeordnung fur das Land Nordrhein - Westfalen (GO NRW ) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 666), zuletzt geandert durch Artikel 5 des
Gesetzes vom 11. April 2019 (GV.NRW.S. 202),

Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03. November 2017 (BGBI.
| S. 3634), zuletzt geandert durch Artikel 2 HochwasserschutzG Il vom 30. Juni 2017 (BGBI. |
$.2193),

Geselz Uber Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG) in
der Fassung der Bekanntmachung vom 29. Juli 2009 (BGBI. | S. 2542), zuletzt geandert durch
Artikel 8 Gesetzes vom 13. Mai 2019 (BGBL. | S. 706),

Bauordnung fiir das Land Nordrhein- Westfalen (Landesbauordnung 2018 - BauO NRW 2018 )
vom 21. Juli 2018 (GV.NRW.S. 421),

Verordnung iiber die Ausarbeitung der Bauleitplane und die Darstellung des Planinhaltes
(Planzeichenverordnung - PlanzV ) vom 18. Dezember 1990 (BGBI 1991 | S. 58), zuletzt
geandert durch Artikel 3 des Gesetzes zur Umsetzung der Richtlinie 2014/52/EU im
Stadtebaurecht und zur Starkung des neuen Zusammenlebens in der Stadt vom 04. Mai 2017
(BGBI. 1 5.1057).

Verordnung iiber die bauliche Nutzung der Grundstiicke (Baunutzungsverordnung - BauNVO)
in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBI | S. 3786)

Sanithishnus Riepe

Planverfasser Planungshirs g8 GoR im Aulrag der
Bino fir umweligerechie GmbH & Ca KG
Raum- und Stadiplanung ¥ )
- T L
“ Wotlgang Winstin ..mu...ﬁl G Lars-Gunnar Stockmann
Schafleigtals & Hagena: Stralle 153
L4147 Dortraund 58089 Hagen
Tel: 0231818691 Tel.: 0:2331-2552.0
Mabil: 0172-87 13688 Foc 02331-3952-32
www.g3-dortmund.de www.nape-hagen.de
wwiBigh-dortmund do nfofriepe-hagende
Dieser Plan hat vorgelegen: Ubersichisplan ohne Mafstab
Datum Vorsitzender Schriftflihrerin
Landschaftsbeirat 26.11.2019
Umweltausschuss 27.11.2019
Stadtentwicklungs- 2711.2019
ausschuss
Bezirksvertretung Nord | 11.12.2019
Entworfen Gezeichnet Geprift Fachleiter
Datum Datum Datum Datumn
Technischer Beigeordneter Fachbereichsleiterin
Keune Hammerschmidt
Malistab 1: 500 _ Plannummer 8/19 (694)

Bebauungsplan Nr. 8/19 (694)
eingeschranktes Gewerbegebiet Knippschildstrale

Verfahren nach § 13a BauGB
Offenlage

Fachbereich Stadtentwicklung, -planung, Bauordnung

HAGEN

Stadt der FernUniversitat
Der Oberburgermeister




	Vorlage
	Anlage 1: Begründung B-Plan 8-19
	Anlage 2: 2019-10-15_Vorlageplan
	Anlage 3: Bilanz Riepe_28.10.19_gesamt
	Anlage 4: ASP_Riepe_Hagen_Oktober
	Anlage 5: 19-175_B-Plan 8-19 GEe Knippschildstraße 2019-10-28
	Anlage 6: 2019-10-10_Einleitungsplan
	Anlage 7: B-Plan 8-19 (694)_191105

